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Es ist uns allen noch im Gedächtnis, wie am 

19. September 2014 das Gesetz zur Neu-

bestimmung der Balkanstaaten Serbien, Bosni-

en-Herzegowina und Mazedonien als sog. ‘sichere 

Herkunftsstaaten’ den Bundesrat passierte und es 

damit zu einer weiteren Einschränkung des Rechts 

auf Asyl kam. Rund um dieses Gesetz kam es schon 

zu erheblichen Protesten.

Dieses Gesetz ist jedoch nur der Auftakt: Die 

Große Koalition forciert derzeit weitere Verschär-

fungen und die Einführung neuer repressiver 

Maßnahmen im Bereich Asyl- und Migrationspo-

litik. Wenn alle Gesetze durchkommen, handelt 

es sich um die gravierendsten Verschlechterun-

gen der Rechte und der Lebensbedingungen für 

Asylsuchende und Migrant_innen in Deutschland 

seit 1993. Dies könnte viele Erfolge der Kämpfe 

der letzten Jahre auf einen Schlag zunichte 
machen.

Es ist also höchste Zeit für einen 
lauten und breiten Protest!

Die Regierung plant mehrere Gesetzesvorha-

ben, von denen jedes für sich massive Verschär-

fungen und einschneidende Eingriffe vornehmen 

will. Im Gesamtbild stellen sie eine dramatische 

Verschlechterung verschiedener Bereiche des 

Asyl- und Migrationsgeschehens dar. Besonders 

perfide ist die Tatsache, dass Verbesserungen für 

eine Gruppe durch drastische Einschnitte für eine 

andere Gruppe aufgewogen werden. So werden 

Personengruppen gegeneinander ausgespielt, um 

den erwarteten Protest zu zersplittern: Verbes-

serungen für die im Rahmen eines Kontingents 

aufgenommenen Flüchtlinge sollen zu erheblichen 

Verschlechterungen bei denjenigen führen, die 

ihre Reise selbst organisieren oder entgegen dem 

Dublin-Regime nach Deutschland weiterreisen. 

Menschen mit Duldungsstatus, die hier schon lan-

ge leben und wirtschaftlich integriert sind, sollen 

gegen neu eintreffenden Flüchtlinge ausgespielt 

werden.

Welche Konsequenzen haben die 
Gesetzesvorhaben konkret?

Als massivsten Einschnitt sehen wir die in ei-

nem Referentenentwurf des Innenministeriums 

angekündigte drastische Ausweitung der Ab-

schiebehaft. Der Gesetzesentwurf erweitert die 

Haftmöglichkeiten bei Flüchtlingen immens: Der 

Begriff der ‘Fluchtgefahr’ wird hierin um zahlrei-

che schwammige Merkmale erweitert, die auf die 

Mehrzahl der flüchtenden Menschen zutreffen, 

wodurch eine vorsorgliche, umfassende Inhaftie-

rung von Asylsuchenden legitimiert wird. Gleich-

zeitig werden rechtsstaatliche Garantien gegen die 

Abschiebehaft abgebaut. Sollte dieser Entwurf als 

Gesetz umgesetzt werden, so würde eine bisher 

ungekannte Kriminalisierung von Flucht ermög-

licht! „Ungarische Verhältnisse“, d.h. die regel-

mäßige Inhaftierung von Asylsuchenden während 

ihres Verfahrens, würden gesetzlich verankert und 

die im jahrelangen Kampf gegen Abschiebehaft er-

zielten Erfolge somit zunichte gemacht.

Außerdem forciert der Gesetzesentwurf wesent-

liche Verschärfungen im Ausweisungsrecht sowie 

eine folgenreiche Ausweitung von Einreise- und 

Aufenthaltsverboten. Jede Person, deren Asylan-

trag als ‘offensichtlich unbegründet’ abgelehnt 

wurde oder die nicht innerhalb der gesetzten 

Ausreisefrist ausgereist ist, soll mit einer Ein-

reisesperre für Deutschland belegt werden. Soll-

te die betroffene Person mit einer Duldung in 

Deutschland bleiben können, wäre sie von der neu 

zu schaffenden, stichtagsunabhängigen Bleibe-

rechtsregelung (s.u.) ausgeschlossen. Antragstel-

ler_innen aus Staaten, die keine Visumspflicht für 

den Schengen-Raum haben, würden dadurch ihre 

europäische Reisefreiheit verlieren. Dabei hat das 

Ministerium v.a. Asylantragsteller_innen aus den 

neuerdings als ‘sicher’ definierten ost-europäi-

schen Herkunftsstaaten im Blick, die ein für alle-

mal draußen bleiben sollen.

Als ‘offensichtlich unbegründet’ abgelehnte 

Asylanträge und Folgeanträge/Zweitanträge (nach 

erfolgloser Durchführung eines Erstverfahrens in 

einem anderen EU-Land) sollen in Zukunft zu der 

gesetzlichen Vermutung führen, die Einreise sei 

zum Zweck des Bezuges öffentlicher Leistungen 

erfolgt. Diese ‘gesetzliche Vermutung’ führt wiede-

rum zu Leistungsausschluss nach dem AsylbLG und 

Arbeitsverbot nach der Beschäftigungsverordnung.

Die durch das Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts notwendig gewordene Novelle des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), die bereits 

dem Bundestag vorliegt, behält einen repressiven 

Charakter bei. So sollen etwa Personen, denen un-

terstellt wird, sie seien „zum Zwecke des Bezugs 

von öffentlichen Leistungen“ eingereist oder wirk-

ten bei ihrer Abschiebung nicht mit, weiterhin 

vom Anspruch auf Leistungen ausscheiden. Ent-

gegen der durch den Spruch des BVerfG geweck-

ten Hoffnungen auf ersatzlose Abschaffung des 

AsylbLG, wird das Sondergesetz beibehalten und 

weiter repressiv gewendet, was zur abermaligen 

Prekarisierung der Lebensumstände vieler Flücht-

linge führt.

Die Planungen zu den Einschränkungen der 

EU-Freizügigkeit sind weit fortgeschritten und 

der Gesetzesentwurf wird bereits im Bundestag 

und Bundesrat debattiert. Das Gesetz sieht eine 

Beschränkung des Rechts auf Aufenthalt zur Ar-

beitssuche sowie die Verhängung von Wiederein-

reiseverboten vor. Dabei schreckt die Regierung 

wieder einmal nicht davor zurück, EU-Recht zu 

brechen – im Bewusstsein, dass eine Entscheidung 

des EuGH in Luxemburg einige Jahre dauert und 

damit erst zu erwarten ist, wenn die jetzige Re-

gierung nicht mehr im Amt ist. Hinzu kommen 

verschärfte Überwachung und Kontrolle sowie die 

Kriminalisierung unrichtiger oder unvollständiger 

Angaben, die dann wiederum zur Verhängung ei-

nes Wiedereinreiseverbots dienen kann.

Nun werden all diese Verschärfungen begleitet 

durch Verbesserungen für einzelne Personengrup-

pen. So setzt das neue, stichtagsunabhängige Blei-

berecht lediglich die schon seit 2005 bestehende 

Absicht um, endlich den Status der langjährig 

Geduldeten zu normalisieren. Menschen, die jah-

relang mit einer Duldung in der Bundesrepublik 

leben, können unter bestimmten Voraussetzungen 

einen regulären Aufenthalt bekommen, auch wenn 

ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Die hohe Anzahl 

an Geduldeten in Deutschland ist ein hausgemach-

tes Problem, das viele politische Fehlentschei-

dungen zur Ursache hat, bspw. den massenhaften 

Asylwiderruf gegen irakische Flüchtlinge und den 

Gesetzeskompromiss zwischen SPD und CDU aus 

dem Jahr 2005.

Der Gesetzesentwurf schließt jedoch gleichzei-

tig eine Vielzahl von Menschen von vornherein aus 

der Bleiberechtsregelung aus, beispielsweise durch 

die bereits genannte Ausweitung von Einreise- und 

Aufenthaltsverboten. Außerdem versperren hohe 

Hürden, wie z.B. der Ausschluss wegen geringfügi-

ger strafrechtlicher Verurteilungen, weiterhin für 

viele den Weg in einen gesicherten Aufenthalt.

Im luftleeren Raum betrachtet lassen sich ein-

zelne Verbesserungen natürlich begrüßen. Tat-

sächlich bedeuten sie lediglich eine Anpassung 

der Migrationspolitik an die Einwanderungsreali-

tät Deutschlands. Zumeist werden nur die Folgen 

falscher politischer Entscheidungen aus den ver-

gangenen Jahren für die Zukunft beseitigt. Im Ge-

samtkontext des Gesetzesentwurfs betrachtet wird 

die Einführung einer Bleiberegelung für langjäh-

rig Geduldete mit massiven Einschränkungen der 

Rechte von neu einreisenden Flüchtlingen erkauft. 

Ein solcher Kuhhandel mit den Rechten von Men-

schen ist an Zynismus kaum zu überbieten: Selbst 

eine noch so großzügige Bleiberegelung für lang-

jährig geduldete Flüchtlinge könnte die geplanten 

Repressionen für neu eintreffende Geflohene nie-

mals rechtfertigen!

Es gibt noch Möglichkeiten, diese Gesetze zu 

verhindern, solange wir jetzt aktiv werden!

Die Verlierer der Großen Koalition sind immer 
die Flüchtlinge und Migrant_innen! KAMPAGNENAUFRUF, 11/2014

KARAWANE MÜNCHEN
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Die rassistischen Zustände spitzen sich 
zu. Während es seit Jahren selbstor-

ganisierte Kämpfe von Geflüchteten und 
Unterstützer*innen gibt, formieren sich in 
verschiedenen Städten rassistische Bürger
initiativen. Angriffe auf Unterkünfte von 
Geflüchteten nehmen zu. In der öffentlichen 
Debatte wird ein „Flüchtlingsproblem“ her-
aufbeschworen. Das Bundesinnenministeri-
um trägt seinen Teil dazu bei und will nun die 
rechte Hetze in Gesetzesform gießen. In den 
nächsten vier Wochen soll die gravierendste 
Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsge-
setzes seit der Abschaffung des Grundrechts 
auf Asyl Anfang der 90er Jahre verabschiedet 
werden. Und kaum jemand spricht darüber!

Durch die geplanten Gesetzesänderungen 
werden Menschen ohne deutschen Pass wei-
ter kriminalisiert und stigmatisiert. Die will-
kürliche, schon in der heutigen Praxis fest 
verankerte Unterscheidung zwischen legiti-
men und illegitimen Fluchtgründen soll aus-
gebaut werden. Konkrete solidarische Hilfe 
würde nahezu unmöglich gemacht. Für die 
Betroffenen hieße das: Massenhafte Inhaf-
tierungen, Ausweitung von Arbeitsverboten 
und Leistungskürzungen sowie ausweglose 
Kettenduldungen anstatt eines dauerhaften 
Bleiberechts.

Noch ist es möglich, dass eine breite Be-
wegung das rassistische Vorhaben zu Fall 
bringen kann. Am 4. Dezember soll das Ge-
setz vom Kabinett verabschiedet werden; 
Anfang Februar 2015 soll es vom Bundestag 
beschlossen werden. Wir wollen mit diesem 
Aufruf die fatalen Konsequenzen dieses Ge-
setzesentwurfs bekannt machen und rufen 
zu einem breiten Widerstand auf. Werdet 
jetzt aktiv!

Das sind die schwerwiegendsten 
Auswirkungen

1. Kriminalisierung und Massen-Inhaf-
tierung von Asylsuchenden

Das geplante Gesetz soll definieren, was 
eine „erhebliche Fluchtgefahr“ ist. Dabei wird 
diese sehr breit definiert. Im Ergebnis fallen 
dann alle Personen darunter, die auf ihrem 
Weg in die BRD in einem anderen EU-Staat 
offiziell registriert wurden. Da es fast nicht 
möglich ist, in die BRD zu flüchten, ohne ei-
nen anderen EU Staat zu durchqueren, trifft 
dies derzeit auf 2/3 aller Asylsuchenden zu. 
Zusammen genommen mit den bisherigen 
Haftgründen, können de facto alle Geflüch-
teten inhaftiert werden. Mit dem Gesetzes-

vorhaben wird Flucht zu einem Verbrechen 
gemacht und Inhaftierung zur Regel.

2. Generelle Unterstellung des Sozialhil-
febetrugs für abgelehnte Asylsuchende

Nach dem Gesetzesentwurf wird Geflüch-
teten, deren Asylanträge als „offensichtlich 
unbegründet“, „unbeachtlich“ oder „unzu-
lässig“ abgelehnt wurden, pauschal Sozi-
alhilfebetrug vorgeworfen. Dabei wird ein 
Asylantrag beispielsweise schon dann als „of-
fensichtlich unbegründet“ abgelehnt, wenn 
er nicht fristgerecht gestellt wurde. Welche 
Personengruppen aus welchen Staaten im 
Asylverfahren anerkannt werden und welche 
nicht, unterliegt ohnehin weitgehend poli-
tischen Entscheidungen. Das wurde zuletzt 
mehr als deutlich bei der Vorgabe des BMI, 
die Asylanträge aus Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Herzegowina, den neuen „sicheren“ 
Herkunftsstaaten, generell abzulehnen. Dies 
geschah, obwohl eine Verfolgung von Roma 
in Südosteuropa erwiesen ist. Hier setzt das 
Ministerium fest, wer erwünscht ist und wer 
nicht. Dabei muss klar sein: Ein abgelehnter 
Asylantrag bedeutet nicht, dass die Betroffe-
nen gefahrlos in ihre Heimatländer zurück-
kehren können. Die Ablehnung eines Asyl-
antrags bedeutet lediglich, dass der deutsche 
Staat die Fluchtgründe der Betroffenen nicht 
anerkennt. Mit der Unterstellung des Sozial-
leistungsbetrugs rechtfertigt das BMI weitere 
Beschränkungen. So sollen Arbeitsverbote, 
Leistungskürzungen, Einreise- und Aufent-
haltsverbote damit einhergehen.

3. Mehr Kettenduldung – weniger Blei-
berecht

Eine Duldung ist kein Aufenthaltsstatus. 
Sie verschließt den Zugang zu grundlegen-
den Menschenrechten wie Arbeit und norma-
le Gesundheitsversorgung. Außerdem müs-
sen die Betroffenen dauerhaft in der Angst 
leben, bald abgeschoben zu werden. Das be-
trifft Personen, die keinen Pass haben oder 
bei denen eine Abschiebung nach Ablehnung 
ihres Asylantrages faktisch nicht möglich 
ist, etwa weil sie unter einer schweren Er-
krankung leiden und dies von deutschen 
Gerichten anerkannt wurde. Bisherige Mög-
lichkeiten, nach einer gewissen Zeit einen 
Aufenthaltsstatus zu erwerben, entfallen. 
Diese Personen würden auch nicht von der 
geplanten Bleiberechtsregelung profitieren. 
Mit den Plänen des BMI werden geduldete 
Personen, selbst wenn sie langfristig in der 
BRD leben, dauerhaft entrechtet. Durch die 
Erweiterung des Aufenthaltsverbotes werden 

Menschen wieder langfristig in der Duldung 
gefangen gehalten.

4. Bei der Ausweisung: Menschenrechte 
werden zum Privatinteresse degradiert

Der Gesetzentwurf ist Ausdruck eines gra-
vierenden Rechtsrucks auch in der Debat-
te um Menschen ohne deutschen Pass und 
macht einmal mehr deutlich, dass vor dem 
Gesetz in der BRD eben nicht alle gleich sind. 
Schon jetzt werden Menschen ohne deut-
schen Pass juristisch doppelt bestraft: Neben 
den für alle geltenden strafrechtlichen Maß-
nahmen droht ihnen zusätzlich die Auswei-
sung. Bei der Frage ob Menschen nach einer 
Verurteilung abgeschoben werden, führt das 
BMI die Abschiebung stets als das „öffent-
liche Interesse“ an, während das Verbleiben 
der Betroffenen in Deutschland zum „Pri-
vatinteresse“ herabgestuft wird. Damit setzt 
das BMI zum einen voraus, dass die deutsche 
Öffentlichkeit kein anderes Interesse hat als 
möglichst viele Personen auszuweisen und 
rückt eine rassistische Haltung als „öffent-
liches Interesse“ in die Mitte der Gesell-
schaft. Zum anderen werden völkerrechtlich 
geschützte Menschenrechte wie der Schutz 
der Familie, sozialer Bindungen oder die kör-
perliche Unversehrtheit zum Privatinteresse 
degradiert. Der Schutz dieser grundlegenden 
Rechte muss von öffentlichem Interesse sein 
und verteidigt werden!

Flucht ist und bleibt kein Verbrechen!

Mit den geplanten Änderungen werden die 
wenigen Lücken und Freiräume des Asyl und 
Aufenthaltsrechtes weiter geschlossen. Wäh-
rend die EU sich nach außen militärisch im-
mer weiter abschottet, soll nun auch die Ab-
schottung nach innen perfektioniert werden. 
Bestehende Möglichkeiten der Solidarität in 
Form von Kirchenasyl, rechtlicher Beratung 
und konkreter Unterstützung sowie selbstor-
ganisierte Kämpfe werden fast unmöglich, 
wenn Betroffene sofort inhaftiert werden.

Der Gesetzentwurf soll in den nächsten 
Wochen beschlossen werden. Deswegen for-
dern wir Alle auf, breiten und vielfältigen 
Widerstand gegen die geplanten Änderungen 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu organi-
sieren.

Flucht ist kein Verbrechen – neuen Gesetzent-
wurf stoppen! AG FLUCHT IST KEIN VERBRECHEN BREMEN 11/2014
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JETZT NEU! 

Massive Verschärfung der
Aufenthalts- und 
Asylgesetzgebung 

Die Bundesregierung. 

In den nächsten Wochen soll die gravierendste Verschärfung des Asyl- und Aufenthalts gesetzes 
seit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl Anfang der 90er Jahre verabschiedet werden. Das 
neue Recht (das nicht Recht werden darf) läuft darauf hinaus, dass künftig fast jeder Flüchtling, 
der in die Bundesrepublik kommt, inhaftiert werden kann. Hinzu kommen unter anderem: 
Ausweitung von Arbeitsverboten und Leistungskürzungen sowie ausweglose Kettenduldungen 
anstatt eines dauerhaften Bleiberechts. Anfang Dezember 2014 soll das Gesetz vom Kabinett 
verabschiedet, Anfang Januar 2015 soll es vom Bundestag beschlossen werden. Flucht ist kein 
Verbrechen. Neuen Gesetzentwurf stoppen!  
www.migrationsgesetze.info

Immer noch gehen Montag für Montag 
kleinere und größere Gruppen von 

Pegida-Anhänger_innen in Deutschland auf 
die Straße, um gegen Migrant_innen und 
den Islam zu hetzen. Gleichzeitig haben sich 
vielerorts breite Bündnisse aus antirassisti-
schen, antifaschistischen und bürgerlichen 
Gruppen gegen die lokalen Pegida-Ableger 
gegründet. Diese Mobilisierungen dürfen 
nicht kleingeredet werden: Während in den 
90ern der rassistische Mob viel zu oft unwi-
dersprochen hetzen und angreifen konnte, 
finden sich heute viele politische Lager in 
der Ablehnung gegen die rassistischen Äuß
erungen Pegidas vereint. Blockaden, große 
Kundgebungen und mediales Echo sind Zei-
chen dieses sanften gesellschaftlichen Wan-
dels seit den 90ern.

Doch sind neben der ablehnenden Einig-
keit gegenüber Pegida, vielerorts nur wenige 
konkrete Forderungen und Inhalte erkenn-
bar. Immer wieder sind Rufe nach „Will
kommenskultur“, Toleranz, Demokratie und 
Vielfalt zu hören, doch was genau unter 
diesen Schlagworten zu verstehen ist, bleibt 
völlig unklar. Die erfolgreiche antirassisti-
sche #nopegida-Mobilisierung funktioniert 
wohl vor allem über die gemeinsame Ab
lehnung der Pegida, konkrete Forderungen, 
die an den Lebensalltag von Migrant_innen 
in Deutschland anschließen, bleiben im Hin-
tergrund.

Anhänger_innen von #nopegida finden 
sich nicht nur in zivilgesellschaftlichen Grup-
pen, sondern auch in der offiziellen Politik. 
Heute bedienen sich fast alle Parteien sämt-
licher politischen Lager einer Pegida-ableh-
nenden und geflüchtetenfreundlichen Rheto-
rik. Doch auch wenn die Politiker_innen die 
Pegida-Organisationen ablehnen, so drängen 
doch viele darauf, die Pegida-Inhalte nicht 
vollends von sich zu weisen, denn hier gin-
ge es letztlich ja um ‚berechtigte Sorgen der 
Bevölkerung‘. Mit dem Rückgang der Pegida-
Demonstrationen verschwinden also nicht 
deren rassistischen Parolen aus der Politik.

Vielmehr werden diese durch Gesetze ge-
stützt und ihre inhaltliche Umsetzung weiter 
vorangetrieben. Denn auch wenn sich Politik 
und Gesellschaft in nichts einiger sind, als 
in der Ablehung von Pegida, so ist eins klar: 
Neue politische Vorhaben ganz im Sinne von 
Pegida sind schon vor deren Auftreten auf 
den Weg gebracht worden.

Krassestes Beispiel dieser Doppelmoral von 
geflüchtetenfreundlicher Rhetorik auf der 

einen und tödlicher Abschottungs- und Aus-
grenzungspolitik auf der anderen Seite sind 
die neuen Regelungen zu den so genannten 
Sicheren Drittstaaten, welche auch mit Stim-
men der Grünen verabschiedet wurden. Ganz 
zu schweigen, von den schon seit Jahrzehn-
ten bestehenden rassistischen Sondergeset-
zen, wie dem Asylbewerberleistungsgesetz 
oder den Dublin-Verordnungen.

2015 soll darüber hinaus ein ganzes Pa-
ket an Gesetzesverschärfungen durchgesetzt 
werden, die sich durchaus mit denen aus den 
90ern vergleichen lassen: Im Dezember 2014 
hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf 
„zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung“ verabschiedet. 
Durch den Gesetzesentwurf werden die Grün-
de für eine Inhaftierung zur Abschiebung 
massiv ausgeweitet und so weit gefasst, dass 
große Personengruppen betroffen sein wer-
den. Mit Einreise- und Aufenthaltsverboten 
soll sichergestellt werden, dass die von ei-
nem solchen Verbot betroffenen Menschen 
keine Möglichkeit zur legalen Wiedereinrei-
se mehr haben und zukünftig auch keinen 
Aufenthaltstitel in Deutschland erlangen 
können. Bei abgelaufener Ausreisefrist darf 
künftig, zusätzlich zu den Ausweitungen im 
Bereich der Abschiebehaft, eine bis zu vier-
tägige Ingewahrsamnahme „zur Sicherung 
der Durchführbarkeit der Abschiebung“ rich-
terlich angeordnet werden.

Zusätzlich beschreibt der Neuentwurf 
auch einige kleine Verbesserungen. Jedoch 
rechtfertigen diese keinesfalls die damit ver-
knüpften Ausweitungen von Haft, Repressi
on und Abschiebung.

Im Gegenteil soll durch die gesetzliche 
Verknüpfung von Bleiberecht auf der einen 
Seite, und Haft sowie schnelle Abschiebung 
auf der anderen Seite, der Protest geschwächt 
und die Bewegung gespalten werden. Die Ge-
flüchteten, die schon lange hier sind und 
auf Verbesserungen hoffen dürfen, werden 
ausgespielt gegen diejenigen, die noch ih-
ren Weg nach Deutschland finden. Letztere 
werden zukünftig rigoros verfolgt und ihre 
Aussichten auf einen Verbleib in Deutschland 
werden zunichte gemacht.

Die bundesdeutsche Öffentlichkeit, die 
sich derzeit betont sensibilisiert in Fragen 
der Toleranz und Demokratie äußert, ließ bis-
her diese massiven Verschärfungen weitge-
hend unkommentiert. Schlimmer noch: Viel 
zu oft wird die herrschende Unterscheidung 
zwischen denjenigen Geflüchteten, die ei-

nen „berechtigten“ Asylanspruch hätten und 
denjenigen, die aufgrund ihr vermeintlich 
illegitimen Anwesenheit schneller abgescho-
ben werden müssten, unhinterfragt unter-
stützt. Auch unter NoPegida-Anhänger_in-
nen findet sich diese unkritische Haltung 
leider viel zu oft.

Es steht daher zu befürchten, dass im Falle 
des formalen Verschwindens von Pegida, ihre 
rassistischen Inhalte von der Großen Koali-
tion als berechtigte Sorgen herangezogen 
werden, um die Verschärfungen zu legitimie
ren. Das neue Gesetzespaket, von der Großen 
Koalition zynisch als „Bleiberechtspaket“ be
titelt, soll schon in den nächsten Monaten 
verabschiedet werden. Deswegen muss sich 
die #nopegida-Bewegung fragen, wie sie ihre 
selbstgewählte Kompliz_innenschaft oder 
Anwält_innenschaft gegenüber den Opfern 
von Rassismus und Hass ausgestalten will. 

Es genügt nicht Pegida auf der Straße 
entgegenzutreten, genauso müssen auch 
rassistische Gesetze, die sich verheerend 
auf die Lebenssituation von Migrant_in-
nen auswirken, kritisiert werden!

Es ist Zeit zu handeln, gegen Pegida und 
gegen rassistische Politik in ihrem Sinne. Die 
Gesetzesverschärfungen müssen verhindert 
werden. Die #nopegida-Anliegen der Weltof-
fenheit, „Willkommenskultur“ & Toleranz 
und können nur wahr werden, wenn Frei-
heit und Gleichheit für Alle gleichermaßen 
gelten. Die konsequenten Forderungen einer 
wirklichen antirassistischen Bewegung nicht 
nur gegen Pegida, sondern gegen den rassis-
tischen Alltagszustand und die Gesetze, die 
ihn institutionalisieren, können daher nur 
sein:
Bewegungsfreiheit und Bleiberecht für 
Alle!

#nopegida muss mehr heißen 
als ‚Refugees Welcome‘! 02/2015
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E
inreisesperre für S

chengenland
E

in 
w

eiteres 
Instrum

ent 
soll 

die 
A

usw
eitung 

von 
E

inreisesperren 
für 

den 
S

chengen-R
aum

 sein. N
icht m

ehr einreisen darf, w
er „seiner A

usreisepflicht 
nicht innerhalb einer ihm

 gesetzten A
usreisefrist nachgekom

m
en ist“ oder w

er 
„in das B

undesgebiet eingereist ist, um
 öffentliche Leistungen zu beziehen“. 

W
em

 dies unterstellt w
ird, w

ird auch gleich definiert: A
llen, deren A

sylanträge 
abgelehnt w

urden
· als „unzulässig“ (alle D

ublin-Fälle),
· als „unbeachtlich“ (w

eil bereits in anderen E
U

-S
taaten als schutzberechtigt 

anerkannt) 
· als „offensichtlich unbegründet“ (w

eil aus einem
 „sicherem

 H
erkunftsstaat“ 

oder w
eil den Flüchtlingen ihre A

sylgründe nicht geglaubt w
urden).

E
s ist uns allen noch im

 G
edächtnis, w

ie im
 S

eptem
ber 2

0
1

4
 dank der S

tim
m

e 
des grünen M

inisterpräsidenten von B
aden-W

ürttem
berg K

retschm
ann im

 B
un-

desrat drei W
estbalkanstaaten zu „sicheren H

erkunftsländern“ erklärt w
urden. 

In K
om

bination m
it der „E

inreisesperre“ bedeutet dieser „A
sylkom

prom
iss“: 

A
sylsuchende aus den W

estbalkanstaaten können diese Länder nicht m
ehr ver-

lassen. U
m

 sie herum
 ist S

chengenland und hier gilt die E
inreisesperre.

E
ine w

eitere K
onsequenz: A

rbeitsverbot für alle, deren A
sylanträge als „offen-

sichtlich unbegründet“ abgelehnt w
urden. D

er vorgebliche G
ew

inn des soge-
nannten A

sylkom
prom

isses 2
0

1
4

 – die A
ufhebung des N

achrangigkeitsprin-
zips bei der A

rbeitserlaubnis nach 1
5

 M
onaten A

ufenthalt – löst sich ins 
N

ichts auf.

D
er neue G

esetzesentw
urf: B

leiberecht für niem
and

E
s überrascht nicht, dass von der geplanten B

leiberechtsregelung, um
stellt 

von A
bschiebungshaft, E

inreisesperre und A
rbeitsverbot, nichts übrig bleibt. 

Form
al ist es noch die lang geforderte „stichtags- und altersunabhängige“ 

B
leiberechtsregelung, aber in A

nspruch nehm
en kann sie niem

and.
· W

essen A
sylantrag als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt w

urde, be-
kom

m
t A

rbeitsverbot und kann die A
nforderung „eigenständige S

icherung 
des Lebensunterhalts“ nicht erfüllen. K

ein B
leiberecht!

· W
er „seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm

 gesetzten Ausreisepflicht 
nachgekom

m
en ist“: E

inreisesperre! K
ein B

leiberecht! D
as trifft alle G

eduldeten.
· W

er w
egen einer S

traftat, und seien es B
agatelldelikte, verurteilt w

urde: K
ein 

B
leiberecht!

· W
er „die A

ufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche A
ngaben, durch 

Täuschung über die Identität oder S
taatsangehörigkeit oder N

ichterfüllung 
zum

utbarer A
nforderungen an die M

itw
irkung bei der B

eseitigung von A
us-

reisehindernissen verhindert oder verzögert“: K
ein B

leiberecht!

A
uch w

enn w
ir nicht w

issen, w
ie sich der G

esetzesentw
urf am

 3
. D

ezem
ber 

2
0

1
4

 vom
 vorliegenden R

eferentenentw
urf unterscheiden w

ird, eins ist sicher: 
A

ngesichts der drakonischen M
axim

alpositionen des R
eferentenentw

urfs w
er-

den alle A
bm

ilderungen als W
ohltaten erscheinen, m

it denen die m
itregierende 

S
P

D
 ihren „Verhandlungserfolg“ verkaufen w

ill. A
uch eine H

errschaftstechnik.

W
ir befinden uns am

 Vorabend einer einschneidenden Verschärfung 
des A

sylrechts, einer m
assiven Verschlechterung der R

echte und 
Lebensbedingungen von Flüchtlingen. E

s ist nicht der erste Ver-
such des Law

-and-O
rder-M

achtblocks, das A
sylrecht auszuhebeln. 

S
ie sind W

iederholungstäter. S
toppen w

ir sie!

b
g
lb

b
.b

lo
g
s
p
o
rt.d

e &
 m

ig
ra

tio
n
s
g
e
s
e
tz

e
.in

fo
B

ündnis gegen Lager B
erlin/B

randenburg, Initiative gegen A
bschiebehaft, M

edibüro B
erlin, W

om
en in E

xile &
 Friends  B

orderline E
urope, Fels

Keine Verschärfung des Asylrechts! Für eine m
enschenwürdige Asylpolitik! W

eg m
it Arbeits-

verbot, Einreisesperren, Abschiebungshaft und allen Instrum
enten aus dem

 Arsenal der Ab-
schiebung! Für ein Bleiberecht für langjährig Geduldete! Ohne Ausschlussgründe und für alle!

>
>

>A
us einem

 Interview
 m

it einem
 Flüchtling, der seit 1

9
9

6
 in 

S
achsen-A

nhalt lebt, auf D
uldung:

W
as erhoffst du dir von deiner Zukunft?

Ich bin hier, seit ich 1
8

 bin, ich habe m
eine ganze Jugend hier 

verbracht und heute habe ich keine Zukunft m
ehr.

Im
m

er w
ieder gab es Forderungen nach einem

 B
leiberecht für 

langjährig geduldete M
enschen, doch alle bisherigen B

leibe-
rechtsregelungen kam

en nur einer kleinen G
ruppe zugute. D

er 
G

roßteil w
urde ausgeschlossen: W

eil sie angeblich ihre „M
it-

w
irkungspflichten“ 

verletzten. 
D

er 
Law

-and-O
rder-M

achtblock 
aus P

olitik, Verw
altung und Justiz beharrt auf einem

 spezifisch 
deutschen R

echtsfundam
entalism

us. W
er jem

als falsche A
nga-

ben zur eigenen Identität gem
acht hat, dürfe nicht m

it einem
 

B
leiberecht 

belohnt 
w

erden. 
W

er 
hingegen 

die 
M

itw
irkungs-

pflichten bei der P
assbeschaffung erfüllt, w

ird m
it A

bschiebung 
„belohnt“.

„Fluchtgefahr“ / „E
inreisesperren“ / 

„Vollzugsdefizite“
Im

 A
pril 2

0
1

4
 hatte das B

undesinnenm
inisterium

 (B
M

I) ei-
nen R

eferentenentw
urf vorgestellt, der sich in das lang gehegte 

P
rojekt zur „B

eseitigung von Vollzugsdefiziten“ einreiht. D
am

it 
m

eint das B
M

I, dass es im
m

er noch zu w
enige A

bschiebungen 
gebe, dass die öffentliche M

einung, die B
ew

egung der B
etrof-

fenen und die G
erichte im

m
er w

ieder A
bschiebungen vereiteln 

w
ürden. U

nd sie haben ein M
ittel ersonnen, um

 dem
 abzuhelfen: 

A
bschiebungshaft soll die R

egel w
erden für alle Flüchtlinge, die 

in einem
 anderen E

U
-Land registriert w

urden.

„E
ine P

erfidie in P
aragrafenform

“ 
(H

eribert P
rantl, S

üddeutsche Zeitung)
Zentral in diesem

 kom
plizierten P

aragrafenw
erk ist die N

eudefi-
nition von „Fluchtgefahr“, bei der A

bschiebungshaft angeordnet 
w

erden m
uss. D

azu w
ird ein K

atalog von Fallkonstellationen auf-
gestellt, m

it denen so gut w
ie alle Flüchtlinge im

 D
ublin-Verfah-

ren getroffen w
erden, darunter:

· W
er ein anderes E

U
-Land verlassen hat, „bevor ein dort lau-

fendes Verfahren zur P
rüfung eines A

ntrags auf internationalen 
S

chutz abgeschlossen w
urde“ – Fluchtgefahr! – Inhaftierung 

aller Flüchtlinge im
 D

ublin-Verfahren.
· W

er „unter U
m

gehung einer G
renzkontrolle eingereist ist“ – 

Fluchtgefahr! – Inhaftierung aller D
ublin-Flüchtlinge, die ohne 

Visum
 nach E

uropa eingereist sind.
· W

er „über seine Identität getäuscht hat, insbesondere durch 
U

nterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder R
eisedo-

kum
enten, oder das Vorgeben einer falschen Identität“ – Flucht-

gefahr! – Inhaftierung aller D
ublin-Flüchtlinge ohne P

ass.
· W

er „M
itw

irkungshandlungen zur Feststellung der Identität ver-
w

eigert oder unterlassen hat“ – Fluchtgefahr! – B
eugehaft für 

alle D
ublin-Flüchtlinge, die an ihrer A

bschiebung nicht m
it-

w
irken.

Für eine wirkliche Bleiberechtsrege-
lung für langjährig Geduldete!

D
ie B

undesregierung w
ird am

 3
. D

ezem
ber ei-

nen G
esetzesentw

urf m
it dem

 sperrigen Titel 
„zur 

N
eubestim

m
ung 

des 
B

leiberechts 
und 

der A
ufenthaltsbeendigung“ veröffentlichen. D

och 
die angekündigte B

leiberechtsregelung für langjäh-
rig G

eduldete w
ird so gut w

ie keinem
 der B

etroffe-
nen zugute kom

m
en. S

tattdessen stellt dieses G
e-

setz die um
fassendste Verschärfung des A

sylrechts 
seit 1

9
9

3
 dar. A

lle Flüchtlinge im
 D

ublin-Verfahren, 
die in einem

 anderen E
U

-Land registriert sind, sol-
len in A

bschiebungshaft gesperrt w
erden. D

as be-
trifft gut ein D

rittel aller Flüchtlinge. 

G
eduldete Flüchtlinge in der G

eiselhaft 
der S

taatsräson
In D

eutschland leben 9
5

.0
0

0
 Flüchtlinge m

it dem
 

S
tatus der „D

uldung“, davon über 2
2

.0
0

0
 schon 

seit m
ehr als 1

0
 Jahren. D

er S
taat w

ill sie abschie-
ben. E

r kann dies jedoch nicht, w
eil es „A

bschie-
behindernisse“ gibt, etw

a w
eil der P

ass fehlt. S
eit 

Jahrzehnten w
ird ein K

rieg gegen die G
eduldeten 

geführt. Ihr Leben soll so unerträglich w
ie m

öglich 
gem

acht w
erden, um

 sie zur „M
itw

irkung“ bei der 
P

assbeschaffung zu erpressen. S
ie w

erden m
it A

r-
beitsverbot und „R

esidenzpflicht“ belegt, m
üssen 

in Lagern w
ohnen und erhalten gekürzte S

ozialleis-
tungen. S

ie sind zu einem
 Vegetieren außerhalb der 

G
esellschaft verdam

m
t, ohne C

hancen und P
ers-

pektiven.

A real right to stay for refugees who lived over m
any 

years with „Duldung“!

T
he Federal G

overnm
ent w

ill publish a proposal for a new
 bill in early D

ecem
-

ber w
ith the cum

bersom
e title „to redefine residency rights and the term

i-
nation of residence“. B

ut nearly nobody w
ill benefit from

 the announced 
right to stay for refugees w

ho lived over m
any years w

ith „D
uldung“ Instead, the 

changes in the law
 turn out to be the m

ost com
prehensive tightening of asylum

 
law

 since 1
9

9
3

. A
ll R

efugees in the D
ublin procedure, w

ho registered in another 
E

U
 country are to be locked up in detention. This applies to around one third of 

all refugees. A
nd for the approxim

ately 9
5

,0
0

0
 refugees w

ith the status of „D
ul-

dung“ nothing w
ill change for the better. Their life w

ill be m
ade as unbearable as 

possible in order to press them
 to cooperate w

ith their ow
n deportation. They get 

w
ork ban, R

esidence obligations, reduced social benefits and som
etim

es have to 
live for decades in cam

ps. They are doom
ed to live an inhum

an life outside the 
society w

ithout opportunities and perspectives.

Pour de vraies m
esures de régularisation pour les Gedul-

dete de longue date !

L
e 3

 décem
bre 2

0
1

4
, le gouvernem

ent fédéral publiera un projet de loi intitulé 
„pour une nouvelle réglem

entation de la régularisation et de la fin de séjour“. 
Les nouvelles m

esures de régularisation ne s‘appliqueront cependant à personne, 
sinon à une infim

e m
inorité. C

ette loi constitue au contraire le durcissem
ent le plus 

im
portant du droit d‘asile depuis 1

9
9

3
. Tous les réfugiés concernés par la procédure 

D
ublin, c‘est-à-dire enregistrés dans un autre pays de l‘U

E
, devront être internés en 

centre de rétention. C
ela concerne au m

oins un tiers de l‘ensem
ble des réfugiés.

P
our les 9

5
 0

0
0

 réfugiés qui vivent sous le régim
e de la „D

uldung“ en A
llem

ag-
ne (suspension provisoire de l‘expulsion), les nouvelles propositions annoncent un 
clair durcissem

ent. La vie de ces personnes doit être rendue aussi pénible que pos-
sible pour les inciter à „coopérer“ à l‘ém

ission de leur passeport. Ils sont pénalisés 
par une interdiction de travailler, une réduction des aides sociales et le „R

esidenz-
pflicht“ (restriction géographique) et doivent loger dans des cam

ps. Ils sont con-
dam

nés à végéter en dehors de la société, sans aucunes chances ni perspectives.  

Stop the threat of tightening asylum
 laws!

 Stoppt Die Verschärfung des Asylrechts!
 Stop au durcissem

ent du droit d‘asile!

 F
R

 #
 5

.1
2
. #

 1
4

0
0 D

E
M

O
 

B
e
rlin

-M
itte

 P
o
ts

d
a
m

e
r P

la
tz

No tightening of asylum
 law! For a hum

an asylum
 policy! Abolish work bans, entry barriers and deporta-

tion! Right to stay for refugees who lived over m
any years with „Duldung“! W

ithout Exclusion and for all!

Pas de durcissem
ent du droit d‘asile! Pour une politique d‘asile respectueuse de l‘être hum

ain! En 
finir avec les interdictions de travail, les interdictions d‘entrer sur le territoire, les centres de ré-
tention et tous les instrum

ents de l‘arsenal de l‘expulsion! Pour la régularisation des Geduldete de 
longue date! Sans clauses d‘exclusion et pour tous!

>
>

>

ViS
dP

: A
. M

üller, A
llee der K

osm
onauten 2

3
, 1

0
3

1
5

 B
erlin
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Stellungnahmen
  

     
       

  
 Presseerklärung  
05. M

ärz 2015 
 Scharfe Kritik an G

esetzentw
urf zum

 Bleiberecht und der Aufenthaltsbeendigung  
 Arbeiterw

ohlfahrt, Diakonie, Paritätischer W
ohlfahrtsverband und PRO

 ASYL kritisieren 
drohende Ausw

eitung der Abschiebungshaft und Aushöhlung der geplanten Bleiberechtsregelung 
 Der aktuelle Gesetzentw

urf für eine Reform
 des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, der 

m
orgen im

 Bundestag beraten w
ird, stößt auf erhebliche Bedenken. PRO

 ASYL, die 
Arbeiterw

ohlfahrt, die Diakonie Deutschland und der Paritätische W
ohlfahrtsverband fordern 

grundlegende N
achbesserungen im

 nun beginnenden parlam
entarischen Gesetzgebungsverfahren.  

 Auf scharfe Kritik der Verbände stoßen insbesondere die geplanten Regelungen zur Ausw
eitung der 

Inhaftierung Asylsuchender und des Einreise- und Aufenthaltsverbots, das die geplante 
Bleiberechtsregelung konterkariert. Zudem

 seien w
esentliche Forderungen bisher unberücksichtigt, 

etw
a die notw

endige Ö
ffnung der Integrationskurse für Asylsuchende und die dringend erforderliche 

Streichung der Spracherfordernisse beim
 Ehegattennachzug. 

 Drohende Ausw
eitung von Inhaftierungen 

 Die O
rganisationen befürchten, dass die N

euregelung zu einer erheblichen Ausw
eitung der 

Inhaftierung Asylsuchender führt. Zudem
 ist das neu geschaffene Instrum

ent des 
Ausreisegew

ahrsam
s, das erm

öglicht, Abzuschiebende bis zu vier Tage zu inhaftieren, inakzeptabel.  
 Der Gesetzentw

urf schafft die rechtliche M
öglichkeit, Asylsuchende allein aus dem

 Grund zu 
inhaftieren, w

eil sie aus einem
 anderen EU

-Staat eingereist sind. Künftig soll die Dublin-Haft m
öglich 

sein, „w
enn der Ausländer einen M

itgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur 
Zuständigkeitsprüfung oder zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat…

“. 
Dies w

ürde dazu führen, dass die M
ehrheit der Asylsuchenden, die unter die Dublin-Verordnung 

fallen, in Haft genom
m

en w
erden können. Dies ist nicht akzeptabel. Flucht ist kein Verbrechen! 

 Bleiberechtsregelung droht konterkariert zu w
erden 

 Die W
ohlfahrtsverbände und PRO

 ASYL begrüßen die Intention, endlich eine stichtags- und 
altersunabhängige Bleiberechtsregelung zu schaffen. Allerdings besteht die Sorge, dass die 
Regelungen zum

 Bleiberecht durch die vorgesehene Ausw
eitung des Einreise- und 

Aufenthaltsverbots faktisch konterkariert w
erden. 

 Gegen w
en ein Aufenthaltsverbot erteilt w

urde, zum
 Beispiel w

eil er nicht ausgereist ist, obw
ohl die 

Pflicht dazu bestand, soll vom
 Bleiberecht ausgeschlossen w

erden können. Der Gesetzgeber 
erm

öglicht dam
it den Behörden, das Bleiberecht nach eigenem

 Erm
essen entw

eder anzuw
enden 

oder nicht. Dies nehm
e der Bleiberechtsregelung ihre hum

anitäre Kraft, öffnete der W
illkür Tür und 

Tor und dürfe daher keinesfalls W
irklichkeit w

erden, w
arnen die O

rganisationen. 
 Hinzu kom

m
t: Als unbegleitete m

inderjährige Flüchtlinge eingereiste junge Erw
achsene w

erden in 
der Regel kein Bleiberecht nach dem

 neuen Gesetz beantragen können, selbst w
enn sie eine 

Ausbildung absolvieren oder studieren. Denn die m
eisten von ihnen w

erden m
it 21 Jahren noch 

keine vier Jahre Aufenthalt in Deutschland nachw
eisen können. Dies ist jedoch eine der 

Voraussetzungen für den Erhalt des Bleiberechts. Eine Antragsm
öglichkeit auch für junge Erw

achsene 
bis 27 Jahre – w

ie in früheren Entw
ürfen vorgesehen – w

äre stattdessen folgerichtig und 
sachgerecht. Dies w

ürde auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Industrie- und 
Arbeitgeberverbände w

ie auch verschiedene M
inisterpräsidenten derzeit einen sicheren Aufenthalt 

für Jugendliche in Ausbildung fordern. 
 Die W

ohlfahrtsverbände und PRO
 ASYL fordern zudem

 die Ö
ffnung der Integrationskurse für 

Asylsuchende, Geduldete sow
ie Personen m

it hum
anitären Aufenthaltstiteln sow

ie die Abschaffung 
des N

achw
eises der Deutschkenntnisse beim

 Ehegattennachzug. Dies ist auch nach EU
-Recht 

zw
ingend geboten. 

 Für Rückfragen und w
eitere Inform

ationen stehen w
ir Ihnen gern zur Verfügung 

Stellungnahm
e von PRO

 ASYL zum
 Gesetzentw

urf eines Gesetzes zur Neubestim
m

ung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom

 29.12.2014 (http://is.gd/tE1CqY) 

Stellungnahm
e der Bundesarbeitsgem

einschaft der Freien W
ohlfahrtspflege (BAGFW

) zum
 

Gesetzentw
urf der Bundesregierung zur N

eubestim
m

ung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung vom

 29.12.2014 (http://is.gd/8142GB) 
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verm
utet, dass der/die A

usländerIn die A
bschiebung erschw

eren oder 
vereiteln w

erden w
ird. Für den schw

erw
iegenden E

ingriff in das G
rundrecht 

auf die U
nverletzlichkeit der Freiheit der P

erson m
uss w

iederum
 als 

B
egründung die E

rm
öglichung eines Verw

altungsaktes herhalten, allein w
eil 

dieser m
it einem

 erheblichen organisatorischen A
ufw

and, w
ie bei 

S
am

m
elabschiebungen üblich, einhergeht. In diesem

 K
ontext droht der 

freiheitsentziehende E
ingriff zum

 grundrechtsw
idrigen R

egelfall zu w
erden.           

  2. M
assive A

usw
eitung des Einreise- und A

ufenthaltsverbotes 
 B

isher konnten bereits ausgew
iesene, zw

angsw
eise zurück- oder abgeschobene 

Flüchtlinge m
it einem

 auf m
axim

al fünf Jahre befristeten E
inreise- und 

A
ufenthaltsverbot sanktioniert w

erden. M
it dem

 G
esetzentw

urf kann dieses Verbot 
auf A

sylsuchende ausgedehnt w
erden, deren A

sylgesuche als „offensichtlich 
unbegründet“ abgelehnt oder deren A

sylfolge- oder Zw
eitanträge nicht zur 

„D
urchführung“ angenom

m
en w

orden sind. D
as Verbot kann bis zu drei Jahren E

U
-

w
eit vom

 B
undesam

t für M
igration und Flüchtlinge angeordnet w

erden. Insbesondere 
dann, w

enn eine „m
issbräuchliche“ Inanspruchnahm

e des A
sylverfahrens 

vorzuliegen scheint, so heißt es in der B
egründung zum

 neuen § 11 des 
A

ufenthaltsgesetzes. D
as w

ird beispielsw
eise für jene A

sylgesuche aus sogenannten 
„sicheren H

erkunftsstaaten“ regelm
äßig angenom

m
en. M

it der A
usw

eitung des 
E

inreise- und A
ufenthaltsverbotes sollen über den generalpräventiven, also 

abschreckenden Effekt hinaus Verw
altungskapazitäten für die „tatsächlich 

schutzbedürftigen Flüchtlinge“ frei w
erden, heißt es.  A

ber das E
rgebnis eines 

A
sylverfahrens sagt noch nichts über das subjektive S

chutzbedürfnis eines 
M

enschen aus, der m
öglicherw

eise ohne K
enntnis der kom

plizierten R
echtslage ein 

A
sylgesuch gestellt hat. 

G
esetzlich jedoch w

ird dam
it das Vorurteil festgeschrieben, diese M

enschen, aktuell 
vor allem

 R
om

a aus den W
estbalkanstaaten, seien nur gekom

m
en, um

 öffentliche 
soziale Leistungen beziehen zu können. S

ie w
erden system

atisch der 
m

issbräuchlichen Inanspruchnahm
e des A

sylrechts bezichtigt und dadurch 
stigm

atisiert. D
ie bloße Inanspruchnahm

e des G
rundrechts auf A

syl w
ird durch den 

G
esetzesentw

urf für diese Flüchtlingsgruppe sanktioniert und m
it E

U
-w

eiten 
E

inreiseverboten bestraft.     
 D

as Freiheitsgrundrecht w
ird der A

bschiebem
aschinerie geopfert 

 D
er zw

eite Teil des G
esetzentw

urfes ist allein unter dem
  Vorsatz geschrieben 

w
orden, A

bschiebungen m
ittels Freiheitsentzug zw

angsw
eise durchsetzen und 

beschleunigen, sow
ie A

usgrenzungen unerw
ünschter Flüchtlinge vornehm

en 
zu können. D

abei hat m
an in der C

D
U

 und S
P

D
 offensichtlich jegliches 

m
enschenrechtliche und hum

ane M
aß verloren. D

enn die Inhaftierung von 
Flüchtlingen und A

sylsuchenden w
ird m

it diesem
 G

esetzesentw
urf und seinen 

E
ingriffsrechten extrem

 erleichtert. In das G
rundrecht der Freiheit der P

erson 
w

ird allein aus G
ründen, die A

rbeit der Flüchtlingsverw
altung zu optim

ieren, 

schw
erw

iegend eingegriffen. M
enschenrechtlich jedoch gilt es, die 

A
bschiebehaft generell abzuschaffen.     

  C
hristian S

chröder 
A

lbert S
cherr 

D
irk Vogelskam

p 

  
S

eite 1 von 8 

Stellungnahm
e

der B
undesarbeitsgem

einschaft der Freien W
ohlfahrtspflege (B

A
G

FW
) 

zum
 G

esetzentw
urf der B

undesregierung
zur N

eubestim
m

ung des B
leiberech ts und der A

ufenthaltsbeendigung 
vom

 29.12.2014 

D
ie S

pitzenverbände der Freien W
ohlfahrtspflege, die bereits zum

 R
eferentenentw

urf 
vom

 07.04.2014 S
tellung genom

m
en hatten, begrüßen, dass in B

ezug auf R
esettle-

m
ent, Fam

iliennachzug, die E
rleichterung der A

ufenthaltsgew
ährung für gut integrier-

te Jugendliche und H
eranw

achsende und für O
pfer von M

enschenhandel w
ie auch 

die S
chaffung einer stichtags- und altersunabhängigen R

egelung zur A
ufenthaltsge-

w
ährung bei nachhaltiger Integration einige ihrer w

esentlichen Forderungen aufge-
griffen w

urden. N
ach w

ie vor sehen die V
erbände allerdings Ä

nderungsbedarf. 
Insbesondere ist zu befürchten, dass die N

euregelungen zum
 E

inreise- und A
ufent-

haltsverbot dazu führen, dass die R
egelungen zum

 B
leiberecht konterkariert w

erden. 
Zum

 anderen sehen w
ir m

it S
orge, dass die neuen H

aftregelungen zu einer erhebli-
chen A

usw
eitung der Inhaftierung, insbesondere auch von A

sylsuchenden, die sich 
im

 D
ublin-V

erfahren befinden, führen können.  G
rundsätzlich sehen w

ir, dass in B
e-

zug auf m
ehrere gesetzliche N

euregelungen zum
 Zw

ecke der R
echtsklarheit K

lar-
stellungen in der G

esetzesbegründung in das G
esetz gezogen w

erden sollten. 

Im
 Einzelnen sehen w

ir die folgenden Punkte besonders kritisch: 

I.

N
eue H

aftregelungen in § 2 A
bs. 14 und 15 , 62 A

bs. 4a und  § 62b A
ufenthG

-E: 
D

ie B
A

G
FW

 spricht sich gegen eine w
eitere A

usw
eitung von A

bschiebungshaft aus. 
W

enn überhaupt, darf diese stets nur ultim
a ratio sein. E

rforderlich ist deshalb die 
auch vom

 B
undesrat geforderte und in A

rt. 8 A
bs. 4 der A

ufnahm
erichtlinie 

2013/33/E
U

 genannte M
aßnahm

e, alternative Instrum
ente der H

aftverm
eidung und 

m
ildere M

ittel, w
ie zum

 B
eispiel die S

tellung einer K
aution oder angem

essene M
el-

deauflagen, zu entw
ickeln und gesetzlich festzulegen. D

ie H
öchstdauer der A

bschie-
bungshaft sollte auf die kürzest m

ögliche D
auer , höchstens jedoch 6 M

onate 
reduziert w

erden.

Im
 vorliegenden G

esetzentw
urf ist w

eder die M
öglichkeit noch die Förderung der 

freiw
illigen A

usreise, w
elche auch in A

rt. 26 A
bs. 2 D

ublin-III-V
erordnung vorgesehen 

ist, geregelt. D
iese m

uss aber stets V
orrang vor einer A

bschiebung haben. In diesem
 

K
ontext ist aus unserer S

icht der A
usbau der P

erspektivberatung- und R
ückkehrför-

derung sinnvoll, um
 Zw

angsm
aßnahm

en, die m
enschliches Leid verursachen und 

bei A
usländerbehörden, A

m
tsgerichten, dem

 B
A

M
F und der B

undespolizei erhebli-
che K

apazitäten binden, zu reduzieren.



Stand 03/2015			   READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“� 15 

   
S

ei
te

 2
 v

on
 8

 

Im
 E

in
ze

ln
en

: 

1.
 

N
eu

re
ge

lu
ng

 d
er

 A
bs

ch
ie

bu
ng

sh
af

t b
ei

 (e
rh

eb
lic

he
r)

 F
lu

ch
tg

ef
ah

r i
n 

§ 
60

A
bs

. 3
 N

r. 
5 

un
d 

§ 
2 

A
bs

. 1
4 

un
d 

15
 A

uf
en

th
G

-E
 

D
ie

 V
er

bä
nd

e 
de

r B
A

G
FW

 e
m

pf
eh

le
n 

di
e 

Er
gä

nz
un

g 
de

r R
eg

el
un

g 
in

 §
 2

 A
bs

. 
14

 N
r. 

2,
 d

ie
 S

tr
ei

ch
un

g 
de

r R
eg

el
un

g 
in

 §
 2

 A
bs

. 1
4 

N
r. 

4,
 d

ie
 S

tr
ei

ch
un

g 
de

r 
G

en
er

al
kl

au
se

l i
n 

§ 
2 

A
bs

. 1
4 

N
r.6

, d
ie

 K
on

kr
et

is
ie

ru
ng

 d
es

 M
er

km
al

s 
„E

rh
eb

-
lic

hk
ei

t“
 in

 §
 2

 A
bs

.1
5 

S.
 1

 A
uf

en
th

G
-E

 u
nd

 d
ie

 S
tr

ei
ch

un
g 

de
s 

A
nh

al
ts

pu
nk

ts
 

fü
r F

lu
ch

tg
ef

ah
r i

n 
D

ub
lin

-V
er

fa
hr

en
 in

 §
 2

 A
bs

. 1
5 

S.
 2

 A
uf

en
th

G
-E

.

§ 
2 

A
bs

. 1
4 

N
r. 

2 
A

uf
en

th
G

-E
 - 

Fl
uc

ht
ge

fa
hr

 b
ei

 Id
en

tit
ät

st
äu

sc
hu

ng
 o

de
r P

as
su

nt
er

-
dr

üc
ku

ng
:

D
a 

di
e 

Tä
us

ch
un

g 
üb

er
 d

ie
 Id

en
tit

ät
 la

ut
 G

es
et

ze
sb

eg
rü

nd
un

g 
nu

r d
an

n 
ei

n 
A

nh
al

ts
-

pu
nk

t f
ür

 d
ie

 A
nn

ah
m

e 
ei

ne
r F

lu
ch

tg
ef

ah
r s

ei
n 

so
ll,

 w
en

n 
si

e 
im

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 m

it 
ei

ne
r b

ev
or

st
eh

en
de

n 
A

bs
ch

ie
bu

ng
 e

rfo
lg

t, 
so

llt
e 

da
s 

Ta
tb

es
ta

nd
sm

er
km

al
 „i

m
 Z

u-
sa

m
m

en
ha

ng
 m

it 
de

r b
ev

or
st

eh
en

de
n 

A
bs

ch
ie

bu
ng

“ i
n 

de
n 

G
es

et
ze

st
ex

t a
uf

ge
-

no
m

m
en

 w
er

de
n.

 

§ 
2 

A
bs

. 1
4 

N
r. 

4 
A

uf
en

th
G

-E
 –

 A
uf

w
en

de
n 

er
he

bl
ic

he
r G

el
db

et
rä

ge
 fü

r e
in

en
 

S
ch

le
us

er
:  

D
er

 U
m

st
an

d,
 d

as
s 

de
r A

us
lä

nd
er

 in
 d

er
 V

er
ga

ng
en

he
it 

zu
 s

ei
ne

r E
in

re
is

e 
in

 d
ie

 E
U

 
er

he
bl

ic
he

 G
el

db
et

rä
ge

 fü
r e

in
en

 S
ch

le
us

er
 a

uf
ge

w
an

dt
 h

at
, l

äs
st

 k
ei

ne
 R

üc
ks

ch
lü

s-
se

 a
uf

 s
ei

n 
V

er
ha

lte
n 

na
ch

 e
rfo

lg
lo

se
m

 A
bs

ch
lu

ss
 e

in
es

 V
er

fa
hr

en
s 

au
f E

rte
ilu

ng
 

ei
ne

s 
A

uf
en

th
al

ts
tit

el
s 

zu
. G

er
ad

e 
fü

r S
ch

ut
zs

uc
he

nd
e 

be
st

eh
t i

n 
de

r R
eg

el
 k

ei
ne

 
an

de
re

 M
ög

lic
hk

ei
t d

er
 E

in
re

is
e.

  

D
ie

s 
be

de
ut

et
, d

as
s 

ge
ra

de
 d

ie
se

 P
er

so
ne

n 
vo

n 
vo

rn
he

re
in

 d
em

 G
en

er
al

ve
rd

ac
ht

 
un

te
rli

eg
en

 k
ön

nt
en

, s
ic

h 
de

r A
bs

ch
ie

bu
ng

 e
nt

zi
eh

en
 z

u 
w

ol
le

n.
 D

ar
üb

er
, o

b 
di

e 
Fl

uc
ht

ge
fa

hr
 in

 d
ie

se
n 

Fä
lle

n 
ta

ts
äc

hl
ic

h 
gr

öß
er

 is
t a

ls
 in

 a
nd

er
en

 F
äl

le
n,

 li
eg

en
 je

-
do

ch
 k

ei
ne

 g
es

ic
he

rte
n 

E
rk

en
nt

ni
ss

e 
vo

r. 

§ 
2 

A
bs

. 1
4 

N
r. 

6 
A

uf
en

th
G

-E
 –
 F

lu
ch

tg
ef

ah
r w

eg
en

 s
on

st
ig

er
 k

on
kr

et
er

 V
or

be
re

i-
tu

ng
sh

an
dl

un
g,

 u
m

 s
ic

h 
de

r A
bs

ch
ie

bu
ng

 z
u 

en
tz

ie
he

n 
(A

uf
fa

ng
ta

tb
es

ta
nd

): 
D

ie
 N

or
m

 e
nt

hä
lt 

de
n 

un
be

st
im

m
te

n 
R

ec
ht

sb
eg

rif
f „

so
ns

tig
er

 k
on

kr
et

er
 V

or
be

re
i-

tu
ng

sh
an

dl
un

ge
n“

. A
nh

al
ts

pu
nk

te
 fü

r e
in

e 
be

gr
ün

de
te

 F
lu

ch
tg

ef
ah

r k
ön

ne
n 

je
do

ch
 

nu
r v

or
lie

ge
n,

 w
en

n 
di

es
e 

au
f o

bj
ek

tiv
 g

es
et

zl
ic

h 
fe

st
ge

le
gt

en
 K

rit
er

ie
n 

be
ru

he
n.

 A
n 

ei
ne

r s
ol

ch
en

 F
es

tle
gu

ng
 fe

hl
t e

s 
hi

er
. D

ah
er

 is
t e

in
 s

ol
ch

er
 A

uf
fa

ng
ta

tb
es

ta
nd

 in
 

Fo
rm

 e
in

er
 G

en
er

al
kl

au
se

l u
ng

ee
ig

ne
t u

nd
 d

ah
er

 z
u 

st
re

ic
he

n.
 

§ 
2 

A
bs

. 1
5 

S
. 1

 A
uf

en
th

G
-E

 –
 (n

ic
ht

 e
xp

liz
it 

ge
na

nn
te

 e
rh

eb
lic

he
) F

lu
ch

tg
ef

ah
r i

n 
D

ub
lin

-F
äl

le
n:

Zu
nä

ch
st

 m
öc

ht
en

 d
ie

 V
er

bä
nd

e 
da

ra
uf

 a
uf

m
er

ks
am

 m
ac

he
n,

 d
as

s 
di

e 
A

bs
ch

ie
-

bu
ng

sh
af

t i
n 

D
ub

lin
-V

er
fa

hr
en

 im
 A

uf
en

th
al

ts
ge

se
tz

 (§
 6

2 
A

bs
. 3

 A
uf

en
th

G
 u

nd
 §
 2

A
bs

. 1
4 

A
uf

en
th

G
-E

), 
zu

sä
tz

lic
h 

in
 §
 2

 A
bs

. 1
5 

A
uf

en
th

G
-E

 m
it 

R
ec

ht
sg

ru
nd

ve
rw

ei
s 

au
f d

en
 n

ic
ht

 e
xp

liz
it 

ge
na

nn
te

n 
A

rt.
 2

8 
de

r D
ub

lin
 II

I-V
er

or
dn

un
g 

se
hr

 u
nü

be
rs

ic
ht

-
lic

h 
ge

re
ge

lt 
w

ird
. Z

us
ät

zl
ic

h 
m

üs
se

n 
be

i d
er

 H
af

ta
no

rd
nu

ng
 d

ie
 G

ar
an

tie
n 

de
r n

oc
h 

um
zu

se
tz

en
de

 E
U

-A
uf

na
hm

er
ic

ht
lin

ie
 2

01
3/

33
/E

U
 in

 A
rt.

 2
8 

A
bs

. I
V

 D
ub

lin
-II

I V
er

-
or

dn
un

g 
be

rü
ck

si
ch

tig
t w

er
de

n.

   
S

ei
te

 3
 v

on
 8

 

E
in

e 
ko

rre
kt

e 
R

ec
ht

sa
nw

en
du

ng
 d

ie
se

r N
or

m
en

 e
rs

ch
ei

nt
 in

 d
er

 P
ra

xi
s 

be
i d

en
 

A
m

ts
ge

ric
ht

en
 fü

r Z
iv

ilv
er

fa
hr

en
 u

nt
er

 d
em

 A
bs

ch
ie

bu
ng

sh
af

ts
ac

he
n 

im
m

an
en

te
n 

Ze
itd

ru
ck

 s
eh

r f
ra

gl
ic

h.
 H

ie
rd

ur
ch

 k
ön

nt
e 

in
sb

es
on

de
re

 ü
be

rs
eh

en
 w

er
de

n,
 d

as
s 

A
n-

ha
lts

pu
nk

te
 fü

r e
in

e 
ei

nf
ac

he
 F

lu
ch

tg
ef

ah
r a

lle
in

 n
ic

ht
 a

us
re

ic
he

n,
 s

on
de

rn
 fe

st
ge

-
st

el
lt 

w
er

de
n 

m
us

s,
 d

as
s 

ei
ne

 In
ha

ftn
ah

m
e 

zw
ec

ks
 S

ic
he

rs
te

llu
ng

 d
es

 
Ü

be
rs

te
llu

ng
sv

er
fa

hr
en

s 
ge

m
. A

rt.
 2

8 
A

bs
. 2

 d
er

 D
ub

lin
-II

I-V
er

or
dn

un
g 

nu
r d

an
n 

er
-

fo
lg

en
 d

ar
f, 

w
en

n 
di

e 
Fl

uc
ht

ge
fa

hr
 e

rh
eb

lic
h 

is
t. 

W
an

n 
ei

ne
 F

lu
ch

tg
ef

ah
r a

ls
 „e

rh
eb

-
lic

h“
 e

in
zu

st
uf

en
 is

t, 
lä

ss
t d

ie
 G

es
et

ze
sb

eg
rü

nd
un

g 
of

fe
n 

un
d 

ve
rw

ei
st

 a
uf

 d
as

 
E

rg
eb

ni
s 

de
r E

in
ze

lfa
llp

rü
fu

ng
, b

ei
 d

er
 d

er
 B

eg
rif

f d
er

 „e
rh

eb
lic

he
n“
 F

lu
ch

tg
ef

ah
r a

ls
 

B
eg

rif
f d

es
 E

ur
op

ar
ec

ht
s 

au
to

no
m

 a
us

zu
le

ge
n 

se
i. 

W
or

in
 d

ie
 S

te
ig

er
un

g 
de

r e
rh

eb
li-

ch
en

 F
lu

ch
tg

ef
ah

r g
eg

en
üb

er
 d

er
 e

in
fa

ch
en

 F
lu

ch
tg

ef
ah

r l
ie

gt
, b

le
ib

t j
ed

oc
h 

un
kl

ar
. 

D
ie

se
 m

us
s 

ab
er

 e
rk

en
nb

ar
 u

nd
 n

ac
hv

ol
lz

ie
hb

ar
 s

ei
n,

 s
ow

ie
 d

em
 V

er
hä

ltn
is

m
äß

ig
-

ke
its

ge
bo

t e
nt

sp
re

ch
en

. D
er

 G
es

et
ze

st
ex

t s
ol

lte
 h

ie
r a

us
 G

rü
nd

en
 d

er
 R

ec
ht

ss
ic

he
r-

he
it 

un
d 

in
 A

nb
et

ra
ch

t d
er

 fr
ei

he
its

en
tz

ie
he

nd
en

 M
aß

na
hm

e 
oh

ne
 V

er
w

ei
su

ng
en

 
au

sk
om

m
en

 u
nd

 d
en

 B
eg

rif
f „

er
he

bl
ic

h“
 k

on
kr

et
is

ie
re

n.

§ 
2 

A
bs

. 1
5 

S
. 2

 A
uf

en
th

G
-E

 –
 A

nh
al

ts
pu

nk
te

 fü
r f

eh
le

nd
en

 A
us

re
is

ew
ille

n 
in

 d
en

 
zu

st
än

di
ge

n 
M

itg
lie

ds
st

aa
t: 

 
D

ie
 R

eg
el

un
g 

in
 §
 2

 A
bs

. 1
5 

S
at

z 
2 

A
uf

en
th

G
-E

, d
as

s 
ei

n 
A

sy
ls

uc
he

nd
er

 „e
in

en
 M

it-
gl

ie
ds

st
aa

t v
or

 A
bs

ch
lu

ss
 e

in
es

 d
or

t l
au

fe
nd

en
 V

er
fa

hr
en

s 
zu

r Z
us

tä
nd

ig
ke

its
be

-
st

im
m

un
g 

od
er

 z
ur

 P
rü

fu
ng

 e
in

es
 A

nt
ra

ge
s 

au
f i

nt
er

na
tio

na
le

n 
S

ch
ut

z 
ve

rla
ss

en
 h

at
 

un
d 

di
e 

U
m

st
än

de
 d

er
 F

es
ts

te
llu

ng
 im

 B
un

de
sg

eb
ie

t k
on

kr
et

 d
ar

au
f h

in
de

ut
en

, d
as

s 
er

 d
en

 z
us

tä
nd

ig
en

 M
itg

lie
ds

st
aa

t i
n 

ab
se

hb
ar

er
 Z

ei
t n

ic
ht

 a
uf

su
ch

en
 w

ill
“, 

re
ge

lt 
le

-
di

gl
ic

h 
ei

ne
n 

A
nh

al
ts

pu
nk

t f
ür

 e
in

e 
ei

nf
ac

he
 F

lu
ch

tg
ef

ah
r u

nd
 d

ür
fte

 a
uf

 n
ah

ez
u 

al
le

 
Fl

üc
ht

lin
ge

 z
ut

re
ffe

n,
 d

ie
 s

ic
h 

im
 D

ub
lin

-II
I-V

er
fa

hr
en

 b
ef

in
de

n.
 D

ie
 V

or
sc

hr
ift

 k
ön

nt
e 

sc
ho

n 
A

rt.
 2

8 
A

bs
.1

 D
ub

lin
-II

I-V
O

 z
uw

id
er

la
uf

en
, d

ie
 g

er
ad

e 
au

ss
ch

lie
ße

n 
w

ill
, d

as
s 

A
sy

ls
uc

he
nd

e 
al

le
in

 d
es

w
eg

en
 in

 H
af

t g
en

om
m

en
 w

er
de

n,
 w

ei
l s

ie
 s

ic
h 

in
 e

in
em

 
D

ub
lin

-V
er

fa
hr

en
 b

ef
in

de
n.

 D
ah

er
 s

pr
ec

he
n 

si
ch

 d
ie

 V
er

bä
nd

e 
de

r B
A

G
FW

 fü
r e

in
e 

S
tre

ic
hu

ng
 v

on
 §
 2

 A
bs

. 1
5 

S
at

z 
2 

au
s.

2.
 

K
ei

ne
 W

ei
te

rf
üh

ru
ng

 d
er

 H
af

t n
ac

h 
Sc

he
ite

rn
 d

er
 A

bs
ch

ie
bu

ng
 

D
ie

 B
A

G
FW

 e
m

pf
ie

hl
t, 

§ 
62

 A
bs

. 4
a 

A
uf

en
th

G
-E

 z
u 

st
re

ic
he

n.
 

D
ie

 R
eg

el
un

g 
de

s 
§ 

62
 A

bs
. 4

a 
A

uf
en

th
G

-E
 is

t n
ic

ht
 m

it 
de

r A
uf

na
hm

er
ic

ht
lin

ie
 

20
13

/3
3/

E
U

 v
er

ei
nb

ar
, d

a 
na

ch
 A

rt.
 9

 A
bs

. 1
 S

at
z 

3 
A

uf
na

hm
er

ic
ht

lin
ie

 V
er

zö
ge

ru
n-

ge
n 

im
 V

er
w

al
tu

ng
sv

er
fa

hr
en

, d
ie

 n
ic

ht
 d

em
 In

ha
fti

er
te

n 
zu

zu
re

ch
ne

n 
si

nd
, n

ic
ht

 d
ie

 
Fo

rtd
au

er
 d

er
 H

af
t r

ec
ht

fe
rti

ge
n 

kö
nn

en
. D

as
 g

ilt
 a

uf
 G

ru
nd

 d
es

 W
or

tla
ut

es
 d

er
 R

ic
ht

-
lin

ie
 a

uc
h 

fü
r V

er
zö

ge
ru

ng
en

 a
uf

 G
ru

nd
 h

öh
er

er
 G

ew
al

t o
de

r v
er

gl
ei

ch
ba

re
r G

rü
nd

e,
 

da
 e

s 
ni

ch
t d

ar
au

f a
nk

om
m

t, 
ob

 d
ie

 V
er

zö
ge

ru
ng

en
 v

on
 B

eh
ör

de
ns

ei
te

 b
ee

in
flu

ss
t 

w
er

de
n 

kö
nn

te
n,

 s
on

de
rn

 a
lle

in
 d

ar
au

f, 
da

ss
 s

ie
 n

ic
ht

 d
em

 A
nt

ra
gs

te
lle

r z
uz

ur
ec

hn
en

 
si

nd
.

3.
 

K
ei

n 
vo

rb
eu

ge
nd

er
 A

us
re

is
eg

ew
ah

rs
am

 b
is

 z
u 

vi
er

 T
ag

en

D
ie

 V
er

bä
nd

e 
de

r B
A

G
FW

 e
m

pf
eh

le
n,

 §
 6

2b
 A

uf
en

th
G

-E
 e

rs
at

zl
os

 z
u 

st
re

ic
he

n.
 

In
 d

er
 n

eu
 e

in
ge

fü
hr

te
n 

R
eg

el
un

g 
im

 §
 6

2b
 A

uf
en

th
G

-E
 k

ön
ne

n 
zu

r S
ic

he
ru

ng
 d

er
 

D
ur

ch
fü

hr
ba

rk
ei

t d
er

 A
bs

ch
ie

bu
ng

en
 M

en
sc

he
n,

 d
ie

 z
ur

 A
us

re
is

e 
ve

rp
fli

ch
te

t s
in

d,
 

bi
s 

zu
 v

ie
r T

ag
e 

au
f r

ic
ht

er
lic

he
 A

no
rd

nu
ng

 in
 G

ew
ah

rs
am

 g
en

om
m

en
 w

er
de

n,
 d

am
it 

di
e 

A
bs

ch
ie

bu
ng

 ta
ts

äc
hl

ic
h 

vo
llz

og
en

 w
er

de
n 

ka
nn

. H
in

te
rg

ru
nd

 d
er

 R
eg

el
un

g 
so

ll 



16 
	 READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“  � Stand 03/2015

  
S

eite 5 von 8 

3. 
Einreise- und A

ufenthaltsverbot, § 11 A
ufenthG

-E 
 § 11 A

bsatz 4 sollte w
ie folgt ergänzt w

erden um
 Satz 2: „D

as Einreise- und 
A

ufenthaltsverbot ist aufzuheben, w
enn die Voraussetzungen für die Erteilung 

eines A
ufenthaltstitels nach A

bschnitt 5 K
apitel 2, insbesondere der §§ 25 A

bs. 
4a bis 5, 25 a und 25 b dieses G

esetzes vorliegen.“  

D
ie überw

iegend positiv zu beurteilende N
euregelung des B

leiberechts durch die §§ 
25 a, b A

ufenthG
-E

 sehen die V
erbände durch die N

euregelung des E
inreise- und 

A
ufenthaltsverbots in § 11 A

ufenthG
-E

 gefährdet. D
iejenigen, die künftig für eine 

A
ufenthaltserlaubnis nach diesen N

orm
en in Frage kom

m
en könnten, haben in aller 

R
egel gegen die A

usreiseverpflichtung innerhalb der A
usreisefrist verstoßen, w

as 
zukünftig schon für die E

rteilung eines E
inreise- und A

ufenthaltsverbots ausreichen 
kann. E

s ist zu befürchten, dass für sie die W
irkung der B

leiberechtsregelung einge-
schränkt w

ird. 

P
roblem

atisch ist die R
egelung des § 11 A

bs. 4 A
ufenthG

-E
 vor allem

 deshalb, w
eil 

sie die A
ufhebung des E

inreise- und A
ufenthaltsverbots in das freie E

rm
essen der 

entscheidenden B
ehörde setzt (diese „kann“ das V

erbot aufheben). E
ine A

ufhebung 
des E

inreise- und A
ufenthaltsverbotes ist jedoch im

m
er dann angezeigt, w

enn 
schutzw

ürdige B
elange der B

etroffenen zu w
ahren sind. B

eim
 V

orliegen der V
oraus-

setzungen für die E
rteilung eines A

ufenthaltstitels nach A
bschnitt 5 von K

apitel 2 des 
A

ufenthaltsgesetzes, insbesondere nach §§ 25 A
bs. 4a bis 5, 25a und 25b, dürfte 

dies der Fall sein. D
ies w

urde in der G
esetzesbegründung auch so zum

 A
usdruck 

gebracht. U
m

 deutlich zu m
achen, dass bei V

orliegen der V
oraussetzungen für die 

E
rteilung einer A

ufenthaltserlaubnis aus hum
anitären G

ründen das E
inreise- und 

A
ufenthaltsverbot in der R

egel aufgehoben w
erden m

uss, ist die K
larstellung im

 G
e-

setz aus unserer S
icht dringend geboten.

R
egelungen in § 11 A

bsatz 6 und 7 A
ufenthG

-E sind zu streichen 

D
ie E

rw
eiterung der M

öglichkeiten für die V
erhängung eines E

inreise- und A
ufent-

haltsverbots durch § 11 A
bs. 6 und 7 A

ufenthG
-E

 sind aus S
icht der V

erbände nicht 
erforderlich und unverhältnism

äßig. B
ereits jetzt besteht im

 Falle einer A
usw

eisung, 
R

ückschiebung oder A
bschiebung ein E

inreise- und A
ufenthaltsverbot nach § 11

A
bs. 1 A

ufenthG
.

D
ie E

rteilung in den Fällen der § 11 A
bs. 6 und 7 A

ufenthG
-E

 ist unverhältnism
äßig. 

D
ie S

anktion des E
inreise- und A

ufenthaltsverbots ist gem
essen an der P

flichtverlet-
zung deutlich zu hoch.

D
ie M

öglichkeit einer S
anktionierung allein des Fristversäum

nisses m
it einem

 E
inrei-

se- und A
ufenthaltsverbot ist aus S

icht der in der B
A

G
FW

 zusam
m

engeschlossenen 
V

erbände als unverhältnism
äßig einzustufen. 

V
or allem

 die M
öglichkeit der V

erhängung einer E
inreisesperre in Fällen offensicht-

lich unbegründeter oder w
iederholter A

sylanträge (A
bs. 7) ist nicht sachgem

äß und 
unangem

essen, da sie dazu führen kann, dass aufgrund der S
chengen-w

eiten E
in-

reisesperre S
chutzsuchende nicht (erneut) in die E

U
 einreisen können. B

ereits eine 
einm

alige A
blehnung des A

sylantrags als offensichtlich unbegründet kann zu einer 
solchen E

inreisesperre führen, die in einem
 V

erstoß gegen das N
on-R

efoulem
ent-
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die V
erm

eidung von N
achtabschiebungen und erfolglos gebuchter C

harterabschie-
bungen sein. B

loße V
ereinfachungen der A

bschiebung dürfen jedoch nicht zu einem
 

erw
eiterten H

afttatbestand führen, da hier keine individuellen H
aftgründe vorliegen 

m
üssen. D

ie E
inschränkungen der A

nordnungsm
öglichkeit auf M

enschen, die ihre 
M

itw
irkungspflichten verletzt haben oder über die S

taatsangehörigkeit getäuscht ha-
ben, w

ird faktisch keine große A
usw

irkung haben, da dies oft in um
strittener W

eise 
bei vielen insbesondere G

eduldeten angenom
m

en w
ird. P

roblem
atisch ist vor allem

 
der eingeschränkte Zugang zu R

echtsschutzm
öglichkeiten in solchen G

ew
ahrsam

s-
einrichtungen, ähnlich w

ie in Flughafenverfahren. 

II.
A

ufenthaltsgew
ährung aufgrund von Integration, §§ 25 a, b A

ufenthG
-E 

1. 
Festlegung der Frist für die A

ntragstellung, § 25 a A
ufenthG

-E 

Im
 H

inblick auf die A
ufenthaltsgew

ährung für gut integrierte Jugendliche und 
H

eranw
achsende (§ 25 a A

ufenthG
-E) sollte die Frist für die A

ntragstellung – 
w

ie im
 R

eferentenentw
urf vorgesehen - auf 27 Jahre heraufgesetzt w

erden.

D
ie Festsetzung der A

ltersgrenze auf 21 Jahre w
irkt sich nach der E

rfahrung der 
V

erbände vor allem
 auf die G

ruppe der unbegleiteten m
inderjährigen Flüchtlinge ne-

gativ aus. D
iese reisen in der R

egel zw
ischen dem

 16. und 18. Lebensjahr ein. E
ine 

A
ufenthaltserlaubnis nach § 25 a A

ufenthG
-E

 können sie nach der N
euregelung nur 

erhalten, w
enn sie vor dem

 17. G
eburtstag eingereist und eine S

chule besucht ha-
ben, da sie nur dann vor A

blauf des 21. Lebensjahres 4 Jahre A
ufenthalt und S

chul-
besuch nachw

eisen können. D
am

it w
ird aber ein großer A

nteil von besonders 
schutzbedürftigen jungen M

enschen von der M
öglichkeit eines A

ufenthaltstitels nach 
§ 25 a ausgeschlossen, obw

ohl sie nachw
eislich eine besondere S

icherheit im
 H

in-
blick auf ihren S

tatus und ihren A
ufenthalt in D

eutschland benötigen, um
 ihre Trau-

m
ata überw

inden zu können. 

D
iese jungen M

enschen bleiben dann in aller R
egel w

eitere 4 Jahre in der aufent-
haltsrechtlichen U

nsicherheit, da sie erst nach 8 Jahren eine A
ufenthaltserlaubnis 

nach § 25 b A
ufenthG

 beantragen können und sind som
it auch gegenüber begleite-

ten jungen M
enschen benachteiligt, da diese nur 6 Jahre A

ufenthalt in D
eutschland 

nachw
eisen m

üssen.

2. 
Erteilung einer A

ufenthaltserlaubnis abw
eichend von § 10 A

bs.3 Satz 2 

A
bsatz 4 des § 25 a A

ufenthG
-E sollte w

ie folgt gefasst w
erden:„D

ie A
ufent-

haltserlaubnis kann abw
eichend von § 10 A

bsatz 3 Satz 2 erteilt w
erden und 

berechtigt zur A
usübung einer Erw

erbstätigkeit.“

Insbesondere unbegleiteten m
inderjährigen Flüchtlingen w

ürde nach dem
 jetzigen 

W
ortlaut oftm

als kein A
ufenthaltstitel nach § 25a A

ufenthG
-E

 erteilt w
erden können, 

w
enn ihr A

sylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt w
urde. 

N
ach der altersunabhängigen B

leiberechtsregelung in § 25 b A
bs. 5 A

ufenthG
-E

 ist 
dies m

öglich, denn die A
ufenthaltserlaubnis kann abw

eichend von § 10 A
bs. 3 A

uf-
enthG

 erteilt w
erden. § 25a A

bs. 4 ist daher entsprechend zu ändern, um
 auch die 

Integrationsleistung von Jugendlichen anzuerkennen.
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3. Aufenthaltserlaubnis für die Dauer der Ausbildung/ Einschränkung des 
Beschäftigungsverbots 

Die Verbände unterstützen ebenso den Vorschlag, evtl. im Rahmen eines § 25 c die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Jugendliche oder Heranwachsende bis zum 
Abschluss des Schulbesuchs oder einer Ausbildung zu ermöglichen. Dies würde den 
gesetzlich neu eingeführten Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt für Geduldete 
und Asylsuchende nach 3 Monaten auch in der Praxis wirksam machen, der oft da-
ran scheitert, dass mögliche Arbeitgeber die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit 
scheuen. Ebenso unterstützen die Verbände die Forderung, zumindest jugendliche 
und heranwachsende Geduldete von dem in § 33 BeschV formulierten Beschäfti-
gungsverbot auszunehmen, Die Verbände setzen sich darüber hinaus für eine gene-
relle Streichung des § 33 BeschV ein. Personen, denen vorgeworfen wird, zum 
Zwecke des Sozialleistungsbezugs eingereist zu sein, wird ein Beschäftigungsverbot 
erteilt mit der Folge, allein auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Die Regelungen 
in § 33 BeschV, insbesondere § 33 Abs. 1 Satz 2 führt für viele Geduldete zum dau-
erhaften Ausschluss vom Arbeitsmarkt und macht sie notwendigerweise abhängig 
von Sozialleistungen.

Berlin, 27.02.2015 

SKA KELLER, MDEP, GRÜNE, 02/2015

Ist das neue deutsche Bleibe- und Aufenthalts-
beendigungsrecht mit EU-Recht vereinbar?

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Bleibe- und Aufenthaltsrecht in 

Deutschland sieht im Grund eine Neuord-
nung des Abschieberechts vor. Er erkauft 
einige Verbesserungen für geduldete Flücht-
linge mit drastischen und inakzeptablen Ver-
schärfungen insbesondere

1. bei der Abschiebehaft für Dublin- 
Flüchtlinge und 2. bei der Verhängung 
von EU-weiten Wiedereinreisesperren für 
abgelehnte    Asylsuchende. Das betrifft 
insbesondere auch Menschen aus siche-
ren Herkunftsländern.

Es bestehen vor allem beim ersten Punkt 
erhebliche Zweifel, dass der Gesetzentwurf 
mit EU-Recht vereinbar ist.

1. Systematische Abschiebehaft 
für Dublin-Flüchtlinge

Der Gesetzentwurf legt nahe, dass Dub-
lin-Flüchtlinge künftig systematisch inhaf-
tiert werden können. Der Entwurf regelt, 
dass Menschen, für deren Asylantrag im 
Rahmen der Dublin-Verordnung ein ande-
rer EU-Mitgliedsstaat zuständig ist, künftig 
schon deshalb in Abschiebehaft genommen 
werden können, weil ein anderer Mitglied-
staat für sie zuständig ist. Das ist mit EU-
Recht nicht vereinbar. Wir Grüne haben ge-
gen die Inhaftierung von Flüchtlingen immer 
scharf protestiert. Flüchtlinge haben häufig 
traumatisierende Erlebnisse hinter sich, so 
dass sie eine Inhaftierung mit besonderer 
Härte trifft. Für uns galt immer das Motto: 
Flucht ist kein Verbrechen!

So sieht die geplante Neuregelung im Ein-
zelnen aus: Im Aufenthaltsgesetz ist künftig 

definiert, wann Fluchtgefahr besteht und 
wann einE DrittstaatenangehörigeR dem-
nach in Abschiebehaft genommen werden 
kann, um zu verhindern, dass er/sie unter-
taucht. Die Bundesregierung reagiert damit 
auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
23.7.2014, wonach Asylsuchende vorläufig 
nicht mehr in Abschiebehaft genommen 
werden dürfen, solange keine Kriterien für 
Fluchtgefahr festgelegt sind. Der Gerichtshof 
schob damit der gängigen Praxis der Bundes-
polizei vorläufig einen Riegel vor. Sie hat-
te Dublin-Flüchtlinge, also Schutzsuchende 
für die ein anderer Mitgliedstaat zuständig 
ist, ohne Rechtsgrundlage in Abschiebehaft 
genommen. Der Bundesgerichtshof verwies 
in seinem Urteil auf die seit 1. Januar 2014 
gültige Dublin-Verordnung, wonach die Mit-
gliedstaaten Dublin-Flüchtlinge nur in Haft 
nehmen dürfen, wenn erhebliche Fluchtge-
fahr besteht. Die Mitgliedstaaten müssen da-
für Kriterien festlegen (Artikel 2 n) Dublin-
VO).

Im Gesetzentwurf werden nun sechs An-
haltspunkte für Fluchtgefahr aufgelistet. 
Beispielsweise wird Fluchtgefahr unterstellt, 
wenn „der Ausländer [...] zu seiner uner-
laubten Einreise erhebliche Geldbeträge für 
einen Schleuser aufgewandt“ hat (§2, Absatz 
14). In der Begründung zum Gesetzentwurf 
wird darauf verwiesen, dass Drittstaatenan-
gehörige „nicht selten einen Betrag zwischen 
3.000 und 20.000 Euro pro Person für eine 
Einschleusung in das Bundesgebiet“ bezah-
len. Das sei eine erhebliche Aufwendung, 
„die den Ausländer dazu motivieren kann, 
sich seiner Rückführung zu entziehen“ (Sei-
te 14 des Begründungsteils). ProAsyl nennt 
das völlig zu Recht „hanebüchen“. Denn 

„Schutzsuchende haben oft keine andere 
Wahl, als teure Fluchthelfer zu engagieren, 
da ihnen legale Fluchtwege systematisch ver-
sperrt werden.“

Noch weitaus gravierender ist jedoch, dass 
es der Gesetzentwurf erlaubt, Dublin-Flücht-
linge wieder systematisch zu inhaftieren, 
und zwar auch ohne dass Fluchtgefahr be-
steht: §2 Aufenthaltsgesetz, Absatz 15

Die in Absatz 14 genannten Anhaltspunk-
te [für Fluchtgefahr] gelten entsprechend 
für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sin-
ne von Artikel 2 Buchstabe n der [Dublin-]
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staats, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 
180 vom 29.6.2013, S. 31). Ein entsprechen-
der Anhaltspunkt kann auch gegeben sein, 
wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor 
Abschluss eines dort laufenden Verfahrens 
zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur 
Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz verlassen hat, und die Umstände der 
Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf 
hindeuten, dass er den zuständigen Mitglied-
staat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will 
[...]“

Der Absatz besagt, dass Dublin-Flüchtlinge 
aus den folgenden beiden Gründen inhaftiert 
werden können:

- weil Fluchtgefahr besteht ODER

- weil der Flüchtling „einen Mitgliedstaat 
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vor Abschluss eines dort laufenden Verfah-
rens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur 
Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz verlassen hat“

Damit können praktisch alle Dub-
lin-Flüchtlinge, also Schutzsuchende für 
die ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, 
in Abschiebehaft genommen werden - und 
zwar unabhängig davon ob die Kriterien für 
Fluchtgefahr erfüllt sind oder nicht. „Verfah-
ren zur Zuständigkeitsbestimmung“ meint 
dabei das Verfahren nach der Dublin-Ver-
ordnung wonach geprüft wird, welcher Mit-
gliedsstaat für ein Asylverfahren zuständig 
ist. „Prüfung eines Antrags auf internatio-
nalen Schutz“ meint die Prüfung auf Asyl-
antrag durch den zuständigen Mitgliedstaat.

Offenbar soll mit dem Gesetzentwurf die 
bisherige Praxis der Bundespolizei, Dub-
lin-Flüchtlinge in Grenznähe systematisch 
zu inhaftieren, relegitimiert werden.

 Ist das mit EU-Recht vereinbar?

Das EU-Recht unterscheidet systematisch 
zwischen der Inhaftierung von Drittstaaten-
angehörigen, die nicht schutzbedüftig sind 
(abgelehnte AsylbewerberInnen, irreguläre 
MigrantInnen etc.) und der Inhaftierung von 
Schutzsuchenden. Für die Inhaftierung von 
Schutzbedürftigen gelten im Unionsrecht 
deutlich strengere Regeln als für andere 
Drittstaatenangehörige.

Die seit 1. Januar 2014 gültige Dub-
lin-III-Verordnung schreibt vor, dass Dub-
lin-Haft nur in wenigen, begrenzten Ausnah-
mefällen möglich ist. Haft darf grundsätzlich 
nur nach einer genauen Prüfung des Einzel-
falls, nur wenn sie verhältnismäßig ist und 
nur als letztes Mittel verhängt werden, wenn 
keine weniger gravierenden Maßnahmen, 
wie etwa regelmäßiges Erscheinen bei der 
zuständigen Behörde, wirkungsvoll sind. Vor 
allem aber schreibt die neue Dublin-Verord-
nung klipp und klar vor, dass Dublin-Flücht-
linge nur noch aus einem einzigen Grund 
inhaftiert werden dürfen: wenn „erhebliche 
Fluchtgefahr“ besteht. Artikel 28 der Dublin-
VO schließt sogar explizit aus, was der deut-
sche Gesetzgeber jetzt festschreiben will: 
dass Schutzsuchende alleine deshalb inhaf-
tiert werden, weil sie dem Dublin-Verfahren 
unterliegen.

Artikel 28 der Dublin-III-Verordnung zur 
Haft:

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen eine Per-
son nicht allein deshalb in Haft, weil sie dem 
durch diese Verordnung festgelegten Verfah-
ren unterliegt.

(2) Zwecks Sicherstellung von Überstel-
lungsverfahren, dürfen die Mitgliedstaaten 

im Einklang mit dieser Verordnung, wenn 
eine erhebliche Fluchtgefahr besteht, nach 
einer Einzelfallprüfung die entsprechende 
Person in Haft nehmen und nur im Falle dass 
Haft verhältnismäßig ist und sich weniger 
einschneidende Maßnahmen nicht wirksam 
anwenden lassen.

Die Bundesregierung argumentiert zwar, 
dass nur solche Dublin-Flüchtlinge in Ab-
schiebehaft genommen werden, die nicht 
glaubhaft machen können, dass sie in den 
für sie zuständigen Mitgliedstaat zurückkeh-
ren (etwa weil sie nicht auf dem Rückweg 
von einem Besuch bei Freunden sind; Seite 
15 der Begründungen). Dennoch geht der 
Gesetzentwurf weit über das erlaubte Maß 
hinaus. Es wird unterstellt, dass bei Dub-
lin-Flüchtlingen praktisch immer „erhebliche 
Fluchtgefahr“ besteht, auch wenn sie die 
Kriterien für Fluchtgefahr gar nicht erfüllen. 
Das wiederspricht dem Willen des europäi-
schen Gesetzgebers.

Der Gesetzentwurf ist deshalb in seiner 
jetzigen Fassung nicht mit EU-Recht verein-
bar.

Insbesondere §2 Aufenthaltsgesetz, Ab-
satz 15, Satz 2 widerspricht dem geltenden 
Unionsrecht.

2. Wiedereinreisesperren für 
abgelehnte Asylsuchende

Abgelehnte Asylsuchende müssen künf-
tig damit rechnen, dass sie mit einer Wie-
dereinreisesperre von bis zu drei Jahren für 
die gesamte EU bestraft werden. Das betrifft 
insbesondere auch Menschen aus sogenann-
ten „sicheren Herkunftsländern“. Offenbar 
sollen dadurch Menschen aus dem Kosovo, 
aus Serbien und aus Bosnien-Herzegowina 
abgeschreckt werden, überhaupt einen Asyl-
antrag in der Bundesrepublik zu stellen. Fak-
tisch wird damit ihr Recht auf Asyl drastisch 
eingeschränkt. Die Erklärung der Westbalk-
anländer zu sicheren Herkunftsländern hätte 
damit weitaus gravierendere Folgen als bis-
her von einigen angenommen.

Der Referentenentwurf regelt Paragraph 
11 des Aufenthaltsrechts in Teilen neu. Ent-
scheidend für die Abschiebehaft für abge-
lehnte Asylsuchende ist Absatz 7:

(7) Gegen einen Ausländer,

1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 
des Asylverfahrensgesetzes bestandskräftig 
als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
wurde, dem kein subsidiärer Schutz zuer-
kannt wurde, das Vorliegen der Vorausset-
zungen für ein Abschiebungsverbot nach § 
60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt wurde 
und der keinen Aufenthaltstitel besitzt oder

2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des 
Asylverfahrensgesetzes bestandskräftig wie-
derholt nicht zur Durchführung eines weite-
ren Asylverfahrens geführt hat,

kann das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthalts-
ver-bot anordnen. [...] Bei der ersten Anord-
nung des Einreise- und Aufenthaltsverbots 
[...] soll die Frist 1 Jahr nicht überschreiten. 
Im Übrigen soll die Frist 3 Jahre nicht über-
schreiten.

Mit diesem Paragraphen werden abgelehn-
te Schutzsuchende zu „Asylschmarotzern“ 
erklärt. Es wird unterstellt, dass sie nur ei-
nen Asylantrag gestellt haben, um Sozialleis-
tungen zu beziehen, nicht aber, um Schutz 
vor Verfolgung zu suchen. Das geht klar aus 
den Erläuterungen zum Gesetzentwurf her-
vor. Dort ist die Rede von einer „missbräuch-
lichen Inanspruchnahme des Asylverfahrens“ 
(Begründungsteil S. 20). Das betrifft insbe-
sondere folgende Gruppen von abgelehnten 
Asylsuchenden:

- Menschen, die aus sicheren Herkunfts-
ländern einreisen. Ihre Anträge werden in 
aller Regel als „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt.

- Menschen, deren Folgeantrag (zweiter 
Asylantrag) abgelehnt wurde sowie

- Menschen, deren Asylantrag bereits in ei-
nem anderen EU-Mitgliedsstaat, der Schweiz 
oder Norwegen abgelehnt wurde.

Die Folgen für die Betroffenen wären nicht 
nur eine Ausweisung aus dem Bundesgebiet, 
sondern gegebenenfalls auch eine damit 
verbundene EU-weit gültige Wiedereinreise
sperre für bis zu einem Jahr; im Wieder-
holungsfall kann das Wiedereinreiseverbot 
sogar auf bis zu 3 Jahre ausgeweitert wer-
den(ebenfalls geregelt in Paragraph 11).

UNHCR, Verbände und NGOs haben die Re-
gelung scharf kritisiert und ihre Streichung 
gefordert. Vom Ergebnis des Asylverfahrens 
könne, so der UNHCR, nicht darauf geschlos-
sen werden, „dass ein Antrag aus einem an-
deren Grund gestellt worden ist als dem, dass 
der Antragsteller um Schutz nachsucht. Dies 
gilt umso mehr, wenn man bedenkt, wie viel-
schichtig die Entscheidung im Asylverfahren 
ist und wie wenig Kenntnis die Betroffenen 
bei der Antragstellung in Bezug auf die sehr 
differenzierten Regelungen haben.“

Dass Schutzsuchende aus dem Westbalkan 
keineswegs „Asylschmarotzer“ sind, sondern 
tatsächlich Schutz suchen, zeigen auch die 
Anerkennungsquoten aus anderen EU-Län-
dern. Nach einem Bericht des Europäischen 
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Asyl-Unterstützungsbüros (EASO) erken-
nen Italien und Großbritannien rund 30% 
der Asylsuchenden aus dem Westbalkan als 
schutzbedürftig an. Deutschland dagegen 
gehört zu den Mitgliedstaaten mit den ge-
ringsten Anerkennungsquoten für Menschen 
aus dem westlichen Balkan.

Faktisch schränkt die Regelung das Recht 
auf Asyl drastisch ein. Menschen aus siche-
ren Herkunftsländern können zwar nach wie 
vor Schutz in Deutschland beantragen - aber 
nur, wenn sie dafür das Risiko eingehen, bei 
Ablehnung mit einem Einreiseverbot in die 
gesamte EU bestraft zu werden. Es ist of-
fensichtlich, dass mit der Regelung eine ab-
schreckende Wirkung erzielt werden soll. Die 
Erklärung der Westbalkanstaaten zu sicheren 
Herkunftsländern und die damit verbunde-
nen Asylschnellverfahren waren nur der erste 
Schritt. Mit der Neuregelung im Aufenthalts-
recht soll jetzt dafür gesorgt werden, dass 
WestbalkanstaatlerInnen möglichst gar keine 
Asylanträge mehr in Deutschland stellen.

Sind die Wiedereinreisesperren gegen 
abgelehnte Asylsuchende mit EU-Recht 
vereinbar?

Im Gegensatz zu EU-BürgerInnen genießen 
Drittstaatenangehörige nicht das Recht auf 
Freizügigkeit in der EU. Deshalb unterliegen 
Wiedereinreisesperren für Drittstaatenange-
hörige im EU-Recht nicht so strengen Vor-
aussetzungen wie Wiedereinreisesperren für 
EU-BürgerInnen.

Aufenthalts- und Einreiseverbote für 
abgelehnte Asylsuchende und irreguläre 
MigrantInnen sind in der EU-Rückführungs-
richtlinie geregelt. Sie wurde bei Ihrer Ver-
abschiedung 2008 zu Recht als „Richtlinie 
der Schande“ bezeichnet, weil sie drastische 
Maßnahmen wie Einreisesperren von bis zu 
5 Jahren nicht nur erlaubt, sondern in eini-
gen Fällen sogar ausdrücklich vorschreibt.[1] 
Die Richtlinie erlaubt auch die Ausweisung 
abgelehnter Asylsuchender. Sie lässt außer-
dem ausdrücklich zu, dass Menschen, die 
einen „offensichtlich unbegründeten Antrag 
auf einen Aufenthaltstitel“ (nicht auf Asyl!) 
gestellt haben sofort abgeschoben und mit 
einem Wiedereinreiseverbot belegt werden 
können. Generell setzt die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten kaum Grenzen bei der Ver-
hängung von Wiedereinreiseverboten.

Wir Grüne haben die Rückführungsricht-

linie immer scharf kritisiert. Dass die Bun-
desregierung jetzt alle Möglichkeiten dieser 
Richtlinie der Schande ausschöpft, um Men-
schen aus dem Westbalkan aus Deutschland 
fern zu halten, ist unsäglich. Der Gesetzent-
wurf zielt darauf ab, Menschen aus sicheren 
Herkunftsländern dafür zu bestrafen, dass 
sie in Deutschland einen Asylantrag gestellt 
haben. Mit der Verhängung von Wiederein-
reisesperren wird die Ausübung eines Grund-
rechts sanktioniert und damit das Recht auf 
Asyl faktisch eingeschränkt. Das ist nicht 
akzeptabel.

Zeitplan der Bundesregierung (inoffiziell 
und ohne Gewähr!) für das Gesetzgebungs-
verfahren zum Bleiberecht und zur Aufent-
haltsbeendigung:

6.2.2015: Bundesrat, 1. Lesung 6.3.2015: 
Bundestag, 1. Lesung 24.4.2015: Bundestag, 
2. Lesung 12.6.2015: Bundesrat, 2. Durch-
gang Juni 2015: Inkraftreten

[1] Beispielsweise müssen Mitgliedstaaten gegen 

Drittstaatenangehörige, die nicht freiwillig aus-

reisen oder die ohne Visum eingereist und dann 

untergetaucht sind, Einreiseverbote verhängen.

Aktionen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, HASLACHER STR. 61, 79115 FREIBURG

Kreisverband Freiburg im Breisgau

Haslacher Str. 61

79115 Freiburg

Tel: +49 (761) 70 12 14

Fax: +49 (761) 7 54 05

kv@gruene-freiburg.de

Freiburg, den 01. Dezember 2014

Pressemitteilung zu Abschiebungen in Freiburg und zu 

aktuellen Trends in der Asylpolitik

FREIBURG, freiburger Grüne distanzieren sich von aktuellen Entscheidungen in der Asylpolitik 

auf Landes- und Bundesebene. Sie fordern die Landesregierung auf, sofortige Maßnahmen 

zu ergreifen.

Über zwei Monate ist es nun her, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem sogenann-

ten Asylkompromiss zugestimmt hat. Wir standen als Freiburger Grüne hinter Winfried Kretsch-

mann und haben ihn gegen die Kritik – auch aus eigenen Reihen – verteidigt.

Doch nun - zwei Monate später – werden die tatsächlichen Konsequenzen des Asylkompromisses

ersichtlich und zwingen uns dazu, als Freiburger Grüne klar Stellung zu beziehen. Die Einstufung 

von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten wird dazu ge-

nutzt, Schutzsuchende aus diesen Ländern als „Wirtschaftsflüchtlinge“ zu diskreditieren und eine

schnellere Abschiebung zu forcieren. Dabei sind die Roma in diesen Ländern vielfach von ethni-

scher Diskriminierung und extrem unsicheren Lebensverhältnissen betroffen.

Derweil hat die Landesregierung am vergangenen Freitag einem weiteren flüchtlingsfeindlichen 

Gesetz zugestimmt. Gegen 500.000 € zusätzliche Unterstützung durch den Bund für die Flücht-

lingsunterbringung hat die Landesregierung im Bundesrat der Novelle des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes zugestimmt, obwohl im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass die Landesregierung

sich für dessen Abschaffung einsetzen würde. 

Wir als Freiburger Grüne kritisieren diese inhumane Politik aufs schärfste. Wir wollen zu unseren 

Wurzeln als flüchtlingssolidarische Partei und zu dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorrang 

der Humanität zurückkehren. Daher fordern wir die Landesregierung auf, einen sofortigen Win-

terabschiebestopp zu erlassen. Dieser soll anschließend nahtlos in ein humanitäres Bleiberecht, 

gestützt auf § 23 Aufenthaltsgesetz, übergehen.

Solange die Landesregierung die Abschiebungen nicht aussetzt, sehen wir auf kommunaler Ebe-

ne dringenden Handlungsbedarf. Freiburg ist eine offene und tolerante Stadt.  Deshalb stellen 

wir uns schützend auch vor Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von Abschiebung bedroht sind. 

Wir werden nicht zulassen, dass auch nur ein einziger weiterer Mensch aus Freiburg in Perspek-

tivlosigkeit und lebensbedrohliche Situationen abgeschoben wird.

Wir werden uns daher im Gemeinderat dafür einsetzen, dass die Stadt alle notwendigen Schritte 

unternimmt, Abschiebungen zu verhindern. Dies beinhaltet, dass die Stadt die Betroffenen früh-

zeitig über die vom Regierungspräsidium geplanten Abschiebungen informiert. Das Amt für 

Wohnraumversorgung fordern wir auf, der Polizei keine Schlüssel von Wohnungen zu geben, aus

denen Menschen abgeschoben werden sollen.

Auch in der Wohnungspolitik möchten wir einen Kurswechsel herbeiführen. Es gehört zu unse-

rem Selbstverständnis als offene und tolerante Stadt, Flüchtlinge willkommen zu heißen und in 

unsere Stadtgesellschaft zu inkludieren. Wir werden uns daher im Gemeinderat dafür einsetzen, 

dass Freiburg weiterhin Flüchtlinge dauerhaft aufnimmt, unabhängig davon, ob in Freiburg eine 

Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge entsteht. Einen derartigen Beschluss hat auch schon 

der grüne Stadtrat Tübingens gefasst.

Langfristig sollen die hier lebenden Flüchtlinge in Wohnungen statt in Sammellagern und Contai-

nern untergebracht werden. Zur Umsetzung engagieren wir uns  für ein umfassendes Programm

des sozialen Wohnungsbaus.

Für eine offene und tolerante Stadt Freiburg ohne Abschiebungen!

Der gesamte Kreisverband Freiburg im Breisgau, Bündnis 90/Die Grünen

Am Montag, 01.12.14 kurz nach 12 Uhr,  wurde das Partei-

büro der Grünen in Freiburg besetzt. Damit sollte gegen die 

jüngsten Abschiebungen und die Asylpolitik der sogenannten 

Grünen protestiert werden. Im  gestrigen Mittagsmagazin spra-

chen wir mit einem Aktivisten, der die Situation vor Ort be-

schreibt und die Forderungen der Besetzer*innen benennt.
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Aktionen

Demo in Freiburg 12/2014
Demo in Freiburg 12/2014

Bundesweit Flashmobs vor 
SPD-Zentralen 3./4.12.2014

Demo in Berlin 12/2014
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Vor wenigen Wochen haben wir hier de-
monstriert weil der Bundesrat das Ge-

setz, mit dem Serbien, Bosnien-Herzegowina 
und Mazedonien zu „sicheren Herkunftsstaa-
ten“ erklärt wurden, verabschiedet hat.

Wir waren empört, dass auch Baden-Würt-
temberg, eine Landesregierung, in der Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN mitregiert, dem Gesetz 
zugestimmt haben. Getauscht wurde diese 
Zustimmung gegen ein paar Zugeständnis-
se bei der Residenzpflicht und beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt für Asylsuchende.

Wir alle, Flüchtlinge und Menschen-
rechtsaktivistInnen, haben dieses Feilschen 
um unsere Menschenrechte als menschen-
verachtend abgelehnt. Und wir sind wütend 
darüber, dass auch bei der Verabschiedung 
der Novelle des Aslybewerberleistungsgetzes 
wieder gedealt wurde.

Inzwischen sind die Gesetze, die es uns 
erlauben sollen früher zu arbeiten, in Kraft 
getreten: Wir dürfen jetzt theoretisch nach 
drei Monaten arbeiten, aber nur dann wenn 
niemand anderes, der schon eine Arbeitser-
laubnis hat, den Job will. Eine allgemeine 
Arbeitserlaubnis ist das nicht, sondern oft 
genug, vor allem da wo es viele andere Ar-
beitslose gibt, ein Arbeitsverbot.

Wir wollen euch nicht mit Details lang-
weilen, aber eines ist interessant: Auch den 
Arbeitgeberverbänden gehen diese Erleichte-
rungen für die Arbeitsaufnahme nicht weit 
genug. Sie fordern, dass Asylbewerber nach 

sechs Monaten bei der Jobsuche gleichbe-
rechtigt sein sollen, Geduldete sofort. Und 
abgelehnte Asylbewerber sollten vor einer 
Abschiebung in ein legales Einwanderungs-
verfahren wechseln können, wenn es ein Jo-
bangebot gibt.

Haben wir plötzlich Verbündete in der 
Wirtschaft? Nein, das Statement der Arbeit-
geberverbände macht nur deutlich, worum es 
eigentlich bei den neuen Regelungen, auch 
bei der jetzt beschlossenen Bleiberechts-
regelung geht: Asylsuchende werden nach 
Nützlichkeitskriterien sortiert: Türen auf für 
Jugendliche und Hochqualifizierte, Grenzen 
dicht für alle anderen.

Sogar auf das Asylanerkennungsverfah-
ren haben die ökonomischen Interessen 
Deutschlands Einfluss: Für syrische Flücht-
linge gibt es jetzt ein Schnellverfahren, das 
ihren Asylantrag als “offensichtlich begrün-
det” annimmt. Das ist eine gute Regelung, 
aber warum gibt es sie nicht auch für Kriegs-
flüchtlinge aus dem Tschad, dem Sudan oder 
aus dem Kongo? Ganz einfach: Ein hoher 
Anteil der syrischen Flüchtlinge hat eine 
akademische Ausbildung. Asylanträge von 
Roma-Flüchtlingen vom Balkan werden nun 
pauschal als “offensichtlich unbegründet” 
abgelehnt. Sie werden in ihren Herkunfts-
ländern vom Bildungssystem ausgegrenzt, 
und bringen deshalb keine für die deutsche 
Wirtschaft attraktiven Qualifikationen mit.

Asylsuchende Frauen haben in diesem 
unfairen Auswahlsystem schlechte Karten: 

Denn sie haben in vielen Ländern der Welt 
wenig Zugang zu Bildung. Ihnen bleibt oft 
nur, sich als Mutter von deutschen Kindern 
nützlich zu machen.

Ob Arbeitsverbote oder Integration, 
Flüchtlingsschutz oder Abschiebung, Ab-
schiebehaft oder Bleiberecht. Das ganze 
deutsche Asylsystem spaltet Flüchtlinge und 
MigrantInnen:

Wo früher alle Flüchtlinge und Migran-
tInnen entrechtet waren, gibt es jetzt ein 
Aufenthalts- und Asylrecht, das nach hier-
archischen Kategorien sortiert: „Nützliche“ 
MigrantInnen, die integriert werden können, 
„richtige Flüchtlinge“, die zumindest vorü-
bergehend Schutz brauchen und vermeintli-
che „AsylbetrügerInnen“ werden in verschie-
dene Schubladen sortiert. Gleichzeitig haben 
zahlreiche Entrechtungen und Sondergesetze 
für Asylsuchende auch das Ziel, sie von ande-
ren Teilen der Zivilgesellschaft abzuspalten.

Dem setzen wir transnationale Solidarität 
entgegen.

Wir Flüchtlinge lassen uns nicht spalten 
in richtige und falsche Asylsuchende, in er-
wünschte und unerwünschte Asylsuchende. 
Wir haben alle ein Recht auf Schutz und auf 
ein menschenwürdiges Leben.

Wir, Aktivistinnen und Aktivisten mit oder 
ohne Fluchthintergrund halten zusammen 
und bekämpfen diese rassistischen Gesetze 
zusammen.

Am Mittwoch stellte Innenminister De 
Maizière den Gesetzesentwurf „zur 

Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung“ vor. Gegenüber den 
drakonischen Maximalpositionen des ersten 
Entwurfs vom April enthält der aktuelle Ge-
setzestext eine Reihe von Entschärfungen. 
Das Bundesinnenministerium scheint zu-
rückgerudert zu sein, die Bleiberechtsrege-
lung entspricht wieder dem Beschluss des 
Bundesrats aus dem letzten Jahr.

Es ist genauso gekommen, wie es eine 
Reihe von Kritikerinnen und Kritikern be-
fürchtet hat. Das Publikum wurde mit einem 
Projekt vorbereitet, das überall Schock und 

Entsetzen angesichts des geplanten gigan-
tischen Inhaftierungsprogramms auslöste. 
Dem gegenüber erscheint die aktuelle Versi-
on als weniger schlimm – und damit leichter 
durchsetzbar. Die öffentliche Empörung am 
Mittwoch fiel verhalten aus.

Ist also alles noch einmal gut gegangen? 
Kommt jetzt endlich die stichtags- und alters
unabhängige Bleiberechtsregelung, die seit 
vielen Jahren gefordert wurde? Werden jetzt 
endlich die Kettenduldungen überwunden?

Tatsächlich gibt es einige Entschärfun-
gen: Bagatelldelikte führen doch nicht au-
tomatisch zum Ausschluss vom Bleiberecht. 
Flüchtlinge, deren Asylanträge als offen-

sichtlich unbegründet abgelehnt wurden, 
erhalten nicht, wie zunächst geplant, au-
tomatisch ein Arbeitsverbot. Nicht alle ab-
gelehnten Asylsuchenden, die ihrer Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen, erhalten eine 
Einreisesperre, sondern nur diejenigen, die 
aus selbst zu verantwortenden Gründen den 
Ausreisetermin verstreichen lassen.

Es stimmt, ein Teil der langjährig Gedul-
deten wird über die neue Bleiberechtsrege-
lung einen sicheren Aufenthalt bekommen 
können. Das Ministerium schätzt ihre Zahl 
auf 30.000.

Doch lassen wir uns nicht einlullen! Nichts 
ist gut! Der Großteil der Geduldeten, etwa 
80.000 Menschen, geht leer aus. Der neue 
Gesetzesentwurf macht nur eins: Er spielt 
die „guten“ Geduldeten gegen die „schlech-
ten“ Geduldeten aus. Die „Guten“ arbeiten 

DEMO- 
BEITRÄGE

Das deutsche Asylsystem spaltet 
Flüchtlinge und MigrantInnen
WOMEN IN EXILE AND FRIENDS 12/2014

Noch einmal gut gegangen?
BÜNDNIS GEGEN LAGER BERLIN/BRANDENBURG 12/2014
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schon und sind für den Staat nützlich, die 
„Schlechten“ – das sind die Menschen, die 
sich weigern, bei ihrer eigenen Abschiebung 
mitzuwirken – sie bleiben weiterhin entrech-
tet und ausgegrenzt. Und das sind 80.000!

Das neue Gesetzesprojekt wird ihre Le-
bensbedingungen sogar noch verschlimmern. 
Schon jetzt werden diejenigen Geduldeten, 
die gegen ihre Abschiebung kämpfen, mit 
Sanktionen bestraft: mit Lagerpflicht, mit 
Residenzpflicht, mit Arbeitsverbot, mit ge-
kürzten Sozialleistungen. Der Druck auf sie 
wird weiter erhöht. Wer, so heißt es im neuen 
Gesetzesentwurf, seine Mitwirkungspflichten 

zur Feststellung der Identität verweigert hat, 
kann in Abschiebungshaft genommen wer-
den. Das bedeutet Beugehaft für die soge-
nannten Mitwirkungspflichtverletzer/innen!

Was ist das für eine Politik, die zehntau-
sende Menschen zu einem Leben außerhalb 
der Gesellschaft verdammt? Was ist das für 
eine Politik, die eiskalt durchsetzt, dass 
diese Menschen mehr vegetieren als leben 
können? Die in Kauf nimmt, dass diese Men-
schen krank werden und einen langsamen 
Tod sterben? Was ist das für eine Politik, die 
einen Krieg gegen Flüchtlinge führt?

De Maizière sagt: Es ist unsere Politik, die 
Rechtsordnung durchzusetzen. Wir sagen: 
Diese Rechtsordnung geht über Leichen. Ge-
gen eine solche Rechtsordnung gibt es nur 
ein Mittel: Widerstand. Diejenigen Flücht-
linge, die der Staat abstempelt als Mitwir-
kungspflichtverletzer/innen, sie leisten Wi-
derstand. Der Krieg wird weitergehen. Und 
De Maizière und seine Komplizen, sie werden 
den Krieg nicht gewinnen!

Uns bleibt nur eins: weiterkämpfen für 
eine wirkliche, bedingungslose Bleibe-
rechtsregelung für geduldete Flüchtlinge.

Es ist nun über 21 Jahre her, dass unmit-
telbar nach der deutschen Einheit eine 

rassistische Medien- und Gewaltkampagne 
zur Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 
führte. Neonazis, unbescholtene BürgerIn-
nen und die etablierten Parteien zogen an 
einem Strang und verkündeten unisono, 
dass in Deutschland kein Platz mehr sei für 
Asylsuchende. Neonazis und Rassisten wur-
de durch dieses gesellschaftliche Klima zu 
den Morden in Mölln und den Progromen 
in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und 
Mannheim-Schönau ermuntert. Anstatt of-
fensiv gegen diese Stimmung zu arbeiten, 
nahm die Politik diese Stimmung auf. Noch 
während des Pogroms von Rostock-Lichten-
hagen vereinbarten CDU/CSU, FDP und SPD 
die Grundgesetzänderung. Im Mai 1993 wur-
de das Asylgrundrecht gestrichen, das zuvor 
ein politisches Bekenntnis nach dem Natio-
nalsozialismus war.

Neonazis sahen sich bestätigt und feierten 
die Entscheidung drei Tage später mit einem 
Brandanschlag auf das Haus der Solinger Fa-
milie Genç. Dabei starben fünf Menschen: 
Hatice Genç, Hülya Genç, Saime Genç, Gürsün 
Ince und Gülüstan Öztürk. Vierzehn weitere 
wurden teils schwer verletzt.

In dieser Zeit radikalisierte sich auch der 
NSU, der in den Folgejahren mindestens 
neun rassistische Morde beging.

Und heute?

Wieder häufen sich die Angriffe auf Lager, 
in denen Geflüchtete wohnen müssen. In 
Dresden mobilisiert die PEGIDA 7-1/2-tau-
send Nazis und RassistInnen. In Mahr-
zahn-Hellersdorf und in Buch gehen hunder-
te gegen geplante Lager auf die Straße. Der 
rassistische und faschistische Block formiert 
sich und es wird versucht, wieder eine Klima 

der Ausgrenzung herzustellen. Bisher stellen 
sich viel zu wenige diesen Menschenhassern 
entgegen.

Und was macht die Regierung?

Wieder reagiert sie auf die rassistische 
Stimmung beispielsweise in Dresden, wo der 
Innenminister als Modellprojekt straffällige 
AsylbewerberInnen bekämpfen will.

Gleichzeitig versucht die Bundesregierung, 
durch neue Gesetze die jahrzentelange Poli-
tik der Abschottung weiter voranzutreiben. 
Durch die neuen Regelungen soll es mög-
lich sein, so gut wie jeden Geflüchteten zu 
inhaftieren. In der Zelle isoliert wird ihnen 
jegliche Möglichkeit, der Abschiebung etwas 
entgegenzusetzen, entzogen.

Dadurch dass jetzt Serbien, Mazedonien 
sowie Bosnien und Herzegowina als siche-
re Herkunftsstaaten gelten, wird außerdem 
dem Antiziganismus Vorschub geleistet. Und 
auch gegen die Abschaffung des Asybewer-
berleistungsgesetzes, die nach einem Urteil 
des Verfassungsgerichtes eigentlich anstand, 
hat sich die Bundesregierung gesperrt. Statt 
Sozialhilfe zu bekommen, werden Geflüchte-
te weiter systematisch schlechtergestellt und 
durch Androhung von Kürzungen erpressbar 
gemacht. So sollen sie gezwungen werden, 
an ihrer eigenen Abschiebung mitzuwirken.

Man sollte meinen dass eine Partei, die 
von sich behauptet für den besseren Schutz 
von Flüchtlingen zu stehen, die derzeitigen 
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nutzt 
und diese Gesetze verhindert. Doch jedesmal 
wenn es drauf ankommt, verkaufen die Grü-
nen die Grundrechte der Geflüchteten.

Rechts der Grünen wird, um die neuen Ge-
setze zu begründen, immer wieder auf die 
Stimmung im Land Bezug genommen. Legi-
time Einwanderung soll von der sogenannten 

Einwanderung in die Sozialsysteme unter-
schieden werden, um angeblich, wie Innen-
minister Maziere sagt: „eine erforderliche Ge-
rechtigkeit herzustellen, um die Zustimmung 
in der Bevölkerung zu sichern“

Doch was soll das für eine Gerechtigkeit 
sein? Ist es nicht gerecht, wenn sich Men-
schen hierher aufmachen und die gleichen 
Rechte wie EuropäerInnen einfordern?

Anstatt sich klar gegen rassistische Stim-
mungsmache zu positionieren, wird diese als 
legitime Sorge von BürgerInnen salonfähig 
gemacht! Gleichzeitig wird diese Stimmung 
auch aktiv provoziert, indem sehenden Au-
ges eine Notsituation bei der Unterbringung 
geschaffen wird.

In Berlin werden gar einzelne Fälle von 
Masern und Windpocken zur Epidemie hoch-
geschaukelt und damit ein Aufnahmestopp 
von Geflüchteten begründet.

Wie in den 90ern schon wird ein gesell-
schaftliches Klima geschaffen, in dem Ras-
sistenInnen und Nazis das Gefühl haben, 
auch für Gewalt gegen MigrantInnen Rü-
ckendeckung zu haben. Eine solche Politik 
spielt mit Menschenleben nicht nur auf dem 
Mittelmeer sondern auch hier. Täglich zeigt 
sich: !! Rassismus Tötet !!

Lasst uns dieser Menschenverachtung in Ge-
setzen und auf der Straße entgegen treten!

Wir fordern anstelle von Abschottung:

- Offene Grenzen für Alle

- Keine Haft und keine Abschiebung für Ge-
flüchtete

- und ein Recht, dort zu leben, wo man mag!

Wie in den 90ern...
GRUPPE FELS 12/2014
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Abschiebehaft bleibt aktuell
INI GEGEN ABSCHIEBEHAFT ZUM ABSCHIEBEKNAST GRÜNAU

Zum Gerede vom „Asymissbrauch“ 
FRANKFURT/ODER 17.01.2015

Vor zwanzig Jahren wurde in Ber-
lin-Köpenick das ehemalige DDR-Frauenge-
fängnis zum Abschiebegefängnis umgebaut. 
Denn: Nach der gewaltigen Einschränkung 
des Asylrechts, dem sog. Asylkompromiss im 
Jahr 1992, stieg die Zahl der Abschiebungen 
bundesweit enorm an. Der alte Knast in Mo-
abit reichte den Abschiebebehörden nicht 
mehr. Köpenick mit seinen ca. 360 Haftplät-
zen war sofort voll.

Es folgten Kämpfe der Inhaftierten – meist 
in Form von Hungerstreiks – und Proteste 
von Draußen. Mit den Jahren wurde es um 
den Knast immer ruhiger, aber er blieb trotz-
dem das, was er von Anfang an sein sollte: 
Ein Mittel, um Menschen mit der Gewalt von 
Polizei und Gerichten, von Betonmauern, 
Gittern und Nato-Draht festzuhalten, zu iso-
lieren und zu kriminalisieren!

Mit dem Aufrüsten der EU-Außengrenzen 
sank die Zahl der Inhaftierten in Köpenick. 
In den letzten zwei Jahren war dort manch-
mal nur eine einzige Person inhaftiert. Doch 
während sich momentan bundesweit die Zah-
len der in Abschiebeknästen Inhaftierten auf 
einem historischen Tiefstand befinden, sit-
zen seit dem Sommer im Berliner Abschiebe-
knast plötzlich wieder mehr Menschen.

Wie kam es dazu?!

Im Juli diesen Jahres wurden zwei fol-
genreiche Urteile gesprochen, die kurzzeitig 
hoffen ließen:

Im ersten Urteil hatte der Europäische 
Gerichtshof auf Klagen von Betroffenen 
hin endgültig untersagt, Abschiebungshaft 
in JVA’s zu vollziehen. Jetzt mussten alle 
Bundesländer, die keine separaten Abschie-
beknäste hatten – und damit geltendes Eu-
roparecht missachteten – den Betrieb ihrer 
nun auch offiziell illegalen Hafteinrichtun-
gen einstellen.

Im zweiten Urteil entschied der Bundes-
gerichtshof, dass Asylsuchende, die in einen 
anderen EU-Staat zurückgeschoben werden 
sollen, nicht pauschal wegen angeblicher 
Fluchtgefahr in Abschiebehaft genommen 
werden dürfen. Solange für die behauptete 
Fluchtgefahr keine objektiven und gesetzlich 
festgelegten Kriterien existieren, darf diese, 
laut Urteil, nicht zum Hauptargument für 
die Inhaftierung gemacht werden. Darauf-
hin mussten die meisten dieser sogenannten 
Dublin-II-Inhaftierten aus den Abschiebe-
knästen entlassen werden. Die Knäste leer-
ten sich.

Beide Urteile waren Resultate von langwie-
rigen Gerichtsverhandlungen – erkämpft von 
Betroffenen und ihren RechtsanwältInnen. 
Doch dieser Sieg auf dem Klageweg bedeute-
te nur eine kleine Atempause. Drei Entwick-
lungen sprechen gegen ein baldiges Ende der 
Abschiebeknäste:

1. Die geplante Gesetzesänderung – gegen 
den wir heute hier demonstrieren – weite-
te die Gründe für die Verhängung von Ab-

schiebehaft ins Uferlose aus. Der Referen-
tenentwurf für das Gesetz definiert nun die 
„Fluchtgefahr“ so, dass für Geflüchtete ein 
Betreten Deutschlands fast automatisch mit 
Fluchtgefahr verbunden ist, so dass in Folge 
die Abschiebeknäste bald wieder voll sein 
werden.

2. Seit dem EuGh-Urteil schicken Bundes-
länder, die keinen separaten Abschiebeknast 
haben – vor allem das Land Nordrhein-West-
falen – die zur Abschiebung festgehaltenen 
Menschen nach Berlin in den Knast. Was für 
die Behörden Amtshilfe heißt, bedeutet für 
die Betroffenen eine doppelte Isolierung: Sie 
sitzen nicht nur im Knast, sondern sind auch 
weit entfernt von FreundInnen, Familie und 
RechtsanwältInnen.

3. Die Innenministerien der Länder arbei-
ten seit dem Sommer intensiv an einer neuen 
Konzeption zum Thema Abschiebehaft. Noch 
ist nicht bekannt, was in diesem Rahmen 
geplant wird. Zu befürchten ist eine Zusam-
menlegung verschiedener Abschiebeknäste, 
wie sie z.B. schon seit Monaten zwischen 
Berlin und Brandenburg diskutiert, – oder 
sogar die Errichtung eines einzigen, zentra-
len Riesenknasts hier in Berlin oder irgend-
wo in der Pampa.

Wir sind jedoch heute hier, um diesen Plänen 
eine klare Absage zu erteilen!

Wir fordern die Abschaffung der Abschiebe-
knäste und das Ende aller Abschiebungen!

Wir fordern gleiche Rechte für alle Menschen 
– egal woher sie kommen!

Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht ÜBER-
ALL!

„Frankfurt (Oder) wehrt sich. Stopp dem 
Asylmissbrauch“ – unter dieser Parole wollen 
die Nazis heute marschieren, was ihnen nicht 
gelingen wird. Doch was steckt hinter der Pa-
role vom Asylmissbrauch? 

Einen Aufruf zu ihrer Demo haben die Na-
zis ja nicht hingekriegt, sie beschränken sich 
auf wenige Parolen. Eins ist klar: Es waren 
nicht die Nazis, die den Begriff Asylmiss-
brauch erfunden haben. Die Nazis benutzen 
ihn nur. Sie benutzen ihn als Chiffre für ihr 
Feindbild, die Flüchtlinge. Denn in ihren Au-
gen sind alle Flüchtlinge Betrüger und Kri-
minelle. Warum sie das meinen? Da brauchen 
wir keine komplizierten Erklärungen: Weil 
die Nazis Rassisten sind.

Interessant ist aber, dass sie den Begriff 

Asylmissbrauch benutzen, der aus dem 
Arsenal der staatlichen Asylpolitik stammt. 
So als ob das ein Beweis für die Richtigkeit 
ihres Feindbildes wäre, sodass sie sich an 
den Mainstream-Diskurs anhängen können. 
Damit wird diese Nazi-Parole zu einem Lehr-
stück über das Verhältnis von Rassismus von 
unten und staatlichem Rassismus.

Was bedeutet aber Asylmissbrauch? Auf 
den ersten Blick erscheint der Begriff wie aus 
einer fernen Zeit, aus den 90er Jahren, als 
die CDU und andere Parteien Hetzkampagnen 
gegen Flüchtlinge angeführt haben, mit dem 
Ziel, das Grundrecht auf Asyl auszuhebeln. 
Heute dagegen sprechen alle von „Willkom-
menskultur“ und beteuern, wie nah ihnen 
das Schicksal der Bürgerkriegsflüchtlinge aus 
Syrien und dem Irak gehe. 

Doch dieser Konsens bröckelt. Als Reaktion 
auf die Wahlerfolge der AfD und auf Pegida 
verschärft die CSU ihre Rhetorik, gemäß ihrer 
Maxime, dass es keine etablierte rechte Kraft 
rechts von ihr geben dürfe. Vor einem Jahr 
setzte sie die Parole „Wer betrügt, fliegt“ 
in die Welt, Anfang Januar verkündete sie: 
„Wer aus rein wirtschaftlichen Gründen das 
Recht auf Asyl als Einwanderungsrecht miss-
braucht, muss Deutschland zügig verlassen.“ 
Hier haben wir ihn wieder, den Asylmiss-
brauch. Die Nazis hätten sich gefreut, wenn 
sie so einen Satz hätten formulieren können.

Doch auch die CSU betreibt nur Symbolpo-
litik. Stimmung gegen angeblichen Asylmiss-
brauch macht sie aus wahltaktischen Moti-
ven. Dabei sind die Gesetzesverschärfungen 
schon lange auf dem Weg. Und um Gesetze 
zu verschärfen, dazu brauchen sie keine 
Stimmungen, das machen sie einfach so, aus 
Staatsräson.
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Denn das eigentliche Problem ist nicht das 
Häuflein Nazis, das hier heute demonstrieren 
will; das eigentliche Problem sind auch nicht 
die „Sorgen und Ängste“ der Pegida-Rassis-
ten. Das wirkliche Problem sind die anste-
henden Verschärfungen des Ausländer- und 
Asylrechts. Für dieses Projekt muss Bundes-
innenminister de Maizière nicht die populis-
tische Karte spielen, das Risiko eines inter-
nationalen Imageschadens wäre ihm dabei 
viel zu hoch.

Das Projekt der Asylrechtsverschärfung 
wurde seit Jahren vorbereitet, seit ein paar 
Monaten wird es Schritt für Schritt in die Tat 
umgesetzt.

Anfang November trat das Gesetz zu si-
cheren Herkunftsstaaten in Kraft, mit dem 
Asylanträge von Flüchtlingen aus Bosni-
en-Herzegowina, Serbien und Mazedonien 
pauschal als „offensichtlich unbegründet“ 
eingestuft werden. Aber auch diese Geset-
zesänderung war für sich allein mehr oder 
weniger Symbolpolitik. Die Bearbeitungszeit 
von Asylanträgen aus diesen Ländern soll ge-
rade mal um zehn Minuten verkürzt werden. 
Aber auch zuvor schon hatten Flüchtlinge 
aus diesen Ländern kaum eine Chance auf 
Anerkennung. Die Prüfung der Fluchtgründe 
von Roma – um diese handelt es sich meist 
– war völlig unzureichend und oberflächlich, 
sodass extrem niedrige Anerkennungsquo-
ten produziert wurden, die dann wiederum 
als Rechtfertigung für die Einstufung dieser 
Länder als sichere Herkunftsstaaten herhal-
ten sollten. Das Grundproblem der Anhö-
rungen von Roma war und ist, dass das Zu-
sammenwirken von Mehrfachdiskriminierung 
einfach ignoriert wurde. Roma in Serbien 
werden von Neonazis und Hooligans überfal-
len. Gehen sie zur Polizei, werden sie dort 
noch mal geschlagen. Wenn das Bundesamt 
sie jedoch fragt, ob sie mit der Polizei Prob-
leme hätten, beteuern sie, dass sie keine Kri-
minellen seien. Ihr Antrag wird abgelehnt, 
sie werden abgeschoben und landen wieder 
im Elend. Damit werden sie zu einem Tod auf 
Raten verurteilt. Es sind diese Gesetze und 
diese Praxis, mit denen sie wegen angebli-
chem Asylmissbrauch abgestempelt werden.

Die pauschale Einstufung der Westbal-
kan-Länder als sichere Herkunftsstaaten 
gewinnt jedoch seine eigentliche Bedeutung 
erst auf dem Hintergrund einer zweiten Ge-
setzesverschärfung. Es ist ein Gesetz mit 
dem sperrigen Titel „Gesetz zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der Aufenthalts-
beendigung“. Anfang Dezember beschloss 
das Bundeskabinett, den Gesetzesentwurf 
auf den Weg zu bringen, Anfang Februar wird 
es zum ersten Mal im Bundesrat beraten. Ein 
zentrales Element dieser Gesetzesverschär-
fung ist die Ausweitung von Einreisesperren. 
Nunmehr sollen alle Flüchtlinge aus siche-

ren Herkunftsstaaten, deren Asylanträge 
als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt 
werden, automatisch eine Einreisesperre 
erhalten, auch wenn sie freiwillig ausrei-
sen. (In einem ersten Entwurf des Gesetzes 
wurde ihnen sogar automatisch unterstellt, 
sie seien eingereist, um Sozialleistungen zu 
beziehen. Das findet sich im aktuellen Geset-
zesentwurf nicht mehr, aber es zeigt, wie die 
Kategorie Asylmissbrauch konstruiert wird.) 
Und eine solche Einreisesperre gilt nicht nur 
für Deutschland, sondern für den gesamten 
Schengen-Raum, also für alle EU-Länder. Die 
Folge wird sein, dass diese Flüchtlinge ihre 
Herkunftsländer nicht mehr verlassen kön-
nen, denn um sie herum ist Schengenland, 
und da gilt die Einreisesperre.

Das Kernstück der Asylrechtsverschärfung 
ist jedoch die extreme Ausweitung der Ab-
schiebungshaft. Es werden eine ganze Reihe 
neuer Haftgründe definiert:

- alle Flüchtlinge, die schon einmal in einem 
anderen EU-Staat registriert wurden – Ab-
schiebungshaft.

- alle Flüchtlinge, die bei ihrer eigenen Ab-
schiebung nicht mitwirken Abschiebungs-
haft.

- alle Flüchtlinge, die mehr als 3000 Euro an 
Schlepper gezahlt haben Abschiebungshaft.

Von der Bleiberechtsregelung, die noch im 
Titel des Gesetzes steht, bleibt so gut wie 
nichts übrig. Der Anspruch, den ewigen 
Skandal der Kettenduldungen zu beenden, 
wird nicht eingelöst, im Gegenteil.

Abgelehnte Asylsuchende, die aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht ab-
geschoben werden können, die jahrelang, 
manchmal zehn oder 15 Jahre aus der Ge-
sellschaft ausgegrenzt werden, sie werden in 
diesem rechtlosen Zustand weiter gehalten, 
sie werden von der Bleiberechtsregelung aus-
geschlossen. Warum? Hier sagt der Gesetze-
sentwurf: Weil sie ihrer Ausreisepflicht nicht 
nachgekommen sind.

Wir haben es bei diesem Gesetzesentwurf mit 
einem massiven Programm zum Füllen der 
Abschiebeknäste zu tun. Die Abschiebema-
schinerie soll auf Hochtouren laufen, nach-
dem sie in den Augen der Hardliner jahrelang 
nicht rund lief. Die Unterscheidung in gute 
und schlechte Flüchtlinge soll verschärft 
werden. Für die Guten Integration, für die 
Schlechten Abschiebung. Das ist es, was die 
Schreibtischtäter „Steuerung und Begren-
zung der Zuwanderung“ nennen, so der Un-
tertitel des Aufenthaltsgesetzes. Es ist der 
Staat, der die Kategorie des Asylmissbrauchs 
schafft, der einer Gruppe von Flüchtlingen 
unerträgliche Lebensbedingungen auferlegt 
oder sie abschiebt. Die Moralisierung und 
Stigmatisierung dieser Gruppe ist im Gesetz 
selbst angelegt. Die Nazis und Rassisten 
plappern nur nach, was der Staat vorgibt.

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die 
Gesetze das Problem sind, nicht allein die 
Nazis. Lasst uns also die neuen Asylgesetze 
blockieren, so wie wir hier die Nazis blockie-
ren. Sie werden nicht durchkommen!
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In den nächsten vier Wochen soll 
die gravierendste Verschärfung des 
Asyl- und Aufenthaltsgesetzes seit 
der Abschaffung des Grundrechts 
auf Asyl Anfang der 90er Jahre 
verabschiedet werden. Durch die 
geplanten Gesetzesänderungen 
werden Menschen ohne deutschen 
Pass weiter kriminalisiert und 
stigmatisiert. Die Unterscheidung 
zwischen legitimen und illegitimen 
Fluchtgründen soll ausgebaut 
werden. Konkrete solidarische 
Hilfe würde nahezu unmöglich 
gemacht. Für die Betroffenen hieße 
das: Massenhafte Inhaftierungen, 
Ausweitung von Arbeitsverboten 
und Leistungskürzungen sowie 
ausweglose Kettenduldungen anstatt 
eines dauerhaften Bleiberechts. 
Anfang Dezember 2014 soll das Gesetz 
vom Kabinett verabschiedet, Anfang 
Januar 2015 soll es vom Bundestag 
beschlossen werden. 

Flucht ist kein 
Verbrechen. 
NeueN GesetzeNtwurf stoppeN!  

www.miGratioNsGesetze.iNfo
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Die etwas mäßig besuchte Veranstaltung 
„In der Geiselhaft der Staatsräson – Per-

spektiven langjährig geduldeter Flüchtlin-
ge“ Ende Oktober im Berliner Haus der De-
mokratie, wollte einerseits für das Schicksal 
der rund 100.000 „Geduldeten“ Flüchtlinge 
in Deutschland sensibilisieren und gleichzei-
tig klären warum bisher umfassende Bleibe-
rechtsregelungen für sie scheiterten bzw. was 
zukünftige Bleiberechts-Kampagnen beachten 
müssen. Denn die nächste Runde, um in der 
Öffentlichkeit die Situation der Geduldeten 
anzusprechen, bietet sich voraussichtlich 
noch dieses Jahr. Seit April liegt der Refe-
rentenentwurf des Bundesinnenministeriums 
zur „Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung“ vor und kann noch 
dieses Jahr verabschiedet werden.

Das Bündis gegen Lager Berlin/Brandenburg 
hat bereits Ende Februar 2014 auf der Kon-
ferenz No Border Last Forever in Frankfurt/
Main mit dem Workshop „Im Dunkeln – lang-
jährig Geduldete und Mitwirkungspflichtver-
letzerInnen“ Interviewfragebögen vorgestellt 
und über eine neue Bleiberechts-Kampagne 
nachgedacht. Auf dieser Grundlage wurden 
in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg rund 30 Interviews mit 
langjährig Geduldeten durchgeführt. Die Aus-
wertung zeigt, dass Geduldete ähnliche Erfah-
rungen machen: Ohne Perspektive fristen sie 
ein Leben in Lagern an der Peripherie. Stig-
matisiert als MitwirkungspflichtverletzerIn-
nen und mit Sanktionen am Leben gehindert, 
ausgetrickst von Behörden und isoliert vom 
Rest der Bevölkerung bleibt den meisten nach 
so langer Zeit nichtmal mehr der Kontakt ins 
Heimatland. Ein inhumaner und untragbarer 
Zustande, der für über 10.000 Menschen schon 
länger als 15 Jahre andauert.

Parlamentarische Initiativen für 
Bleiberecht

Kay Wendel vom Flüchtlingsrat Branden-
burg hat angesichts des Referentenentwurfs 
systematisch untersucht welche parlamenta-
rischen Anläufe es für die Legalisierung von 
Geduldeten seit 2004 gab. Sein Fazit: Weil ein 
Bleiberecht bisher immer an die Bedingung 
der „Mitwirkungspflicht“ geküpft war, konnte 
der Großteil der Geduldeten nicht profitieren. 
Denn sie sind ja meist in dem Duldungs-Sta-
tus verhaftet, gerade weil sie nicht an ihrer 
eigenen Abschiebung „mitgewirkt“ haben 
und ihrer „Pflicht“ alle Hindernisse für eine 
Abschiebung (v.a. Beschaffung von Dokumen-
ten) selbstständig aus dem Weg zu räumen, 
nicht nachgekommen sind bzw. ihnen das 
unterstellt wird. Sie werden als „Mitwirkungs-
pflichtverletzerInnen“ stigmatisiert, mora-
lisierend als „Täuscher“ und „Sozialschma-
rotzer“ gebrandmarkt, und mit Sanktionen 
(Residenzpflicht, geringeres Taschengeld, 
Lagerpflicht, Arbeitsverbot, keine Integrati-
onskurse, keine Möglichkeit von einer Här-
tefallkommission angehört zu werden usw.) 
täglich an ihren Status erinnert. Das Ziel der 
Sanktionen, die „Ausreisebereitschaft“ zu er-
höhen, wird damit nachweislich nicht erreicht 
– vielmehr wird eine größer werdende Gruppe 
aus Prinzip am menschenwürdigen Leben ge-
hindert.

Schon seit 1965 gibt es in Deutschland 
den Status der Duldung wenn tatsächliche 
Gründe einer rechtlich zulässigen Abschie-
bung zeitweilig entgegenstehen. Rechtliche 
Abschiebungshindernisse sind einerseits ziel-
staatsbezogen (GFK, subsidiärer Schutz, daher 
Abschiebungsverbot nach § 60 AufenthG; sie 
bekommen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 AufenthG), andererseits inlandsbezogen 
(Trennung von Eheleuten und Eltern von Kin-
dern). Tatsächliche Abschiebehindernisse und 
damit Duldungsgründe sind z.B. Reiseunfähig-
keit (Krankheit o.ä.), der Herkunftsstaat ver-
weigert die Aufnahme oder Passlosigkeit. Da 
die tatsächlichen Gründe temporär sein müss-

ten, ist die Abschiebung für die Dauer aus-
gesetzt, trotzdem besteht die Ausreisepflicht 
und die Duldung begründet keinen ordentli-
chen Aufenthaltsstatus.

Dieses „zeitweilige“ führt dazu, dass die 
Intervalle der erneuten Prüfung der Abschie-
bebedingungen auch sehr kurz sein können. 
Manche Geduldete müssen sich täglich bei der 
Ausländerbehörde melden um ihre Duldung 
wieder um einen weiteren Tag zu verlängern.

Seit 2004 gab es vier Anläufe die Zahl der 
Geduldeten durch Bleiberechtsregelungen für 
bestimmte Personengruppen (z.B. „gut in-
tegrierte Jugendliche“), zu reduzieren. Alle 
Gesetzesinitiativen wurden als große Schrit-
te in Richtung Humanität gefeiert. Erst im 
Nachgang fiel jeweils auf, dass nur wenige 
profitieren konnten, da die Bedingungen für 
die meisten nicht erfüllbar waren. Allen Re-
gelungen gemein war auch die Ausnahme der 
„MitwirkungspflichtverletzerInnen“, die nicht 
profitieren sollten. Erstmalig 2013 wurde im 
Bundesrat „tätige Reue“ für Mitwirkungs-
pflichtverletzerInnen diskutiert, also die 
Möglichkeit ein Bleiberecht nach 8 Jahren zu 
bekommen wenn z.B. das Verschweigen der 
richtigen Identität im Asylverfahren nach-
träglich bereut wird. Ein Bleiberecht durch 
„tätige Reue“ sollte aber nur dann möglich 
sein wenn der Verstoß der Mitwirkungspflicht 
nicht kausal zum Abschiebehindernis führte. 
Dieser nicht gerade weitgehende Vorschlag 
wurde vom Bundestag abgelehnt. Das Resultat 
ist nun der im April vorgelegte Referentenent-
wurf, der die „tätige Reue“ zu einer Ermes-
sensentscheidung der örtlichen Ausländerb-
hörde macht und all diejenigen ausnimmt, die 
in Konflikt mit dem Strafgesetzbuch geraten 
sind.

Destruktives „Steuern und be-
grenzen“

Die Zwickmühle zwischen Staatsräson 
(„Leute die sich nicht an die Gesetze halten, 
sollen auch nach Jahrzehnten nicht von ihrer 
Renitenz profitieren“) und dem Bedürfnis von 
Flüchtlingen nicht abgeschoben zu werden, 
ist faktisch nicht auflösbar. Zumal der Staat 
mit dem Asylrecht auch noch versucht die 
Zuwanderung nach Deutschland zu steuern 
bzw. zu begrenzen. Dazu gehören dann die 
Erfordernisse des nationalen Arbeitsmarkts, 
die Belohnung von Integrationsbemühungen 
und Sicherheitsaspekte. So wird das grund-
sätzlich humanitäre Asylrecht durch lauter 
andere, dem Staat wichtige Dinge, perver-
tiert. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass 
auch die bisherigen Bleiberechtsregelungen 
nicht etwa auf Humanität abzielten, sondern 
auf die „Nebenaspekte“ des Asylrechts. Einer 
dieser Nebenaspekte ist auch die geforderte 
Rechtstreue, die mit jedem Gesetz und der de-

In der GeIselhaft 
der staatsräson

V e r a n s ta lt u n g

Perspektiven 
langjährig geduldeter 

Flüchtlinge

28. Oktober 2014 
Dienstag, 19 uhr

Haus der Demokratie und 
Menschenrechte (greifswalder 
straße 4, 10405 Berlin, traM 4)

Info und Diskussion mit betroffenen 
„Mitwirkungspflichtverletzern“, Kay 
Wendel (Flüchtlingsrat Brandenburg) 

und Philip Rusche (Rechtsanwalt)

VERANSTALTUNGSBERICHT: Die Mentalität 
deutscher Bleiberechtsregelungen
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monstrativen Einhaltung desselbigen, unter 
Beweis gestellt wird. Blockierer (allen voran 
die AG Rück im Bundesinnenministerium) 
eines bedingungslosen Bleiberechts für „Mit-
wirkungspflichtverleterInnen“ argumentieren 
denn auch genau so: Ein Bleiberecht, gerade 
für diejenigen die ihrer Pflicht zur Mitwir-
kung nicht nachkommen, hätte eine destruk-
tive Wirkung auf die gesamte Rechtsordnung, 
da das Signal ausgesendet würde, dass es sich 
lohnt den Pass an der Grenze zu vernichten 
und nicht mit den Ausländerbehörden zu ko-
operieren.

Tatsächlich ist es genau andersherum: 
Die aktuelle Gesetzeslage bestraft zwar die 
Nicht-Kooperativen mit dem Duldungs-Sta-
tus und dessen Sanktionen – alle anderen 
jedoch, die weitesgehend kooperieren und 
die Bedingungen für ihre Abschiebung selbst 
herbeischaffen, werden für ihre Mitwirkung 
am Verfahren mit der eigenen Abschiebung 
belohnt. Auch das ein Patt, der sich offenbar 
rumgesprochen hat.

Nebenbei gibt es, gesellschaftlich und nicht 
nur rechtspolitisch betrachtet, auch noch we-
sentlichere destruktive Wirkungen, die sich 
eher aus der aktuellen Gesetzeslage ergeben. 
Wie ist beispielsweise die immer größer wer-
dende Anzahl „Geduldeter“, also auf ewig zu 
Untätigkeit gezwungener und in Desintegra-
tion gehaltender Menschen, mit den Gewiss-
heiten der Menschenrechte zu vereinbaren?

Nichtsdesto trotz arbeitet die AG-Rückfüh-
rung im BMI fieberhaft an der öffentlichen 
Wahrnehmung dieser Problematik. Auch im 
Haus der Demokratie, nur vier Wochen vor-
her fand beispielsweise eine größere Amnes-
ty-Veranstaltung mit Dr. Christian Klos (AG 
Rück, BMI) statt. Er schmetterte alle huma-
nitären Argumente damit ab, dass es nunmal 
„Vollzugsdefizite“ bei der Umsetzung gelten-
der Gesetze gebe. Demnach gibt es 143.000 
Ausreisepflichtige, die, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht ausreisen. Für ihn stellt 
sich das humanitäre Problem der Gedulde-
ten eher als ein Problem der nicht erfolgten 
Abschiebung dar. Die will er beschleunigen, 
damit es nicht mehr zu dem inhumanen Dul-
dungs-Status kommt. So eine umgekehrte 
und zynische Logik kann nur von Verwal-
tungsfachangestellten kommen.

Verallgemeinerbarer Einzelfall

Auf der Veranstaltung sprach auch ein 
langjährig Geduldeter aus Sachsen-Anhalt. Er 
kam 1998 nach Deutschland. Sein Asylantrag 
wurde 2000 abgelehnt. Seit dem hat er den 
Duldungs-Status und lebte bis 2012 im La-
ger Möhlau (mittlerweile wegen der Zustände 
dort geschlossen). Die zuständige Ausländer-
behörde hatte versucht ihn zur Kooperation 
zu bewegen indem ihm eine Arbeitserlaubnis 
und regulärer Aufenthalt versprochen wur-

de, wenn er u.a. seine Geburtsurkunde und 
Pass beibringen würde. Obwohl beides äußerst 
schwer zu beschaffen war und die Behörden 
seines Heimatlandes nicht kooperationswillig 
waren, legte ihm die Ausländerbehörde die 
Schwirigkeiten als persönliches Verschulden, 
als Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht aus. 
Nachdem die Geburtsurkunde doch ihren Weg 
nach Sachsen-Anhalt gefunden hatte, wurde 
ihm klar, dass die Hoffnung auf eine Arbeits-
erlaubnis nur ein Trick war. Denn nun würde 
nur noch sein Pass fehlen um ihn abschieben 
zu können, so ließ ihn die Ausländerbehörde 
wissen. Daraufhin stellte er die Kooperation 
und seine Bemühungen ein. Er hatte die Wahl 
zwischen Duldung mit Sanktionen oder Ab-
schiebung. Die Möglichkeit diese Wahl selbst-
ständig treffen zu können wird den meisten 
Flüchtlinge nicht gewährt. Die Konsequenzen 
ihrer Mitwirkung am Verfahren werden ihnen 
nicht bewusst gemacht – sie werden schlicht 
hereingelegt um sie schneller wieder abschie-
ben zu können. Während es im Strafrecht 
das Recht des Beschuldigten gibt sich nicht 
selbst belasten zu müssen, gibt es im Asyl-
recht faktisch die (Mitwirkungs-)Pflicht die 
eigene Abschiebung zu beschleunigen. Zudem 
einiges von dem was die Ausländerbehörden 
verlangen unmöglich und auch illegal ist (z.B. 
Versenden von Ausweisdokumenten).

Er bemängelte, dass das Schicksal der Ge-
duldeten fast niemanden interessiere und kei-
ne Partei sich bisher für sie eingesetzt habe. 
Das Stigma, einen irgendwie unrechtmäßig 
erworbenen Aufenthaltsstatus zu haben, 
reicht tief in linke Kreise. Seit den 90er Jah-
ren hat sich auf dem Gebiet nichts getan. Die 
Sanktionen, gerade wenn sie auf lange Zeit 
angewandt werden führen zu schwerwiegen-
de persönlichen Problemen und psychischen 
Erkrankungen. Ihm sind viele „Geduldete“ 
bekannt, die so sehr darunter leiden, dass 
sie aus Scham den Kontakt zu ihren Familien 
abreißen lassen, ihre Zimmer nicht verlassen 
und nach ihrer räumlichen Flucht nun erneut 
vielmehr innerlich flüchten. Die meisten war-
ten auf den Tod, obwohl sie als junge Leute 
nach Deutschland kamen.

Aus der juristischen Praxis

Philip Rusche, ein Rechtsanwalt aus Berlin 
der viele Geduldete vertritt, stellte daraufhin 
ein paar Probleme aus der juristischen Praxis 
vor. Der gängige Weg für einen ordentliche 
Aufenthalt aus dem Duldungsstatus heraus, 
sei die familären Bindung an Personen, die 
hier schon einen Status haben. Aber Heira-
ten ist für Geduldete zumeist unmöglich, 
wenn die Identität nicht bekannt ist oder 
es keinen Pass gibt. Die Anforderungen der 
Standesämter, sind ähnlich wie die der Aus-
länderbehörde – ohne Abstammungsnachweis 
und Geburtsurkunden geht nichts. Die Bedin-
gungen für die bisherigen Bleiberechtsrege-

lungen (z.B. stichtagsabhängig) seien schwer 
zu erfüllen und nachzuweisen. Gegen die 
Sanktionen könne gut vorgegangen werden, 
wenn der Verstoß der Mitwirkungspflicht an-
gezweifelt wird und auch Belege (z.B. nach-
weisbare Bemühungen bestimmte Dokumente 
zu besorgen) dafür geliefert werden können. 
Dafür braucht es aber Kampfesgeist, den die 
meisten Geduldeten nach jahrelangem Dahin-
vegitieren verloren haben. Eigentlich brauche 
jeder Geduldete anwaltlichen Beistand – was 
ihnen aufgrund der Kosten aber verwehrt 
bleibt.

Die großen Hoffnungen nach dem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts zur Höhe der 
Leistungen („die garantierte Menschenwürde 
darf migrationspolitisch nicht relativiert wer-
den“) wurden nicht erfüllt. Die Praxis zeigt, 
dass sehr wohl und auch bis zur völligen 
Streichung der Leistungen „relativiert“ wird.

Gegenstrategien

Auf juristischer Ebene ist im Einzelfall viel-
leicht was zu drehen, aber für mehr braucht 
es andere Gesetze. Auf europäischer Ebene 
wurde die Kettenduldung zwar gerügt, aber 
nur für die Flüchtlinge bei denen es keine 
Aussicht auf Veränderung gibt, da z.B. ihr 
Heimatland schlicht nicht mehr existiert. Der 
europäische Gerichtshof gibt den Hardlinern 
eher recht. Jeder Nationalstaat könne bestim-
men wer auf seinem Territorium verweilt und 
wie lang.

Wie so oft wurde auch bei dieser Veranstal-
tung die öffentliche Meinung als einziges er-
folgversprechendes Kampffeld adressiert. Die 
„innere Logik“ der Abschiebebehörden („Mit-
wirkungspflichtverletzer dürfen nicht profi-
tieren“) muss in der Öffentlichkeit humani-
tär begründeten Widerstand hervorrufen, der 
nicht standortnationalistisch argumentiert 
(„nur die, die uns nützen“). Dabei kann es 
hilfreich sein Politikern ihre Illusionen (z.B. 
Sanktion würden Ausreisebereitschaft för-
dern) zu nehmen und mit der Realität zu 
konfrontieren (Patt zwischen Staatsräson und 
den „Mitwirkungspflichtverletzern“).

Für das Schicksal der langjährig Geduldeten 
muss ein ebenso starkes Bewusstsein herge-
stellt werden, wie es in den letzten Jahren 
für andere Flüchtlingsgruppen gelungen ist. 
Der aktuelle Referentenentwurf und die par-
lamentarischen Debatten dazu, eignen sich 
sehr gut um sich einzumischen. Statt die 
„Vollzugsdefizite“ des BMI sollte sich die 
Öffentlichkeit mehr mit den Ursachen von 
Flucht und postkolonialen Ausbeutungsver-
hältnissen auseinandersetzen und Profiteure 
dieser Weltordnung hierzulande benennen. 
Und klar, muss es bei einer breiten Kampag-
ne für ein bedingungsloses Bleiberecht lang-
jährig Geduldeter auch praktische Solidarität 
geben.
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Anlass der Veranstaltung ist der aktuell histo-
rische Tiefpunkt der Abschiebehaft (derzeit 

sind bundesweit weniger als 100 Menschen im Ab-
schiebegewahrsam) und die Inhaftierung von Bern-
hard Heidbreder in Venezuela, dem vorgeworfen 
wird vor rund 20 Jahren einen Anschlag auf den im 
Bau befindlichen Abschiebeknast Grünau geplant zu 

haben. 

Die Antifa Friedrichshain hatte dafür die Soligrup-
pe von Bernhard eingeladen, die etwas über den ge-
scheiterten Anschlagsversuch und die Szenediskussi-
onen von damals berichteten. Außerdem Biblap Basu 
von Reachout/KOP, der damals in Berlin antirassis-
tisch aktiv war und darauf eingehen sollte, welche 
Widerstandspraxen sich seit den 80er Jahren in den 
antirassistischen Kämpfen entwickelt haben. Der an-
gekündigte Teil zur aktuellen Rechtslage und dem 
Versuch der Bundesregierung die Abschiebeknäste 
wieder zu füllen, musste improvisiert werden, da der 
Rechtsanwalt Volker Gerloff erkrankt war. 

Die Antifa Friedrichshain beschäftigt sich immer 
mal wieder mit Abschiebehaft. Zuletzt seit 2011 vor 
allem mit dem Asylschnellverfahren auf dem Flugha-
fen Schönefeld BER. Aktuell wurde viel mit anderen 
Gruppen zur geplanten Asylrechtsverschärfung ge-
arbeitet. Die sieht eine Ausweitung der Haftgründe 
für die Verhängung von Abschiebehaft vor.

Da das Thema Abschiebehaft mit dem geplanten 
„Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung“ wieder aktueller wird, 
ist das Ziel der Veranstaltung die bisherigen Wider-
standsformen gegen Abschiebehaft zusammenfas-
send darzustellen um sich auf die Widerstands-Zu-
kunft vorbereiten.

Als radikale Linke sind wir immer auf der Su-
che nach dem Hebel zur Gesellschaftsveränderung. 
Wie werden wir wirkmächtig? Also ist auch Thema 
des Abends wie effektive Gegenmacht aussehen 
kann. Was heute nicht geboten wird: Den Kontext 
deutscher und europäischer Migrationsabwehr. 
Dazu gab es u.a. vor einer Woche eine gute Ver-
anstaltung im Südblock auch mit der Soligruppe 
für Bernhard. Auch kann nicht auf die Dynamik 
von Anti-Knast-Kämpfen eingegangen werden. 
Die Veranstaltung dient auch nicht dazu die sog. 
Militanzdebatte aufzuwärmen oder dazu Stellung 
zu nehmen. Nur soviel: Uns ist wichtig die Wider-
standsformen als nebeneinander gleichberechtigt 
wahrzunehmen und strategisch auf ihre Eignung 
zur Erreichung von Nah- und Fernzielen durchzu-
prüfen. Also nicht die Frage nach Legalität oder 
Illegalität sondern nach Legitimität im jeweils spe-
zifischen gesellschaftlichen Kontext. Und natürlich 
sind wir mit allen solidarisch, die sich friedlich oder 
militant gegen Abschiebehaft wenden.
 

Ein paar Worte zum Staatsverständnis
Durchgesetzt hat sich ein Gesellschaftsverständ-

nis, dass den Staat, als Kumulation gesellschaftli-
cher Macht versteht. Der Staat ist kein Instrument 
der Herrschenden, sonder vielmehr Medium und 
gleichzeitig Resultat von gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnissen, die sich in den Apparaten, in den 
Strukturen und Gesetzen niederschlagen. Politik, 
die radikale Gesellschaftsveränderung will, hat des-
halb notwendigerweise den Staat als Ansatzpunkt.

Antirassistische Praxis hat das Nahziel „Gleiche 
Rechte für alle“, was im Sinne radikaler Gesell-
schaftskritik erstmal als purer Reformismus anmu-
tet. Tatsächlich spielt es aber für die Betroffenen 
eine große Rolle ob sie an den Privilegien teilneh-
men können oder eben im Bezug zum deutschen 
Normalbürger entrechtet sind.

Auch durchgesetzt hat sich ein Modus der Integra-
tion von Kritik (auch radikaler Gesellschaftskritik), 
in den Staat oder dessen verlängerten Arm der sog. 
Zivilgesellschaft. Hier werden die Widersprüche und 
Kämpfe reguliert und so eingebunden, dass sie zwar 
politisch, im Sinne von Gesellschaftsveränderung, 
wirken können, aber dafür die Fundamentaloppo-
sition aufgeben. Um diesen Kreislauf aus radikaler 
Gesellschaftskritik und dem dauernden Angebot zur 
Integration zu begegnen, wird das Missachten der 
integrationsfördernden Regeln und Normen des Po-
litbetriebs durch die radikale Linke vorgeschlagen. 
Über dieses Spannungsverhältnis ist die Diskussion 
sicher nie abgeschlossen.

2. Geschichte und Aktualität der 
Abschiebehaft

Abschiebehaft ist die Ingewahrsamnahme von Men-
schen ohne gültigen Aufenthaltstitel zur Vorberei-
tung oder Sicherung ihrer Ausweisung. Sie kann an-
geordnet werden wenn eine freiwillige Ausreise nicht 
vollzogen wurde. Durchgeführt wird Abschiebehaft in 
Polizeigewahrsam und in Justizvollzugsanstalten. 

Eine Bedingung ist ein richterlicher Beschluss 
und eine Abschiebeprognose (es dürfen keine Ab-
schiebehindernisse vorliegen). Der Haftgrund ist 
meist die Gefahr des Untertauchens. 

Derzeit sitzen weniger als 100 Häftlinge bundes-
weit in Abschiebehaft. 2011 waren es noch rund 
10.000. Grund ist der BGH-Beschluss aus dem Juli 
2014. Die Begründung: Asylsuchende, die in ei-
nem anderen EU-Staat ihren Antrag gestellt haben, 
dürfen nicht pauschal in Haft genommen werden. 
Jedenfalls nicht solange bis der Gesetzgeber die 
Fluchtgefahr als Haftgrund gesetzlich konkretisiert 
hat. Ein zweiter Grund für die geringe Zahl der In-
haftierungen ist das Trennungsgebot, das schon 
2011 von der EU beschlossen, aber von Deutschland 

missachtet wurde. Demnach sollen Abschiebehäft-
linge nicht mit Strafgefangenen zusammen unterge-
bracht werden. Im Juni 2014 wurde vom EugH diese 
deutsche Praxis untersagt.Für die Betroffenen heißt 
Abschiebehaft: Unterbringung wie in der Strafhaft, 
bis zu 18 Monate.

Kosten sind durch die Häftlinge selbst zu tragen 
(ca. 60 Euro am Tag). Sie haben kein Anrecht auf 
einen Pflichtverteidiger. Länderspezifische Rege-
lungen: In Grünau gelten die Haftbedingungen laut 
proasyl als besonders liberal: Es gibt eine große in-
dividuelle Bewegungsfreiheit innerhalb der Anstalt. 
15 Minuten Einschlusszeit am Tag und Handys sind 
erlaubt. Trotzdem bleibt es Haft, die ersatzlos abzu-
schaffen ist.

Welche Zäsuren gab es?
1919 Ausreisehaft in Bayern zur Revolutionsprävention

1938 Ausweitung auf das ganze Reichsgebiet im Na-
tionalsozialismus

1965 Im Aufenthaltsgesetz zur Beendigung von Auf-
enthalt nach Strafhaft.

1990 Legitime Haftdauer wurde verlängert, Haft-
grund „Verdacht der Entziehung der Abschiebung“ 
kam dazu.

1992 (mittlerweile sind es 700 Abschiebehäftlinge 
bundesweit) Zwingende Haftgründe eingeführt um 
weniger Ermessen der Richter zuzulassen (uner-
laubte Einreise, Umzug, Nichterscheinen bei Aus-
länderbehörde usw.)

1993 Tiefster Einschnitt durch die Definition von 
„verfolgungsfreien“ Drittstaaten.

1995 (2500 Abschiebehäftlinge bundesweit): An-
schlag gegen den Knast-Umbau in Grünau

2008 Die EU-Rückführungsrichtlinie „harmonisiert“ 
die Bestimmungen und Verfahren, welche bei der 
Rückführung von Drittstaatsangehörigen ohne 
gültigen Aufenthaltstitel zur Anwendung kom-
men. Dadurch werden Standards für die EU-Mit-
gliedsstaaten geschaffen.

2011 Reform der Rückführungsrichtlinie

2013 Dublin III-Verordnung. Damit kamen viele 
Haftgründe theoretisch hinzu: ungeklärte Iden-
tität, Beweissicherung im Asylverfahren, Prüfung 
des Einreiserechtes, verspätete Asylantragsstel-
lung, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, Sicherung des Dublinverfahrens.

Grundlegender Wandel seit 2009
Die höchstrichterliche Rechtsprechung (250 Ver-

fahren landeten bis 2013 vor dem BGH) machte die 
Inhaftierung schwerer. Dadurch hohe Anforderun-
gen an die Abschiebebehörden:

A rechtliches Gehör. Beteiligung der Betroffenen am 
Verfahren muss gewährleistet sein.

B Haftgründe wurden vom BGH stark beschnitten. 
Formale Anforderungen an die Haftbegründung 
der Ausländerbehörden sind gestiegen. Stichwor-
te: Verhältnismäßigkeit versus Freiheitsgrundrech-
te. Das betrifft v.a. die Abschiebeprognose (ist es 
möglich innerhalb von drei Monaten die Person 
abzuschieben? Sind bis dahin alle Papiere zusam-
men usw..). 

EU-Recht hat 2011 mit der neuen Rückfüh-
rungsrichtlinie als Standard festgesetzt:

A Abschiebungshäftlinge dürfen nicht länger mit 
Strafgefangenen zusammen inhaftiert werden. Zur 
Zeit gibt es Abschiebehaftanstalten in Berlin, Bran-
denburg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Neun 
Bundesländern fehlen Abschiebehaftanstalten.

VERANSTALTUNGSBERICHT, ANTIFA FRIEDRICHSHAIN

?!?!?!?!?!
„Feuer und Flamme den Abschiebebehörden...“

Geschichte und Aktualität der Kämpfe gegen Abschiebehaft?!?!?D I S K U S S I O N

Mi / 17.12.  / K9 
1930 Uhr  KINZIGSTR.  9, 

FRIEDRICHSHAIN?!?!??!?!?Mit Soligruppe für Bernhard H., 

Volker Gerloff (Rechtsanwalt) und 

Biblap Basu (Reachout/KOP).
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B Inhaftnahme von Asylsuchenden im Dublin-Ver-
fahren (innereuropäische Abschiebungen), die bis 
Sommer 2014 z.B. in Eisenhüttenstadt 90% der In-
haftierten ausmachten, ist unzulässig, weil dafür 
eine Rechtsgrundlage fehlt. Die wird nun von der 
Bundesregierung erarbeitet.

Was ergibt sich aus dem Gesetzesvorschlag 
von letzter Woche? (Entwurf vom 3.12.14)

Neue Haftgründe für Dublin-Fälle

- „wenn der Ausländer zu seiner unerlaubten Ein-
reise erhebliche Geldbeträge (3000 Euro) für einen 
Schleuser aufgewendet“

-  „Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten“

- „Täuschung der Identität“

- Untertauchen, Nicht Erscheinen

- NEU: „Ausreisegewahrsam“ grundlose Inhaftierung 
für maximal 4 Tage. Legalisierung einer Praxis, die 
jetzt schon angewendet wird. Abschiebehaft wird 
umgangen, indem die Bundespolizei die Leute di-
rekt zur Abschiebung abholt.

Unsere Prognose: Die (Unter-)Kapazitätsproble-
me der Abschiebehaftanstalten werden mit dem 
neuen Gesetz gelöst. Es wird Neubauten geben und 
alte Knäste ausgebaut. Ziel: Alle Bundesländer ha-
ben Zugriff auf Abschiebehaftanstalten und können 
aufgrund der neuen Gesetzeslage auch wieder mehr 
Leute inhaftieren.

3. Soligruppe Bernhard zum An-
schlagsversuch vor 20 Jahren

Was ist am 11.4.1995 passiert? 
Der Knast war im Umbau vom DDR-Frauengefäng-

nis zum Abschiebeknast. Die militante Gruppe „Ko-
mitee“ hatte geplant, tragende Pfeiler zu sprengen, 
damit das Gebäude in sich zusammenstürzt. Man 
wollte sich „nicht mit einer symbolischen Aktion be-
gnügen“ und eben auch effektiv was bewirken. Doch 
es kam anders. Eine zufällige Polizeistreife entdeckte 
zwei Autos in der Nähe der Haftanstalt. Durchsuchte 
sie und fand Sprengstoff und Ausweispapiere. 

Wogegen und wofür war der Anschlag ge-
dacht? Worin war die Aktion eingebettet? 

In der Anschlagserklärung gab das Komitee zu 
Protokoll, dass sie mit einem großen Anschlag die 
radikale Linke aus einer vermeintlichen Lethargie 
holen wollte. Ziel sei es durch kontinuierliche An-
schlagspolitik militante Auseinandersetzungen wie-
der zum normalen Repertoire zu machen.

Das ganze geschah in einer Zeit, die sowieso schon 
militant aufgeladen war. Seit Anfang der 90er Jahre 
musste sich die radikale Linke regelmäßig mit Nazis 
militant auseinandersetzen. Hinzu kam, dass es viel 
Erfahrung aus größeren militante Gruppen (RZ, RAF 
usw.) gab. Gleichzeitig gab es auch nennenswerte 
Anti-Knast-Kämpfe von innerhalb der Knäste. Auch 
in Abschiebehaft: 1994 kam es z.B. zur „Meuterei 
in der Elwe“ - 50 algerische Abschiebehäftlinge zer-
störten in Kassel den Abschiebe-Knast und forderten 
freies Geleit in einen anderen EU-Staat. Regelmäßige 
Hungerstreiks, Revolten und eine halbwegs solidari-
sche linke Öffentlichkeit stützten die Einschätzung 
des Komitees mit einem Anschlag auf den Knast in 
Grünau andere zu animieren nochmal was zu riskie-
ren. Dabei ging es dem Komitee nicht so sehr um 
Abschiebehaft, sondern um das Knastsystem und um 
Bezüge zum kurdischen Befreiungskampf, der von 
der BRD kriminalisiert wurde. Das Komitee hatte in 
dem Kontext auch schon einen Anschlag auf die Bun-
deswehr in Bad Freienwalde verübt. Auch wollte man 
dem RAF-Anschlag auf die JVA-Weiterstadt (1993) 

nacheifern. Die RAF konnte die Einweihung des 
Knastes immerhin um vier Jahren verzögern. In Ber-
lin war 1987 auch ein Anschlag auf die Ausländerbe-
hörde geglückt. Viele tausende Akten verbrannten.

Was passierte danach

Es begann eine ähnliche Medien- und Strafverfol-
gungs-Hysterie wie bei RAF-Anschlägen. Das meis-
te übertrieben (z.B. Sprengstoffmenge) und brutal 
gegenüber allen die mithineingezogen wurden (z.B. 
über 100 Angehörige und Bekannte der Gesuchten). 
Die Lügen der Bundesanwaltschaft und Horrormel-
dungen aus den Medien, machten breite Solidarisie-
rungen z.B. von Linksliberalen schwer möglich. 

Darüber hinaus gab es überwiegend kritische, 
wenn auch noch solidarische, Zurufe aus der radi-
kalen Linken, die zwischen Manöverkritik (wie blöd 
habt ihr euch angestellt? Gab es Spitzel?), bedin-
gungsloser Antirepression und grundsätzlichen Zwei-
feln am „Impuls-Gedanken“ schwankten. Letzterer 
war für das Komitee zentral. Die militanten Gruppen 
sollten voranschreiten und zu Massenmilitanz ani-
mieren bzw. militante Kampagnen fördern, um dem 
perspektivlosen Reformismus zu überwinden. Der 
Dreiklang, 1. Wahrnehmung durch Krawall, 2. Zu-
stimmung in einer breiten Bewegung, 3. Alle wollen 
mitmachen, lässt sich auch noch heute in Publikati-
onen der radikalen Linken finden. 

Dem gegenüber kam die Kritik auf, dass Militanz 
zwar das Salz in der Suppe wäre, aber diese wohl 
kaum ersetzen könne. Ohne breite Bewegung, keine 
Militanz. Die These, Militanz hätte etwas von einem 
„Erweckungsgedanken“ sei schlicht ein „Avantgar-
de-Fehler“, der zeige welche eigene Wirkungsmacht 
sich das Komitee selbst zuschreibe. Zudem bräuchten 
z.B. die kurdischen GenossInnen sicher keine Hilfe 
von Feierabend-Militanten. Viel eher sei eine Diskus-
sion angeraten, die die Individualisierung von Politik 
(nur noch bezugslose Kleingruppen, die selbst ent-
scheiden was sie „sprengen“ wollen und nach indivi-
duellem Handlungsdruck agieren) zum Thema macht.

Die immense Straflust führte letztlich zur Fest-
nahme von Bernhard im Sommer 2014. Derzeit läuft 
ein Auslieferungsersuchen zwischen Deutschland 
und Venezuela. Das hat wenig Aussicht auf Erfolg, 
da die Straftaten die Bernhard vorgeworfen werden 
in Venezuela schon verjährt wären. Dennoch sitzt er 
seit Sommer ein.

4. Biblap Basu zu antirassistischem 
Widerstand der 90er Jahre

Der Versuch des Komitees wurde sehr unterschied-
lich aufgenommen. Mensch war zwar solidarisch, 
weil die Sache ansich natürlich imponierte, aber 
der tatsächliche Nutzen auch eines geglückten An-
schlags war für viele diskussionswürdig. In der all-
täglichen Arbeit der antirassistischen Gruppen spiel-
te die Militanzfrage keine Rolle. Es ging eher um den 
Aufbau und Erhalt von Strukturen die Flüchtlinge 
unterstützten – also Beratung und Selbstschutz. Das 
alltägliche Leben von Flüchtlingen hier zu organi-
sieren stand im Vordergrund. Da war die Auseinan-
dersetzung mit Nazis und den Behörden zwar unver-
meidbar, allerdings nicht der Hauptkampf bzw. die 
Hauptkonfrontation, die bewusst gesucht wurde. 

Zudem nervte das Selbstverständnis der militanten 
Gruppen, da sie sich aus den wesentlichen Kämpfen 
raushielten und abwarteten bis ihnen was vors Ziel-
fernrohr sprang. Gemacht wurde was ging und nicht 
immer was politisch geboten war. Einzige gemeinsa-
me Praxis waren die Fahrwachen um Asylbewerber-
heime und Patrouillen im öffentlichen Nahverkehr 
zur Abwehr von Naziangriffen. Hier dann zumeist 

Antifa-Gruppen, die überwiegend weiß waren (und 
es heute noch sind) aber zumindest kontinuierlich 
ansprechbar waren. Eine weitere Verbindung war 
sicher der gemeinsame Adressat („Der Staat“) von 
politischen Interventionen. Ein paar Aktionen waren 
gut eingebettet in ohnehin erfolgreiche Kämpfe (z.B. 
gegen die SORAT-Hotels in Berlin).

Widerstandsformen der deutschen  
Anti-Lager Bewegung

Zu unterscheiden sind Aktionsformen von „innen“ 
und „außen“. Innen gibt und gab es kollektive (Re-
volte, Streik, Verweigerung) und individuelle (Hun-
gerstreiks, Suizide, Selbstverletzungen) Formen des 
Widerstands, die nicht immer in die Öffentlichkeit 
vordringen. Von Außen gibt es Solidaritätsaktionen 
von Knast-Sabotage über Demos bis zu Petitionen 
und wichtigen Beratungsangeboten. Als besonders 
erfolgreich im Sinne von Verbesserungen lassen sich 
wenige genau zuordnen. Auf lange Sicht gab es auch 
negative Konsequenzen (z.B. Gefangenenaufstände 
in Eisenhüttenstadt, 1996-1998, die zur Umorgani-
sierung des Knastes und der Einführung der „Beruhi-
gungszellen“ führten). 

Immer wieder hat sich gezeigt, dass das Abschie-
besystem nicht reibungslos funktioniert. Das können 
wir auch an der konfusen Rechtsprechung sehen. Es 
ist möglich Abschiebungen zu verhindern oder die 
Freilassung zu erwirken. Zwar nicht nur auf militan-
tem oder nur juristischem Weg aber aus der Kombi-
nation.

Antirassistische Bündnisse?
Heute wie damals halten sich Gruppen und Bünd-

nisse nicht besonders lang. Die einzigen die konti-
nuierlich arbeiten können sind diejenigen, die es 
schaffen entsprechend professionalisierte Strukturen 
aufzubauen (u.a. Finanzierung) und die eine Aufga-
be haben, die nicht so einfach von anderen erledigt 
wird. 

Ein anderer Aspekt kommt dazu: 1994 wurde auch 
nicht zufällig „The Voice“ gegründet, eine Flücht-
lingsorganisation, die eine „Selbstbestimmung der 
Kämpfe“ einforderte. Offensichtlich war das nötig, 
da deutsch sozialisierte AktivistInnen die antirassis-
tischen Kämpfe zu stark dominierten. 

Früher hatte der Internationalismus noch einen 
größeren Stellenwert. Bezugspunkte über die deut-
schen Grenzen hinweg, z.B. um die Zusammenarbeit 
der Herkunfts- und Transitländer mit den deutschen 
Abschiebebehörden zu skandalisieren, wurden stär-
ker betrieben. Im Vergleich zur deutschen Bewegung 
treten die Anti-Abschiebehaft-Bewegungen in ande-
ren EU-Ländern zudem auch (massenkompatibel-)
radikaler auf (z.B. Knastdemontagen mit Parlaments-
angehörigen in Bologna 2002). Auch die inneren 
Kämpfe scheinen militanter. So wurde 2002 in Yarls 
(GB) der größte Abschiebeknast Englands von den 
Häftlingen niedergebrannt.

Aktuell hat sich Abschiebehaft aber überall in Eu-
ropa durchgesetzt. Aktionen zum „defencing“ gab es 
schon lange nicht mehr. Als in den 80er Jahren in 
Deutschland die Abschiebehaft noch neu war, gab es 
auch ähnliche Aktionen, wie „Entzäunt Worms“, wo 
zusammen mit Pfarrern und Professoren  ein Sam-
mellage sabotiert wurde.

Fazit der Diskussion: Militante Praxis gehört zu 
radikaler Gesellschaftskritik dazu. Allerdings nur im 
Einklang mit einer sozialen Basis, die das aushält, 
die Anschläge legitimiert, darauf Bezug nimmt und 
verteidigt. 
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Statt der im Koalitionsvertrag vorge-
sehenen Bleiberechtsregelung hat 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
(CDU) ein Regelkonvolut zur Inhaftierung, 
Abschiebung und Entrechtung von Flüchtlin-
gen vorgelegt. Die Union drängt damit auf 
eine drastische Verschärfung des Asylrechts. 
Widerstand seitens der SPD hat sie kaum zu 
befürchten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
(CDU) tut so, als wüsste er nicht, was die 
Aufregung soll. Ein »ausgewogenes Paket« 
habe sein Haus mit dem jüngsten asylpo-
litischen Gesetzentwurf vorgelegt. Dessen 
Ziel sei bloß, was der Koalitionsvertrag ver-
spricht: ein Bleiberecht und damit eine Auf-
enthaltsperspektive für Tausende langjährig 
in Deutschland nur geduldete Menschen. 
Doch um die Zustimmung der Bevölkerung 
zur Aufnahme schutzbedürftiger Flüchtlin-
ge zu erhalten, argumentiert der Minister 
im ARD-Morgenmagazin, müsse die Bundes-
regierung dafür sorgen, dass schnell abge-
schoben werden könne, »wer nur kommt, 
um Sozialleistungen zu bekommen, wer hier 
Straftaten begeht, wer Hassprediger ist und 
Extremist«. Verwunderlich, dass de Maizière 
die Chance versäumte, Flüchtlinge mit Terro-
risten in Verbindung zu bringen. So kommt 
sie daher, die gediegene Hetze der Union.

CDU-Innenpolitiker Thomas Strobl behaup-
tet gegenüber der Welt, die geplante Novel-
lierung der »Aufenthaltsbeendigung« mache 
Platz für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge 
aus Syrien. Im Klartext: Roma raus, Syrer 
rein. Ein Vorhaben, das die Bundesregierung 
schon mit einem anderen Gesetzesvorhaben 
vorantreibt: Serbien, Mazedonien und Bosni-
en-Herzegowina will die Große Koalition zu 
»sicheren Herkunftsstaaten« erklären.

Geht es nach dem Wunsch der Union, kom-
men noch Albanien und Montenegro auf die 
Liste der Staaten, in die Asylsuchende künf-
tig schneller abgeschoben werden können. 
Allesamt sind das Staaten, aus denen fast 
nur Roma und Angehörige anderer Minder-
heiten fliehen. Dass zahlreiche Menschen-
rechtsberichte von Nichtregierungsorgani-
sationen darauf hinweisen, dass es nicht 
schlicht Armut ist, die die Betroffenen in die 
Flucht treibt, sondern umfassende rassisti-
sche Diskriminierung, die im Asylverfahren 
durchaus Berücksichtigung finden müsste, 
lässt sich dank antiziganistischer Stereotype 
problemlos ausblenden: Die Roma sind halt 
arm, weil sie arm sind. Und rumfahren tun 
die ja immer – natürlich dahin, wo das Leben 
am lustigsten ist.

Beim neuen Gesetzentwurf »zur Neube-
stimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung« geht es allerdings nicht 
nur darum, Roma aus den regulären Asylver-
fahren zu drängen. Analysen von Pro Asyl 
lassen vermuten, dass die geplante, rechtlich 
äußerst kompliziert gestaltete Neuregelung 
dazu führt, dass künftig ein Großteil der 
Flüchtlinge, die in Deutschland stranden, 
inhaftiert werden können. Wer eine Grenz-
kontrolle umgangen, seine Identität falsch 
angegeben, Identitäts- und Reisedokumente 
vernichtet, eindeutig unstimmige oder fal-
sche Angaben zum Reiseweg gemacht oder 
einen EU-Mitgliedstaat während seines dort 
laufenden Asylverfahrens verlassen hat, soll 
künftig inhaftiert werden – aufgrund angeb-
lich drohender »erheblichen Fluchtgefahr«.

Tatsächlich gibt es kaum Flüchtlinge in 
Deutschland, denen sich solche »Flucht-
gefahr« nicht unterstellen ließe. Syrische 
Flüchtlinge, die etwa in Bulgarien landen 
und dort ins Asylverfahren kommen, haben 
beste Gründe, trotz ihres laufenden Verfah-
rens vor dem bulgarischen Flüchtlingselend 
etwa nach Deutschland weiterzufliehen. 
Schutzsuchende, etwa aus Eritrea, die über 
Lampedusa in die EU einreisen, aber statt 
obdachlos in Rom lieber in Sicherheit bei 
Verwandten in Frankfurt leben wollen, müs-
sen den Behörden ihren Reiseweg verheimli-
chen, wollen sie nicht nach Italien abgescho-
ben werden. Gute Gründe, falsche Angaben 
zu machen oder ohne Papiere unterwegs zu 
sein, haben Flüchtlinge fast immer. Im Sys-
tem der EU-Dublin-Verordnung, die vorsieht, 
dass derjenige EU-Staat für einen Flüchtling 
verantwortlich ist, der seine Einreise nicht 
verhindert hat, gilt das ganz besonders. 
Doch die geplante Bleiberechtsregelung 
droht nicht nur nebenbei, die Abschiebungs-
knäste zu füllen. Sie ist eigentlich gar kei-
ne Bleiberechtsregelung mehr. Durch eine 
Vielzahl von Ausschlussgründen wird einem 
großen Teil derjenigen, die als Geduldete in 
Deutschland leben, das Recht auf eine siche-
re Lebensperspektive systematisch verwehrt. 
Künftig sollen etwa Asylsuchende vom Blei-
berecht ausgeschlossen werden, wenn ein 
»öffentliches Ausweisungsinteresse« ge-
geben ist. Etwa wegen einer Verurteilung 
aufgrund einer vorsätzlichen Straftat. Dazu 
reicht eine Geldstrafe wegen Schwarzfahrens.

Noch gravierender ist, dass künftig ge-
genüber Personen, die einmal ihrer Ausrei-
sepflicht nicht fristgerecht nachgekommen 
sind, ein »Einreise- und Aufenthaltsverbot« 
ausgesprochen werden soll, was sie vom Blei-
berecht kategorisch ausschließt: den abge-

lehnten Asylsuchenden aus dem Irak etwa, 
der sich weigert, in den Irak auszureisen, der 
aber auch nicht abgeschoben werden kann. 
Die Kosovarin, die schon längst als ausrei-
sepflichtig gilt, aufgrund ihrer schweren 
Krankheit aber nicht »abschiebefähig« ist. 
Die tschetschenische Familie, die aufgrund 
ihres schwerbehinderten Kindes hier gedul-
det wird. Für sie alle käme das Bleiberecht aus 
dem Hause de Maizière kaum in Frage. Dazu 
formuliert der Gesetzentwurf eine weitere, 
rechtlich wie rhetorisch höchst interessante 
Konstruktion: Wird ein Asylantrag als »unzu-
lässig, unbeachtlich oder offensichtlich un-
begründet« abgelehnt, soll künftig rechtlich 
automatisch unterstellt werden, der Zweck 
der Flucht sei kein anderer gewesen, als hier 
Sozialleistungen abzugreifen. Flieht jemand 
etwa vor politischer Verfolgung aus dem Iran 
oder dem Krieg in Syrien über einen anderen 
EU-Staat nach Deutschland, dann wird künf-
tig dessen Asylantrag nicht nur als »unzu-
lässig« abgelehnt, weil Deutschland sich für 
seinen Fall nicht zuständig sieht – nein: Dem 
Antragsteller wird qua Gesetz unterstellt, 
seine Flucht ziele einzig und allein darauf, 
hier Leistungen nach dem »Asylbewerber-
leistungsgesetz« zu schnorren. Die Strafe: 
Arbeitsverbot und durch Sanktionen gemin-
derte Sozialleistungen nach dem »Asylbe-
werberleistungsgesetz«, also ein Leben weit 
unter dem Existenzminimum. Das ist der 
Kampf gegen die »Zuwanderung in deutsche 
Sozialsysteme bis zur letzten Patrone«, wie 
ihn Horst Seehofer (CSU) geifernd versprach 
– von Minister de Maizère besonnen verpackt 
in einem »ausgewogenen Paket«. Die SPD hat 
Widerstand gegen den Gesetzentwurf ange-
kündigt. Freilich, schon diese Formulierung 
entbehrt nicht ganz der Komik. In der Asyl-
politik treibt die Union die SPD seit März vor 
sich her, indem das Bundesinnenministeri-
um in die im Koalitionsvertrag verabredete 
Liste der drei neuen, angeblich »sicheren 
Herkunftsländer« Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Hwerzegowina noch flux Albanien 
und Montenegro mit hineinmogelte. Der nun 
vorgelegte Entwurf zum »Bleiberecht« wie-
derholt das Spiel: Wieder wird die SPD vor 
fast vollendete Tatsachen gestellt. Die Union 
hat damit üppig Verhandlungsmasse. Dass 
die Taktik aufgehen könnte, liegt aber nicht 
nur am Geschick der Union. Große Teile der 
Sozialdemokratie – etwa sozialdemokratische 
Landesinnenministerien – dürften ohnehin 
die asylpolitische Intention ihres Koalitions-
partners teilen: dem Anstieg der Flüchtlings-
zahlen mit erbarmungsloser Abschreckungs-
politik zu begegnen.

Deutsche Willkommenskultur
VON PAUL GERSTHEIM IN JUNGLE WORLD NR. 21/2014, 22.05.2014ARTIKEL
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VON WOLF WETZEL, DEZEMBER 2014

Am 3.12.2014 hat die schwarz-rote 
Bundesregierung mit ihrer satten 

Mehrheit eine ›Reform des Aufenthalts-
rechts‹ beschlossen. Laut Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU) hat diese 
Gesetzesverschärfung eine ›eine einladende 
und eine abweisende Botschaft‹.

Beginnen wir mit der guten Nachricht: 
Wer seit Jahren als Ausländer hier schuftet, 
deutsch spricht und nicht kriminell ist, soll 
bleiben dürfen: „Wirtschaftsflüchtlinge a la 
carte“.

Kommen wir zum Eigentlichen, zur ›abwei-
senden Botschaft‹: Wer ›uns‹ als Ausländer 
nicht passt, soll noch schneller abgeschoben 
werden. Dabei führt diese schwarz-rote Bun-
desregierung Haftgründe an, auf die selbst 
Neonazis nicht gekommen wären:

»Pro Asyl kritisierte die geplanten Ände-
rungen scharf. ›Es soll rigoroser abgeschoben 
werden‹, sagte Geschäftsführer Günter Burk-
hardt. Er verwies vor allem auf die im Gesetz-
entwurf definierten Gründe für die Annahme 
einer Fluchtgefahr, die eine Abschiebehaft 
beziehungsweise den neuen Gewahrsam 

rechtfertigen. Danach wird von Fluchtgefahr 
etwa ausgegangen, wenn ein Asylbewerber 
›erhebliche Geldbeträge‹ für Schleuser auf-
gewandt hat. Gesprochen wird von Summen 
zwischen 3.000 und 20.000 Euro. Das sei ha-
nebüchen, sagte Burkhardt. ›So gut wie jeder 
Flüchtling musste für seine Flucht viel Geld 
ausgeben, weil es keine legalen Wege nach 
Europa gibt‹, sagte er. Deutschland mache 
mit dem Gesetz weiter die Grenzen dicht.« 
(FR vom 3.12.2014)

Diese ›Reform des Aufenthaltrechts‹ ist ein 
unüberhörbares Signal an AfD, an die NPD, 
an die HoGeSa-DemonstrantInnen (Hooli-
gans gegen Salafisten) in Köln und Hanno-
ver, an die ›Patriotischen Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes‹ in Dresden. 
An alle, die sich noch nicht auf die Straße 
trauen.

An alle, die verdammt gerne Ausländer 
raus rufen würden und es sich noch nicht 
trauen, die heute ersatzweise ›Salafisten 
raus‹ brüllen müssen, solange sie noch den 
Schutz der Mitte benötigen, die ihnen alles 
an die Hand legt, wenn es um die Bekämp-
fung des ›gewaltbereiten Islamismus‹ geht, 
solange man Rassismus noch nicht ganz of-
fen zeigen kann und will.

Die ›Reform des Aufenthaltsrechts‹ ist die 
konsequente Umsetzung der neonazistischen 
Parole: ›Kriminelle Ausländer raus‹, die seit 
Jahren von der NPD propagiert wird.

Schwarz-Rote-Flüchtlingspolitik

Diese ›Reform des Aufenthaltsrechts‹ hat 
in der Tat eine »einladende Botschaft«: Ihr 
seid nicht rechtsextrem. Eurer Anliegen ist 
vielmehr bestens bei uns, in der Mitte auf-
gehoben.

Dass es auch ›gute Ausländer‹ weiß mitt-
lerweile sogar jeder Rassist. Schließlich brau-
chen alle ›gute Ausländer‹, die Industrie, die 
Neonazis, die multikulturelle Gesellschaft, 
ob als Putzfrau oder Krankenschwester, ob 
als Bauarbeiter oder IT-Spezialist – solange 
›wir‹ bestimmen, wer gut (für uns) ist.

Was sich hier als Reform tarnt, ist eine un-
erträgliche Art, die Bedingungen der Flucht 
in Haft- und Abschiebegründungen zu ver-
wandeln.

Nicht immer ist es ein Neonazi, ein Ba-
seballschläger, der Flüchtlinge tötet, Men-
schen, die hier Schutz suchen.

Das neue ›Aufenthaltsrecht für Ausländer‹ oder: Wenn sich die Be-
dingungen der Flucht in Haft- und Abschiebegründe verwandeln



32 
	 READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“  � Stand 03/2015

Die Einschränkung des Grundrechts auf 
Asyl und die damit einhergehende Ent-

rechtung von Geflüchteten hat in Deutsch-
land bereits seit den 1970er Jahren eine 
lange Tradition. Im Folgenden soll ein kurzer 
Überblick über die Entwicklungen und Ver-
änderungen des Asylrechts in Deutschland 
gegeben werden.

Rund eine halbe Million Flüchtlinge aus 
Deutschland suchten in den 1930er und 40er 
Jahren in mehr als 80 Staaten Schutz vor der 
faschistischen Diktatur Nazideutschlands. 
Dazu kamen nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges rund 14 Millionen Flüchtlinge aus den ehe-
maligen „Ostgebieten“ und mehrere Millionen 
„Displaced Persons“, die in Deutschland Schutz 
suchten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
im Nationalsozialismus und dem Zweiten Welt-
krieg räumte 1948/49 der parlamentarische 
Rat jedem Menschen, der vor politischer Ver-
folgung nach Deutschland floh, ein Recht auf 
Asyl ein. Das Recht auf politisches Asyl wurde 
im Artikel 16 des Grundgesetzes festgeschrie-
ben.

In den 1970er Jahren beantragte erstmals 
eine größere Zahl an Geflüchteten, vor allem 
aus Asien und Afrika, Asyl in Deutschland. 
Es kam das erste Mal seit der Einführung des 
Grundrechtes auf Asyl zu Engpässen bei der 
Aufnahmekapazität in den Aufnahmestellen 
für Geflüchtete.

Im Zuge dessen kamen die ersten Bestrebun-
gen auf, dass Asylrecht zu beschränken. Da das 
Grundrecht nur mit einer zweidrittel Mehrheit 
geändert werden kann, beschränkten sich die 
Restriktionen vorerst auf das Asylverfahren an 
sich. So wurde versucht, dass Asylverfahren zu 
beschleunigen, den Grenzübertritt in die BRD 
zu erschweren, die Kriterien für das Recht auf 
Asyl zu verschärfen, abgelehnte Geflüchtete 
schneller abzuschieben und die Lebensumstän-
de dieser zu verschlechtern. Ziel der Maßnah-
men war es, eine abschreckende Wirkung auf 
potenzielle Menschen, welche gezwungen sind 
ihre Herkunftsländer zu verlassen, zu erwir-
ken. Ende der 1970er Jahre wurden die neuen 
restriktiven Verwaltungsvorschriften vom Bun-
desinnenministerium erlassen. Zwischen 1978 
und 1980 wuchs dabei die Zahl der Asylanträge 
von 33 136 auf 107 818 an.

Als Nächstes wurde 1980 die Rechtswege-
garantie mit dem sogenannten „Beschleuni-
gungsgesetz“ aufgehoben. Dies hatte zur Folge, 
dass die Entscheidungsgewalt über Asylanträge 
den einzelnen Beamten des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) übertragen 
und die Widerspruchsmöglichkeiten beseitigt 
wurden.

1982 wurde dann das Asylverfahrensge-
setz eingeführt, welches Gerichtsverfahren 
beschleunigte und die Regelunterbringung in 
sogennanten „Gemeinschaftsunterkünften“, 
sowie die „Residenzpflicht“ einführte.

Ebenso wurde die medizinische Versorgung 
stark eingeschränkt. Geflüchtete hatten nun-
mehr keinen Rechtsanspruch auf ärztliche 
Behandlung oder Operationen. Ab 1986 galt 
für Geflüchtete dann ein fünfjähriges Ar-
beitsverbot. Zudem wurden die Regelungen 
für die Unterbringung in sogenannten „Ge-
meinschaftsunterkünften“ verschärft und die 
Anerkennung von Asylanträgen, die sich auf 
Notsituationen oder kriegerische Auseinander-
setzungen beriefen, ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Zudem wurden sogenannte „Visasperren“ 
eingerichtet, um zu verhindern, das Geflüch-
tete mit dem Flugzeug nach Deutschland ein-
reisen konnten. 1987 wurde dann das Asylver-
fahrensgesetz völlig neu gefasst. Nun wurde z. 
B. die Androhung von Folter in dem jeweiligen 
Herkunftsländern der Menschen nicht mehr als 
Grund für die Anerkennung eines Asylantrags 
gewertet. Somit sank die Anerkennungsquote 
stark ab.

1990 erzwang das Bundesverwaltungsgericht 
allerdings, dass Folter wieder als Asylgrund 
zählt.

Der Höhepunkt der Beschneidung der Rech-
te von Geflüchteten bildete die Änderung des 
Grundgesetzes im Mai 1993. Zeitgleich mit den 
Pogromen in Rostock-Lichtenhagen und ander-
norts verabschiedeten CDU, CSU, FDP und SPD 
mit 521 gegen 132 Stimmen den sogenann-
ten „Asylkompromiss“. Dem allgegenwärtigen 
Alltagsrassismus, der sich in den Jahren nach 
dem Ende der DDR mit dem deutsch-nationalen 
Wiedervereinigungstaumel ausgebreitet hatte, 
wurde damit eine gesetzliche Legitimation zu-
gesprochen.

Die Konsequenzen des sogenannten „Asyl-
kompromiss“ waren für die Betroffenen weit-
reichend. So wurde ab 1993 ein Großteil der 
Geflüchteten vom Asylverfahren ausgeschlos-
sen. Es gab zwar nach wie vor den Grundsatz, 
dass „politisch Verfolgte Asylrecht genießen“, 
anderseits wurden massive Einschränkungen 
eingeführt. Auch fanden 1993 Einschnitte im 
Asylbewerberleistungsgesetz statt. Es wurde 
eingeführt, dass Geflüchteten nur noch 80% 
von den Sozialleistungen zustehen, welche 
deutsche Leistungsempfänger beziehen. Sie 
erhielten außerdem erst dann einen Arbeits-
platz, wenn dieser nicht von einem deutschen 
oder einem Unionsbürger besetzt werden kann. 
Zeitgleich setzte eine Angleichung der Flücht-
lingspolitik in den einzelnen EU-Staaten ein. 
Mit dem Abkommen von Schengen und weite-

ren Verträgen auf EU-Ebene wurde die Grund-
lage für das gesamteuropäische Grenz- und 
Migrationsregime geschaffen, das sich insbe-
sondere durch eine massive Abschottung nach 
Außen, einer Ausweitung von Kontrolle und 
Überwachung und der stetigen Vorverlagerung 
der Außengrenzen profiliert. Eine der EU-Re-
gelungen ist die sogenannte „Drittstaatenrege-
lung“, die 1997 mit dem Abkommen von Dublin 
(Dublin I) in Kraft getreten ist. Diese besagt, 
dass Geflüchtete, die aus „sicheren“ Drittstaa-
ten kommen, sich nicht auf das Grundrecht auf 
Asyl berufen können. Gleichzeitig wurden alle 
umliegenden Länder rund um Deutschland als 
„sichere“ Drittstaaten benannt. Somit können 
Menschen, welche Deutschland auf dem Land-
weg erreichen in die umliegenden Staaten zu-
rückgeschoben werden, wo sie ihren Asylantrag 
stellen müssen. Wer auf dem Luftweg Deutsch-
land erreicht, kann seitdem auf den Flughä-
fen festgehalten, und dort für sogenannte 
„verkürzte Verfahren“ untergebracht werden. 
Die Einführung des sogenannten „Dublin II“ 
Gesetzes 2003 legte fest, dass grundsätzlich 
das Land für den Asylantrag zuständig ist, 
welches Geflüchtete in der EU zuerst betreten 
(“Verursacherprinzip”). Aktuell wird die Dublin 
III-Reglung angewandt.

Im Juni 2013 hat das Europäische Parlament 
neue Vorschriften für ein gemeinsames europä-
isches Asylsystem herausgegeben.

Seit 2013 kommt es in Deutschland wie-
der zu massiven rassistischen Protesten und 
Übergriffen auf Unterkünfte, in den Geflüch-
tete leben. Im Frühjahr 2015 steht nun die 
Einführung neuer Verschärfungen des Rechts 
auf Asyl und Einschränkungen für schutzsu-
chende Menschen bevor. Das aktuelle Szenario 
lässt durchaus Paraellen zur Situation 1993 er-
kennen. Einmal mehr stellt sich die Frage, in 
welcher Wechselwirkung alltäglicher und par-
lamentarisch legitimierter Rassismus sich ge-
genseitig beeinflussen und miteinander wirk-
mächtig werden.

Die schon weitgehende Entrechtung der 
Geflüchteten soll mit den anstehenden Ein-
schränkungen weiter vorangetrieben werden. 
Ausgrenzung, Abschottung und Abschiebung 
haben in Deutschland eine lange Tradition, 
welche sich fortsetzen wird bis das Recht auf 
Asyl so eingeschränkt ist, dass es faktisch 
nicht mehr existiert. Es braucht Widerstand 
und Protest um diese Tradition zu brechen und 
grenzenlose Solidarität aufzubauen.

Es gilt damals wie heute: Alle Menschen soll-
ten das Recht haben zu leben, wo auch immer 
sie wollen.

Die Forderung muss deshalb lauten:Für ein 
universelles Bleiberecht, gegen Asylgesetze, 
welche auf Abschottung und Ausgrenzung auf-
bauen und in denen Stück für Stück die Rechte 
der Menschen beschnitten werden.

Beteiligt euch aktiv an der Kampagne gegen 
die Einführung des neuen Asylgesetzes!

Das deutsche Asylgesetz 
Eine Geschichte der Ablehnung und Ausgrenzung
MÄRZ 2015, ANTIRASSISTISCHES NETZWERK SACHSEN-ANHALT



Stand 03/2015			   READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“� 33 



34 
	 READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“  � Stand 03/2015



Stand 03/2015			   READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“� 35 



36 
	 READER ZUM „GESETZ ZUR NEUBESTIMMUNG DES BLEIBERECHTS UND DER AUFENTHALTSBEENDIGUNG“  � Stand 03/2015

1
V.i.S.d.P.: Initiativausschuss für M

igrationspolitik in R
heinland-Pfalz, Albert-Schw

eitzer-Str. 113-115, 55128 M
ainz 

m
igration@

zgv.info | w
w

w
.ini-m

igration.de

»D
ie Völker Europas sind entschlossen, auf der G

rund-
lage gem

einsam
er W

erte eine friedliche Zukunft zu
teilen, indem

 sie sich zu einer im
m

er engeren U
nion

verbinden. In dem
 Bew

usstsein ihres geistig-religiö-
sen und sittlichen Erbes gründet sich die U

nion auf
die unteilbaren und universellen W

erte der W
ürde

des M
enschen, der Freiheit, der G

leichheit und der
 Solidarität. Sie beruht auf den G

rundsätzen der D
e-

m
okratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die

Person in den M
ittelpunkt ihres H

andelns, indem
 sie

die U
nionsbürgerschaft und einen Raum

 der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts begründet.« 
(A

us der Präam
bel der ›Charta der G

rundrechte der Europäischen 

U
nion› aus dem

 Jahr 2000)

■
D

ie beiden Erw
eiterungsrunden der Europäischen

U
nion um

 insgesam
t 12 Staaten M

ittel- und O
steu-

ropas in den Jahren 2004 und 2007 w
aren das Ergebnis

historischer Reform
prozesse in diesen Ländern. D

och
statt die neuen M

itgliedstaaten als A
usdruck für die

Strahlkraft der M
enschenrechte zu begreifen, denen sich

die Europäische U
nion – u.a. in der G

rundrechtecharta –
verschrieben hat, entbrannte schnell eine an ökonom

i-
schen N

ützlichkeitserw
ägungen orientierte A

useinander-
setzung um

 die Freizügigkeitsrechte der neuen U
nions-

bürger_innen.

So löste der Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, M
alta,

Polen, der Slow
akei, Slow

enien, Tschechien, U
ngarn und

 Zypern im
 Jahr 2004 in D

eutschland die Befürchtung aus,
die Freizügigkeitsrechte für die neuen Bürger_innen der
Europäischen U

nion bedrohten den heim
ischen A

rbeits-
m

arkt und seien der Startschuss für eine Einw
anderung

in die hiesigen Sozialsystem
e. H

eute w
issen w

ir: das
 G

egenteil w
ar der Fall. D

eutschland hat von der Erw
eite-

rungsrunde 2004 w
irtschaftlich stark profitiert! 

»D
eutschland profitiert von der Freizügigkeit in der

Europäischen U
nion. D

ie M
enschen, die w

andern,
sind in der Regel jung, m

otiviert und qualifiziert. Für
ein dem

ografisch alterndes Land in der M
itte Europas

ist das ein unschätzbarer Vorteil.« 
(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und M

igra -

tion (SVR) [H
rsg.]: Erfolgsfall Europa? Folgen und  H

erausforderungen

der EU
-Freizügigkeit für D

eutschland –
Jahresgutachten 2013 m

it M
i-

grationsbarom
eter. S. 17)

D
och die Bedrohungsängste halten sich bis heute hart-

näckig. A
uch nach dem

 EU
-Beitritt Bulgariens und Rum

ä-
niens im

 Jahr 2007 ist in den M
edien und in der öffentli-

chen D
ebatte das Schreckgespenst einer »A

rm
utsm

igra -
tion in die deutschen Sozialsystem

e« stets präsent. Ihren
vorläufigen H

öhepunkt fand diese Verzerrung unm
ittel-

bar vor der H
erstellung der vollkom

m
enen Personenfrei-

zügigkeit für Staatsangehörige Bulgariens und Rum
ä-

niens am
 1. Januar 2014. D

abei hat die pauschale M
ar -

kierung der Einw
anderer_innen aus beiden Ländern als

»Rom
a« dem

 Erstarken antiziganistischer Einstellungen
in der Bevölkerung Vorschub geleistet. 

D
ie m

it der Personenfreizügigkeit für Bulgar_innen und
Rum

än_innen verbundenen Ä
ngste und Befürchtungen

sind unbegründet. D
as geht aus einer Vielzahl von aktu-

ellen Studien, Statistiken und A
nalysen hervor.

D
er M

ythos 
der »A

rm
utsm

igration«
Fakten zur Freizügigkeit aus Bulgarien und Rum

änien

D
iesen unbegründeten Ä

ngsten und Befürchtungen
nicht entgegenzutreten, ist gefährlich. D

enn rechtsextre-
m

e und rechtspopulistische Parteien und Bew
egungen

instrum
entalisieren und m

issbrauchen sie, um
 für dem

o-
kratiefeindliche Zw

ecke zu m
obilisieren und W

ählerstim
-

m
en zu gew

innen. D
eshalb w

ollen w
ir Fakten an die Stel-

le von Vorurteilen setzen und sachlich über die Chancen
und H

erausforderungen inform
ieren, die m

it der Freizü-
gigkeit aus Bulgarien und Rum

änien verbunden sind.

Fakten statt V
orurteile

■
 Vorurteil:

D
eutschland ist das H

auptzielland für Ein -
w

andernde aus Bulgarien und Rum
änien!

Rund drei M
illionen M

enschen sind in den letzten zehn
Jahren aus Bulgarien und Rum

änien ausgew
andert. D

a-
von lebten zum

 31. D
ezem

ber 2013 nach A
ngaben des

Statistischen Bundesam
tes nur 146.828 Bulgar_innen

und 267.389 Rum
än_innen in D

eutschland. D
em

gegen-
über haben in Spanien, Italien und der Türkei etw
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illionen Staatsbürger_innen beider Länder einen
neuen Lebensm

ittelpunkt gefunden. In den ersten vier
M
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ngaben des Bun-
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igration und Flüchtlinge ca. 40.000 M
en-

schen aus Bulgarien und Rum
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äh-
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t für M
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onitoring. O

nline unter w
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.bam

f.de). D
ie Expert_innen

des  Instituts für A
rbeitsm

arkt- und Berufsforschung (IA
B)

gehen davon aus, dass der Bevölkerungszuw
achs aus

beiden Ländern im
 diesem

 Jahr rund 130.000 Personen
betragen w

ird. (Institut für A
rbeitsm

arkt- und Berufsforschung – IA
B

[H
rsg.]: Zuw

anderungsm
onitor Bulgarien und Rum

änien – Juni 2014) 

A
uch w

enn die Verschlechterung der ökonom
ischen

Rahm
enbedingungen und A

rbeitsm
arktperspektiven in

den südeuropäischen Krisenländern der Europäischen
U

nion die Bundesrepublik in der letzten Zeit m
ehr in 

das Zentrum
 der W

anderungsbew
egungen von M

i-
grant_innen aus Bulgarien und Rum

änien gerückt hat,
steht D

eutschland im
 europäischen Vergleich lediglich

auf Platz vier ihrer Zielländer.

N
ach einer Studie der O

rganisation für w
irtschaftliche

Zusam
m

enarbeit und Entw
icklung (O

ECD
) von 2014 

(EM
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 PA
PERS N

° 155: M
igration as

an adjustm
ent m

echanism
 in the crisis? A

 com
parison of Europe and the

U
nited States)kam

en nur 11 Prozent der M
igrant_innen, die

seit dem
 EU

-Beitritt 2007 aus Bulgarien und Rum
änien in

andere EU
- Länder gereist sind, nach D

eutschland.

Q
uelle:http://m

ediendienst-integration.de/dossier/arm
utsm

igration.htm
l

■
 Fakt ist: 

D
ie Bundesrepublik D

eutschland ist nicht das
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auptzielland der EU
-Binnenm

igration bulgari-
scher und rum

änischer Staatsangehöriger. 
N

ur etw
a 11 Prozent der seit dem

 EU
-Beitritt 2007 

aus Bulgarien und Rum
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anderten 
Per sonen sind in die Bundesrepublik eingew

andert.  

■
 Vorurteil:

D
as deutsche Sozialsystem

 zieht Einw
anderung

aus Bulgarien und Rum
änien an!

W
eder Spanien noch Italien, also die bislang bevorzugten

Zielländer der Einw
anderung aus Bulgarien und Rum

ä-
nien, haben ein ähnlich gut entw

ickeltes Sozialsystem
w

ie die Bundesrepublik. Entscheidend für die W
ahl des

Ziellandes sind neben der A
rbeitsm

arktperspektive dem
-

zufolge nicht zuerst die Q
ualität des staatlichen Sozial-

system
s, sondern insbesondere die Sprache (Spanien

und Italien für rum
änische Staatsangehörige, die Türkei

für bulgarische Staatsangehörige) und das Vorhanden-
sein einer herkunftslandorientierten Infrastruktur, die von
vorhergehenden M

igrant_innengenerationen entw
ickelt

w
urde. Bereits vorhandene etablierte »landsm

annschaft-
liche« Com

m
unities sind auch ein w

ichtiger G
rund da-

für, w
arum

 sich die Einw
anderung aus Rum

änien und
Bulgarien gegenw

ärtig auf einzelne urbane Zentren in
D

eutschland konzentriert.
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5 heit bis w
eit in die M

itte der Bevölkerung. D
abei gibt es

keinerlei statistische oder sonstige Faktenlage, die diese
Ethnisierung der M

igrationsprozesse aus Bulgarien und
Rum

änien begründen könnte. D
enn die W

anderungssta-
tistik in D

eutschland w
ie auch in anderen EU

-Staaten un-
terscheidet nicht nach ethnischen G

ruppen. Zum
 A

nteil
der Rom

a an den Einw
andernden aus Bulgarien und

 Rum
änien nach D

eutschland oder in andere EU
-Staaten

können deshalb keine belastbaren und verbindlichen
A

ussagen getroffen w
erden. 

N
ach den Erkenntnissen des Instituts für A

rbeitsm
arkt-

und Berufsforschung (IA
B) gibt es darüber hinaus keine

sonstigen m
ittelbar aussagekräftigen sozio-ökonom

i-

schen D
aten der M

igrant_innen aus Bulgarien und Rum
ä-

nien, die Rückschlüsse auf den A
nteil von Rom

a zulassen
w

ürden. (Institut für A
rbeitsm

arkt- und Berufsforschung – IA
B [H

rsg.]:

Zuw
anderung aus Bulgarien und Rum

änien vor der A
rbeitnehm

erfreizü-

gigkeit. D
ezem

ber 2013)

■
 Fakt ist: 

D
ie Einw

anderung aus Rum
änien und Bulgarien ist

keine »Rom
a-Einw

anderung“. H
inw

eise darauf, dass
der A

nteil von Rom
a an den M

igrant_innen aus Bul-
garien und Rum

änien sich von ihrem
 Bevölkerungs-

anteil in den beiden H
erkunftsländern signifikant

unterscheidet, gibt es nicht.

D
ie genannten Fakten können in der A

useinanderset-
zung um

 die Einw
anderung aus Rum

änien und Bulgarien
der Versachlichung und Entschärfung der D

ebatte die-
nen. D

ies eröffnet die M
öglichkeit, die tatsächlich aufge-

tretenen Problem
e gezielt und differenziert anzugehen,

ohne zu verallgem
einern oder das Problem

 zu einem
 des

europäischen Freizügigkeitsrechts zu m
achen.  

D
ie Situation von zahlreichen Eingew

anderten aus Ru-
m

änien und Bulgarien ist tatsächlich prekär und besorg-
niserregend. D

ie m
eisten von den Betroffenen leben in

den Städten Berlin, D
ortm

und, D
uisburg, Frankfurt, H

am
-

burg, M
annheim

 und M
ünchen, oft als Tagelöhner auf

dem
 »A

rbeiterstrich« oder als Prostituierte. W
ohnungslo-

sigkeit oder das Leben in überbelegten und/oder ab-
bruchreifen W

ohnungen und fehlende A
bsicherung ge-

gen Krankheit sind häufige Begleiterscheinungen. D
ie

nicht eindeutige Rechtslage und U
nsicherheiten in den

zuständigen Einrichtungen führen oftm
als dazu, dass 

die Betroffenen ohne öffentliche Leistungen und U
nter-

stützung zurückbleiben. W
enn A

nsprüche auf öffentliche
Leistungen vorliegen, w

erden diese aus U
nkenntnis häu-

fig nicht realisiert.

D
ie Problem

e konzentrieren sich in einigen strukturschw
achen Kom

m
unen:

–
H

ohe A
rbeitslosigkeit:D

ie A
rbeitslosenquoten der Bulgar_innen und Rum

än_innen beliefen sich 
im

 A
pril 2014 in D

uisburg auf 33,0 Prozent, in D
ortm

und auf 28,7 Prozent und in Berlin auf 23,6 Prozent 
(Institut für  A

rbeitsm
arkt- und Berufsforschung – IA

B [H
rsg.]: Zuw

anderungsm
onitor Bulgarien und Rum

änien – Juni 2014) 

–
H

oher SG
B

-II-Leistungsbezug:Von Januar bis M
ärz 2014 ist die Zahl der SG

B-II-Leistunsbezieher_innen 
aus Bulgarien und Rum

änien in D
ortm

und um
 36,3 Prozent, in D

uisburg um
 33,1 Prozent und in Berlin um

 
12,3 Prozent angestiegen. (Institut für A

rbeitsm
arkt- und Berufsforschung – IA

B [H
rsg.]: Zuw

anderungsm
onitor Bulgarien und

 Rum
änien – Juni 2014)

–
H

oher A
nteil der w

eder Erw
erbstätigen noch SG

B
-II-Leistungsbezieher_innen:»D

er A
nteil dieser

 G
ruppe dürfte in D

uisburg, D
ortm

und und Berlin bei 60 bis 75 Prozent liegen. D
ie sozialen und ökonom

ischen
Problem

e, die m
it dem

 Begriff der ‚A
rm

utszuw
anderung‘ verbunden sind, konzentrieren sich vor allem

 in 
dieser G

ruppe. (IA
B: Zuw

anderung aus Bulgarien und Rum
änien vor der A

rbeitnehm
erfreizügigkeit. D

ezem
ber 2013) 

V.i.S.d.P.: Initiativausschuss für M
igrationspolitik in R

heinland-Pfalz, Albert-Schw
eitzer-Str. 113-115, 55128 M

ainz 
m

igration@
zgv.info | w

w
w

.ini-m
igration.de

H
erausforderungen sachlich diskutieren 

und angehen

Q
uellen und w

eitere Inform
ationen

■
Bundesam

t für M
igration und Flüchtlinge: M

onatliches Freizügigkeits-M
onitoring. O

nline unter w
w

w
.bam

f.de.

■
D

eutscher Caritasverband e.V. –
Referat M

igration und Integration: Position des D
eutschen Caritasverbandes 

insbesondere zur Zuw
anderung aus Bulgarien und Rum

änien. Septem
ber 2013.

■
End, M

arkus: A
ntiziganism

us in der deutschen Ö
ffentlichkeit –

Strategien und M
echanism

en m
edialer Kom

m
uni-

kation. Studie für das D
okum

entations- und Kulturzentrum
 D

eutscher Sinti und Rom
a. H

eidelberg 2014.

■
H

altung der Bundesregierung zum
 U

m
gang m

it EU
-Bürgerinnen und EU

-Bürgern aus Rum
änien und Bulgarien.

A
ntw

ort der Bundesregierung vom
 26. A

pril 2013 auf die Kleine A
nfrage der A

bgeordneten U
lla Jelpke, H

erbert
Behrens, Sevim

 D
agdelen, w

eiterer A
bgeordneter und der Fraktion D

IE LIN
KE (Bundestags-D

rucksache 17/13322).

■
Institut der D

eutschen W
irtschaft [H

rsg.]: 12 gute G
ründe für Zuw

anderung (= IW
 policy paper 2/2014). Verfasser:

D
r. W

ido G
eis und Felicitas Kem

eny. Köln 2014.

■
Institut für A

rbeitsm
arkt- und Berufsforschung – IA

B (H
rsg.): Zuw

anderung aus Bulgarien und Rum
änien vor 

der A
rbeitnehm

erfreizügigkeit. Verfasser: Prof. D
r. H

erbert Brücker, A
ndreas H

auptm
ann und Ehsan Vallizadeh.

D
ezem

ber 2013.

H
ieraus allerdings ein Bedrohungsszenario abzuleiten,

geht an der Sache vorbei. Vielm
ehr m

uss im
m

er w
ieder

deutlich gem
acht w

erden:

■
D

eutschland profitiert insgesam
t volksw

irtschaftlich
von der Freizügigkeit in der Europäischen U

nion!

■
D

ie sichtbare A
rm

ut in einigen deutschen Kom
m

u-
nen ist A

usdruck und Folge der ökonom
ischen und

sozialen U
ngleichheiten innerhalb der Europäischen

U
nion! 

■
G

rund- und M
enschenrechte dürfen in der Europäi-

schen U
nion nicht von ökonom

ischen N
ützlichkeits-

erw
ägungen abhängig gem

acht w
erden!

■
Bei M

igrant_innen in prekären Lebenssituationen
handelt es sich nicht um

 Täter, sondern um
 O

pfer
dieser U

ngleichheiten!

G
leichzeitig m

üssen –
w

ie auch der Zw
ischenbericht der

Staatssekretärsrunde zu »Rechtsfragen und H
erausforde-

rungen bei der Inanspruchnahm
e der sozialen Sicherungs-

system
e durch A

ngehörige der EU
-M

itgliedstaaten« vom
M

ärz 2014 em
pfiehlt –

die m
it der Freizügigkeit und den

ökonom
ischen und sozialen U

ngleichheiten verbunde-
nen H

erausforderungen ernst genom
m

en und angegan-

gen w
erden. H

ierzu m
üssen die betroffenen Kom

m
unen,

die Länder, der Bund und die Europäische Kom
m

ission
zusam

m
enw

irken und gem
einsam

 m
it der Zivilgesell-

schaft schnellstm
öglich ein H

andlungskonzept erarbei-
ten und um

setzen, m
it dem

 u.a. 

■
die Beratungs- und Betreuungspotentiale vor O

rt
qualifiziert und ausgew

eitet,

■
der Zugang zu Bildung und G

esundheitsfürsorge
 sow

ie eine m
enschenw

ürdige U
nterbringung ge-

w
ährleistet,

■
berufsbezogene Integrationsm

aßnahm
en erm

ög-
licht,

■
die Verm

ittlungsbem
ühungen für gering Q

ualifizier-
te intensiviert sow

ie

■
am

 G
em

einw
esen orientierte Projekte und M

aßnah-
m

en um
fassend gefördert w

erden.

D
er m

it der U
m

setzung eines solchen H
andlungskon-

zepts verbundene A
ufw

and kann von den betroffe-
nen Kom

m
unen nicht alleine bew

ältigt w
erden. Es be-

darf vielm
ehr einer U

nterstützung durch Land, Bund und
 Europäische U

nion.

6
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igrationspolitik in R
heinland-Pfalz, Albert-Schw
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m
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w

w
.ini-m

igration.de
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EIN
STIEgE fIN

dEN
 | LU

XEM
BU

Rg 3/2014     111

biom
etrische Entry-Exit-System

 intensivieren 
den herrschaftlichen Zugriff auf die subalterne 
M

obilität. Seit den frühen 1980er Jahren 
w

ehren sich m
igrantische Bew

egungen und 
linke A

ktivistInnen gegen solche Politiken. 
M

it Slogans w
ie ›Kein M

ensch ist illegal‹ und 
›n

o Border! n
o n

ation!‹ haben sie die Idee 
globaler Bew

egungsfreiheit auf die A
genda 

sozialer Bew
egungen gesetzt. Sie beschreiben 

die Idee, dass sich alle M
enschen frei auf der 

Erde bew
egen können, dass sie leben und sich 

niederlassen können, w
o sie m

öchten, und 
dabei gleiche Rechte genießen, ungeachtet 
ihrer ›n

ationalität‹, ihrer ›Staatsbürgerschaft‹ 
oder anderer K

riterien. Selbstorganisierte 
sans-papiers und refugees sow

ie die n
oBorder-

Bew
egung haben globale Bew

egungsfreiheit 
als ein gegenhegem

oniales Projekt konstitu-
iert, als ein politisches Vorhaben, das die ›tiefe 
H

egem
onie von G

renzen‹ radikal infrage stellt. 
D

ieses Projekt w
ird vielfach kritisiert. 

G
lobale Bew

egungsfreiheit löse keine Prob-
lem

e, sagen m
anche. Zw

ar m
üsste niem

and 
m

ehr im
 M

ittelm
eer ertrinken aber w

orum
 es 

doch eigentlich gehe, sei die M
öglichkeit, nicht 

w
eggehen zu m

üssen. »It m
ust be a viable 

option to stay in one’s country«, so die Europä-
ische U

nion. »Vom
 Recht zu gehen – und zu 

bleiben« spricht deshalb m
edico international. 

D
ie Forderung nach offenen G

renzen scheint 
schlim

m
stenfalls eine m

oralistische Position 
zu sein, die jene politökonom

ischen Struktur-
dynam

iken aus den Augen verliert und ver-
ew

igt, die M
igration aus dem

 globalen Süden 
und C

hauvinism
us im

 globalen n
orden ständig 

neu hervorbringen. Ein erster Schritt, um
 in 

diesem
 D

ickicht der W
idersprüche K

larheit zu 
gew

innen, ist A
nalyse.

AN
ALySE: TIEfE h

EgEM
O

N
IE d

ER gREN
zE

M
igrationskontrollen sind ein grundlegendes 

und nicht beliebig aufhebbares Strukturm
erk-

m
al bürgerlich-kapitalistischer Staaten (vgl. 

G
eorgi 2013). D

ie Europäisierung (und Interna-
tionalisierung) eines ›M

igrationsm
anagem

ents‹ 
definiert dessen historisch jüngste Phase. Seine 
ständige U

m
gestaltung w

ird zentral durch zw
ei 

Konflikte vorangetrieben. 
D

er erste besteht zw
ischen verschiedenen 

Fraktionen der ›W
eltarbeiterklasse‹. Auf der 

einen Seite steht eine subalterne M
obilität: 

M
enschen aus peripheren Räum

en versuchen, 
durch M

igration (in die nächste Stadt, in 

regionale M
etropolen oder in den globalen 

n
orden) Schutz, A

rbeit und ein besseres Leben 
zu finden. Zu einem

 w
esentlichen Teil ist diese 

M
obilität eine eigensinnige Reaktion auf die 

dram
atischen Folgen neoliberaler G

lobalisie-
rung, der jüngsten kapitalistischen Expansions-
phase. Auf der anderen Seite reagieren große 
Teile der Bevölkerungen des globalen n

ordens 
restriktiv auf diese M

obilität. A
ngesichts 

von Sozialabbau und w
achsender Prekarität 

versuchen sie, in einer rassistisch geprägten 
D

ynam
ik die Privilegien ihrer ›im

perialen 
Lebensw

eise‹ und den M
ehrw

ert ihrer ›natio-
nal-sozialen‹ Bürgerrechte auch durch repressiv 
ausgebaute M

igrationskontrollen abzusichern. 

fABIAN
 gEORgI ist Politolog

e, forscht zu M
ig

ration­
reg

im
en und

 ist w
issenschaftlicher M

itarb
eiter an 

d
er U

niversität M
arb

urg
. E

r ist aktiv im
 N

etzw
erk 

für kritische M
ig

rations­ und
 G

renzreg
im

eforschung
 

und
 G

ründ
ung

sm
itg

lied
 von reflect! A

ssoziation für 
politische B

ild
ung und

 G
esellschaftsforschung.
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D
er zw

eite Konflikt ist eine ›arbeitskraftpoliti-
sche‹ Auseinandersetzung. H

ier geht es darum
, 

w
ie die EU

-Staaten die für den kapitalistischen 
(Re-)Produktionsprozess nötigen A

rbeitskräfte 
m

obilisieren. W
ie frühere A

rbeitskraftstrate-
gien zielt das heutige ›M

igrationsm
anagem

ent‹ 
darauf, die M

obilität der W
eltarbeiterklasse zu 

regulieren und sie abgestuft zu entrechten, 
dieses M

al durch ihre ›M
igrantisierung‹ als 

Effekt von Ausländerrecht und rassistischen 
D

iskursen. 
W

as staats- und kapitalnahe ExpertInnen 
heute fordern, ist nichts anderes als ein 
System

 ›globaler Apartheid‹: D
ie überw

ie-
gende M

ehrheit subalterner Bevölkerungen 
soll in ihren ›H

om
elands‹ räum

lich fixiert 
w

erden, w
ährend die M

obilität nützlicher 
G

ruppen durch Pässe, V
isa und G

renzen 
selektiv inw

ertgesetzt, also profitabel gem
acht 

w
ird. D

er gew
ollte Effekt ist, dass die m

eisten 
M

enschen im
 globalen Süden unm

enschlichen 
Lebensbedingungen nur schw

er entkom
m

en 
können. ›M

igrationsm
anagem

ent‹ zielt darauf 
zu verhindern, dass scheiternde und ungleiche 
A

kkum
ulation und dam

it verbundene soziale 
K

risen und K
riege aus peripheren Räum

en in 
den globalen n

orden ›überschw
appen‹. Erst 

eine solch selektive Blockade erm
öglicht es 

den Eliten und Bevölkerungen im
 n

orden, 
ihre ›im

periale Lebensw
eise‹ zu genießen, die 

notw
endigerw

eise darauf beruht, deren sozi-
ale, ökologische und ökonom

ische Kosten zu 
externalisieren und die so im

 globalen Süden 
erzeugten Lebensbedingungen zu ignorieren. 
Aus diesem

 Zusam
m

enhang speist sich die 
›tiefe H

egem
onie von G

renzen‹. M
igrations-

kontrollen sind Teil des Staatsfetischs. W
ie der 

Staat insgesam
t erscheinen sie dem

 A
lltagsbe-

w
usstsein der M

enschen im
 globalen n

orden 
als selbstverständliche und unhintergehbare 
Voraussetzung der eigenen Existenz. 

M
igrationskontrollen haben also den 

Effekt, periphere B
evölkerungen zu ent-

m
achten, ihre Stellung in den nationalen und 

internationalen K
räfteverhältnissen m

assiv 
zu schw

ächen – und so ihren subalternen 
Status zu verew

igen. G
elänge es, ein Recht 

auf globale B
ew

egungsfreiheit durchzusetzen, 
w

ürde sich die M
achtstellung der subalternen 

Fraktionen der W
eltarbeiterklasse dram

atisch 
verbessern. G

lobale B
ew

egungsfreiheit ist 
deshalb nicht nur ethisch geboten, sondern 
strategisch notw

endig, um
 globale K

räftever-
hältnisse im

 em
anzipatorischen Sinne zu ver-

schieben. D
ies w

iederum
 ist eine B

edingung 
dafür, die U

rsachen kapitalistischer K
risen 

und K
riege endlich aufzuheben.

REch
TfERTIgU

N
g: ES gEh

T U
M

  
ABO

LITIO
N

ISM
U

S
Auf B

asis einer solch grundlegenden A
nalyse 

ist es schw
ierig, eine linke M

igrationspolitik 
zu entw

erfen. D
as Projekt globaler B

ew
e-

gungsfreiheit knüpft an frühere K
äm

pfe an, 
die auf die vollständige ›Abschaffung‹ grund-
legender U

nrechtssystem
e zielten. W

enn 
alle M

enschen frei und gleich an W
ürde und 

an Rechten geboren sind, dann m
üssen alle 

Privilegien, die auf zufälligen oder ethisch ir-
relevanten Eigenschaften basieren, abgeschafft 
w

erden. D
ie großen Em

anzipationskäm
pfe 

gegen Feudalism
us und Sklaverei w

urden auf 
dieser G

rundlage geführt, ähnlich die K
äm

pfe 
gegen K

astensystem
e, patriarchale U

nterdrü-
ckung, rassistische Entrechtungen und die 
heteronorm

ative D
iskrim

inierung von LG
BTI. 
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sie im
 M

ilieu des linksliberal-alternativen 
H

egem
onieprojekts zu verankern (n

G
O

s, 
linke Parteien, soziale B

ew
egungen, kritische 

W
issenschaft). W

ie beschrieben (Projekt I), 
bedarf es dazu einer intensiven Reflexion der 
W

idersprüche linker M
igrationspolitik und 

eines offensiven D
iskurses.

In einem
 zw

eiten Schritt m
üssten 

G
ew

erkschaften, Sozialverbände und deren 
soziale B

asen eingebunden w
erden. Sie sind 

zentrale ProtagonistInnen national-sozialer 
H

egem
onieprojekte. G

roße Teile dieser A
kteu-

re lehnen eine liberalere M
igrationspolitik ab 

und fürchten verschärfte Konkurrenz um
 Löh-

ne, A
rbeitsplätze und Sozialleistungen. Teils 

ist ihre Furcht das Resultat rechter Propagan-
da. D

agegen m
uss die Linke erklären, w

ie res-
triktive M

igrationspolitik die Entrechtung aller 
A

rbeiterInnen vorantreibt. D
och ihre Skepsis 

hat einen rationalen Kern. ›Einheim
ische‹ A

r-
beiterInnen w

erden durch den ausgrenzenden 
C

harakter der europäischen W
ohlfahrtsstaaten 

real privilegiert. Eine Einbindung dieser 
K

räfte könnte dennoch gelingen, w
ürde linke 

M
igrationspolitik deren national-soziale Logik 

durchbrechen. Sie m
üsste gleiche soziale 

Rechte für alle ausbauen und die Einhaltung 
von Lohnbestim

m
ungen und A

rbeitsstandards 
radikal durchsetzen (Projekt V). D

as Problem
 

verschärfter Konkurrenz unter den Lohnab-
hängigen w

äre dam
it nicht aufgehoben, aber 

relativiert.
In einem

 dritten Schritt m
üssten  A

kteure 
des neoliberalen H

egem
onieprojekts (U

nter-
nehm

en, A
rbeitgeberverbände) dazu gebracht 

w
erden, eine radikalreform

istische M
igrati-

onspolitik nicht zu torpedieren. D
ie C

hancen 
dafür stehen so schlecht nicht. K

apitalakteure 

fordern ständig eine Liberalisierung des 
Einw

anderungsregim
es. Eine radikalrefor-

m
istische M

igrationspolitik w
ürde jedoch die 

Entrechtung m
igrantischer Lohnabhängiger 

abschaffen und arbeitsrechtliche n
orm

en ra-
dikal durchsetzen. D

as w
ürde den W

iderstand 
neoliberaler A

kteure provozieren. D
eshalb 

ließe sich w
ohl höchstens eine passive A

kzep-
tanz durch diese K

räfte erreichen.
Viertens w

erden die Projekte einer linken 
M

igrationspolitik am
 ehesten am

 W
iderstand 

autoritär-kleinbürgerlicher M
ilieus, konserva-

tiver Eliten und Rechtsradikaler scheitern, die 
eine solche Politik erbittert bekäm

pfen w
ürden. 

Sie und ihre VertreterInnen im
 erw

eiterten 
Staat w

ird m
an nicht integrieren können. Sie 

m
üssen hegem

oniestrategisch ausgeschlos-
sen w

erden. A
nsatzpunkt dafür könnte ein 

offensiver D
iskurs sein, der nationalistischen 

W
iderstand durch die Berufung auf hum

anisti-
sche Ideale strategisch delegitim

iert.
Schließlich w

ird jede linke oder progres-
sive M

igrationspolitik in dem
 W

iderspruch 
gefangen bleiben, dass sie nie hum

an und 
gerecht sein kann, dass M

igrationspolitik in 
einem

 kapitalistischen und rassistischen W
elt-

system
 im

m
er gew

altvoll ist und dass sie selbst 
Teil des Problem

s ist, das abgeschafft gehört.
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D
en

kan
stöß

e

E
s ist ein deutsches W

under, w
ackelig 

vielleicht, aber schon sehr w
under-

sam
: N

och nie w
ar diese H

ilfsbereit-
schaft so groß

. In eben dem
 Land, in dem

 
vor gut 20 Jahren die Flüchtlingsheim

e 
brannten und das alte A

sylgrundrecht bil-
lig beerdigt w

urde, in eben diesem
 Land 

w
ächst eine anrührende Solidarität m

it 
Flüchtlingen. D

eutschland hat sich offenbar 
gew

andelt. D
ie M

enschen sehen tagtäglich 
die grausigen B

ilder aus Syrien und dem
 

N
ordirak, sie sehen die entsetzlichen B

ilder 
aus Lam

pedusa und dem
 M

ittelm
eer. 

D
as Elend der Flüchtlinge ist so nahe 

gerückt – und es fasst so viele D
eutsche ans 

H
erz. U

nd w
eil das so ist, fassen sie sich an 

den K
opf, dass eines des reichsten Länder 

der Erde und eine der besten B
ürokratien 

der W
elt nicht in der Lage sein soll, sich um

 
zw

ei-, dreihunderttausend Flüchtlinge gut 
und fürsorglich zu küm

m
ern. G

enau das 
aber erw

arten sie von ihren Innenm
inistern, 

das erw
arten sie von ihrer jew

eiligen Lan-
des- und der B

undesregierung. 
Viele B

ürgerm
eister und Landräte sehen 

sich bei ihrer Flüchtlingspolitik getragen 
von

 
ein

er 
w

arm
herzigen

 
B

evölkeru
n

g – 
und sie haben selbst A

nteil daran; sie w
im

-
m

eln nicht ab, sie w
erben für A

ufnahm
e. 

B
ischöfe öffnen K

löster und leer stehende 
Tagungshäuser. U

nd die Flüchtlingsinitia-
tiven, die so viele Jahre w

enig U
nterstüt-

zung hatten, spüren eine W
elle der Solidari-

tät. N
ur die Innenm

inister haben sich davon 
noch nicht erfassen lassen, ein Teil von 
ihnen jedenfalls rettet sich zu den bräsigen 
Form

eln und M
aß

nahm
en, die sie schon 

im
m

er propagiert haben, die aber allesam
t 

gescheitert sind: noch m
ehr Ü

berw
achung 

der A
uß

engrenzen, noch m
ehr B

ekäm
p-

fung von Schleppern und Schleusern, noch 
m

ehr R
epression und A

bschreckung, noch 
m

ehr Fingerabdrücke, noch m
ehr U

nter-
stellu

n
g 

von
 

M
issbrau

chsabsicht, 
n

och 
m

ehr A
bschiebungen. D

as ist nicht Flücht-
lingspolitik, das ist A

ntiflüchtlings politik. 
A

uch der B
undesinnenm

inister sollte sich 
davon lösen.

D
as M

ittelm
eer ist ein M

assengrab. D
ie 

toten Flüchtlinge sind O
pfer unterlasse-

ner H
ilfeleistung; w

om
öglich handelt es 

sich auch um
 T

ötung durch U
nterlassen. 

Sie sind jedenfalls O
pfer der europäischen 

Flüchtlingspolitik, der Politik also des Frie-
densnobelpreisträgers von 2012, der Euro-
päischen U

nion. In dieser Politik hat die 
A

bw
ehr von M

enschen den Vorrang vor der 

so elegant daher. D
ie Flüchtlinge sind die 

 B
otschafter des H

ungers, der Verfolgung, 
des Leids. D

och Europa m
ag diese B

otschaf-
ter nicht aufnehm

en und nicht em
pfangen. 

D
ie europäischen A

uß
engrenzen w

urden 
so dicht gem

acht, dass es dort auch für 
H

um
anität kein D

urchkom
m

en m
ehr gibt. 

D
ie Politiker sprechen von « illegaler Ein-

w
anderung ». W

ann ist ein M
ensch illegal? 

Ist es illegal, w
enn er sich zu retten sucht? 

Ist es illegal, w
enn er sich dabei sogenann-

ter Schlepper bedienen m
uss, w

eil er sonst 
w

egen
 

der 
ju

ristischen
 

u
n

d 
faktischen 

A
bsperrm

aß
nahm

en von vornherein keine 
C

hance hat?
D

ie Flüchtlinge sind nicht illegal, sie 
w

erden illegalisiert. Z
u den G

rundirrtü-
m

ern der vergangenen Jahrzehnte gehört 
der G

laube, dass m
an Flüchtlinge gerecht 

sortieren könne: in « gute » Flüchtlinge, 
die allein aus politischen G

ründen, und in 
« böse », die allein aus w

irtschaftlichen G
rün-

den kom
m

en. A
lle A

nstrengungen w
urden 

darauf verw
endet, alle sind gescheitert. 

W
ann w

urde je m
it gleicher K

raft versucht, 
den M

enschen dort zu helfen, w
o sie das 

Schicksal trifft? Eine Politik, die das, w
as sie 

« illegale Einw
anderung » nennt, zu verhin-

dern sucht, kann ohnehin nur dann erfolg-
reich sein, w

enn sie ein gew
isses M

aß
 an 

legaler Einw
anderung zulässt. W

enn keine 
Einw

anderung zugelassen w
ird, w

enn es 
auch keine nachhaltigen Versuche gibt, die 
Verhältnisse in den Fluchtländern zu ver-
bessern – dann w

ird die Politik von M
en-

schenschm
ugglern gem

acht. Ü
ber deren 

M
en

sch
en

verach
tu

n
g 

kan
n

 
m

an
 

d
an

n 
lam

entieren; sie kann gedeihen, w
eil es in 

der EU
-Politik keine A

chtung vor Flüchtlin-
gen gibt.

D
ie EU

-Politik ist stolz auf ihre G
renz-

schutztruppe Frontex. D
arf m

an w
irklich 

stolz sein auf eine Truppe, die nur G
renzen 

schützt, aber nicht Flüchtlinge? « U
nsere 

M
enschlichkeit entscheidet sich am

 Schick-
sal A

frikas », sagte einst B
undespräsident 

H
orst K

öhler. Er ist als Präsident zurück-
getreten, aber sein Satz gilt. D

ie Europäi-
sche U

nion m
uss aufhören dam

it, an einem
 

neuen Eisernen Vorhang zu bauen. Sie m
uss 

Verfolgten w
ieder Schutz und Zuw

anderern 
eine quotierte C

hance geben. Europa ohne 
H

um
anität ist kein Europa. ---

P
rof. D

r. H
eribert P

rantl ist M
itglied  der 

C
hefredaktion der S

üddeutschen Z
eitung und 

L
eiter des R

essorts Innenpolitik der Z
eitung. 

R
ettung von M

enschen. D
iese Politik behan-

delt den Flüchtlingstod auf dem
 M

eer w
ie 

ein Schicksal, das m
an nicht ändern kann, 

nicht ändern w
ill und nicht darf – w

eil die 
Politiker fürchten, dass H

ilfe noch m
ehr 

Flüchtlinge anlocken könnte.
H

ilfe gilt als Fluchtanreiz. D
eshalb ist sie 

verboten, deshalb w
ird sie bestraft, deshalb 

nim
m

t die EU
-Politik den Tod der Flücht-

linge fatalistisch hin. D
ie Tränen, die nun 

angesichts des M
assentodes auf dem

 M
ittel-

m
eer von EU

-Politikern zerdrückt w
erden, 

sind K
rokodilstränen; und die R

eden dieser 
Politiker sind K

rokodilsreden. D
er Tod der 

Flüchtlinge ist Teil der EU
-Flüchtlingspolitik, 

er gehört zur A
bschreckungsstrategie, die 

der H
auptinhalt dieser Politik ist. D

er W
ohl-

stand soll in Europa drinnen, die A
rm

ut 
drauß

en bleiben. D
esw

egen w
urde vor 22 

Jahren das deutsche A
sylrecht geändert. 

M
an tat so, als sei die Ä

nderung ein B
eitrag 

für ein neues, gem
einsam

es EU
-A

sylrecht.

D
er dam

alige Innenm
inister M

anfred 
K

anther schw
ärm

te von einem
 EU

-
K

onzept, von einem
 europäischen 

Verantw
ortungszusam

m
enhang. D

as neue 
deutsche R

echt, so schw
adronierte er 1995 

vor dem
 Verfassungsgericht, sei Teil dieses 

Konzepts, dessen schützende W
irkung sich 

noch entfalten w
erde. D

ie höchsten R
ichter 

glaubten dieses G
eschw

ätz oder trauten sich 
nicht, es infrage zu stellen. Zw

ei Jahrzehnte 
später ist vom

 angekündigten Schutzkon-
zept nichts zu sehen. D

as deutsche A
sylab-

w
ehrrecht w

urde europäisiert. Entfaltet hat 
sich ein System

 der U
nverantw

ortlichkeit. 
Jeder EU

-Staat schiebt den Flüchtling ab 
in den nächsten, jeder w

äscht die H
ände in 

U
nschuld. D

ie H
in-, H

er- und A
bschieberei 

ist H
auptinhalt des EU

-Flüchtlingsrechts.
Staaten haben B

otschafter m
it Schlips 

und K
ragen. D

ie M
enschenrechte haben 

auch B
otschafter, nur kom

m
en die nicht 

E
in E

uropa   
ohne H

um
anität 

ist kein E
uropa  

V
on H

eribert P
rantl
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